
 
 
 
 
 
 
 

GROSSER  LANDRAT  DER  LANDSCHAFT  DAVOS  GEMEINDE 
 
 

AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 
 

zur 
 
 

10. Sitzung des Grossen Landrates 
 
 

auf 
 
 

Donnerstag, 18. Februar 2010, 13.00 Uhr 
 
 

im Kongresszentrum, Saal Aspen 
(Eingang Promenade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 10. Ratssitzung einzuladen und unterbreite 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
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1.  Protokoll 
 
 Das Protokoll der Sitzung vom 14. Januar 2010 sowie alle übrigen Unterlagen liegen ab 

sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Büro Nr. 25 zur Einsichtnahme auf. 
 
 
2.  Erweiterung des Golfplatzes, Gewährung eines Beitrages aus dem Anlagefonds 

 
 Beilage Nr. 98: Antrag des Kleinen Landrates vom 26. Januar 2010 
 
 Auflageakten: - Golf Club Davos, Beitragsgesuch vom 17. Juli 2009 

 - Sportkommission, Antragstellung an den Grossen Landrat vom 18.  
   Dezember 2009 
 - Golf Club Davos, Betriebsrechnung und Bilanz 2008 
 - Golf Club Davos, Informationsbroschüre „Golf und Davos: seit 1929 
   ein Erfolgsgespann, Argumente für eine moderate Erweiterung der  
    Golfzone Davos“ vom Februar 2008 
 - Golf Club Davos, Plan zum Projekt Golfplatzerweiterung vom 3. Juli 
   2008 

 
 
3.  Programm zur nachhaltigen Verbesserung der Gemeindefinanzen (Verzichts- 
 programm des Kleinen Landrates) 
  
 Beilage Nr. 99: Antrag des Kleinen Landrates vom 22. Dezember 2009 
 
 Beilage Nr. 100: Gesamtübersicht Verzichtsprogramm 
 
 Beilage Nr. 101: Massnahmen pro Departement 
 
 Beilage Nr. 102: Berechnung voraussichtliches Defizit ab 2011 
 
 Auflageakten: - Detaillierte Unterlagen zu den Massnahmen im Bereich Volksschule 
  - Kommentare zu den Berechen IT, Grundbuchamt, Tiefbau/Forst 
  - VBD-Zonenplan 
  - Schlussbericht „Einflussfaktoren der Infrastrukturfolgekosten in  
    Bündner Gemeinden“ 
  - Mehrjahresvergleich Stellen und Bruttolöhne 
 
 
4. Einführung eines Investitionsstopps 
 
 Beilage Nr. 103: Antrag des Kleinen Landrates vom 22. Dezember 2009 
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5.  Berichterstattung betreffend Grundlagen für ein effizientes Steuerungsinstrument  
 (Globalbudget) im Bereich Bildung 
 
 Beilage Nr. 104: Beschluss des Kleinen Landrates vom 4. Februar 2010 
 
 Beilage Nr. 105: Vorberatungskommission Globalbudget, Protokoll der Sitzung vom 
  2. November 2009 
 
 Beilage Nr. 106: Vorberatungskommission Globalbudget, Protokoll der Sitzung vom 
  17. November 2009 
 
 Beilage Nr. 107: Vorberatungskommission Globalbudget, Protokoll der Sitzung vom 
  13. Januar 2010 
 
 Die übrigen Beilagen (Nr. 50 – 53) wurden anlässlich der Sitzung vom 20. August 2009  
 abgegeben. Sie können unter www.gemeinde-davos.ch, Link „Öffentliches/Politik“, Link  
 „Sitzungsunterlagen GLR“, nachbezogen werden. 
 
 
6. Persönliche Vorstösse 
 
 
7. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 
 
 

Freundliche Grüsse 
 

NAMENS DES GROSSEN LANDRATES 
Der Landratspräsident 

 
 
 
 

Florian Kamnik 
 
 
 
Davos, 4. Februar 2010 
 





Verzichtsprogramm: 
Gesamtübersicht


Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
Massn. Massn. Massn. Massn. Massn. Massn. % Massn.


Jahr 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2011


Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.


  A)  Vom Kleinen Landrat 
        unterstützte Massnahmen


       1. Verwaltungsintern 83'900 285'200 9 75'600 213'500 13 192'900 590'900 17 0 135'000 1 0 785'000 10 85'800 102'540 12 438'200 2'112'140 36.3% 62
           ohne spürbare Auswirkungen 
           auf Bevölkerung


       2. leichte bis mittlere Auswir- 0 0 0 127'600 770'600 9 60'400 600'500 8 0 962'400 21 0 0 0 303'800 344'800 13 491'800 2'678'300 40.7% 51
           kungen auf die Bevölkerung
           teilweise Leistungsabbau


       Zwischentotal 1 und 2 83'900 285'200 9 203'200 984'100 22 253'300 1'191'400 25 0 1'097'400 22 0 785'000 10 389'600 447'340 25 930'000 4'790'440 77.0% 113


       3. grosse Auswirkungen auf 0 0 0 270'000 390'000 4 7'500 435'000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277'500 825'000 23.0% 8
           die Bevölkerung


        Total vom Kleinen Landrat 83'900 285'200 9 473'200 1'374'100 26 260'800 1'626'400 29 0 1'097'400 22 0 785'000 10 389'600 447'340 25 1'207'500 5'615'440 100.0% 121
        unterstützte Massnahmen 5.1% 24.5% 29.0% 19.5% 14.0% 8.0% 100.0%


         total Mehreinnahmen (ab 2011) 0 33'600 37'000 638'000 0 170'300 878'900


         total Einsparungen (ab 2011) 285'200 1'340'500 1'589'400 459'400 785'000 277'040 4'736'540
         wovon Personal bezogen (ab 2011) 228'700 330'900 1'435'000 233'000 0 1'600 2'229'200


  B)  vom Kleinen Landrat nicht 
        unterstützte Massnahmen 0 274'200 1 24'600 327'100 3 0 993'000 7 0 650'000 6 0 70'000 1 0 102'000 2 24'600 2'416'300 20
        ("Papierkorb")


        → Diese Massnahmen können 
             vom Grossen Landrat noch- 
             mals aufgenommen werden.


  C)  Total von den Departementen 83'900 559'400 10 497'800 1'701'200 29 260'800 2'619'400 36 0 1'747'400 28 0 855'000 11 389'600 549'340 27 1'232'100 8'031'740 141
        ausgearbeitete Massnahmen


Landschaft Davos Gemeinde, Kleiner Landrat Davos, 22. Dezember 2009


Einsparungen Einsparungen Einsparungen
ab ab ab ab ab ab ab


Einsparungen Einsparungen Einsparungen Einsparungen


Total
I II III IV Vübergreifend


Departements- Departement Departement Departement Departement Departement








Departement-übergreifende Massnahmen


Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


1. Verwaltungsintern


ohne spürbare Auswirkungen 
auf Bevölkerung


dep.überg.1 Reduktion Sitzungsgelder um 10 % 14'000 14'000 0 0
dep.überg.2 Herabsetzung Lohnklasse KLR auf Stufe 26 (-1) 32'400 32'400 32'400 0
dep.überg.3 Anpassung der Arbeitgeber BVG-Beiträge der Verwaltungs- 0 182'000 182'000 0


mitarbeiter an das kantonale Niveau
dep.überg.4 Verzicht Grosser Personalabend (alle vier Jahre: 57'000:4) 0 14'300 14'300 0
dep.überg.5 Druckkosten: Umstellung auf Multifunktionsgeräte anstelle 0 5'000 0 0


von Einzelplatzdruckern
dep.überg.6 Lohneinstufung bei neuen Kaderangestellten der Verwaltung pm pm pm


gemäss kantonaler Einstufung
dep.überg.7 Gebühren bis Fr. 100 werden moderat erhöht pm pm 0 pm
dep.überg.8 Versteigerung von tiefen Auto-Nummern, z.B. GR 35, 37, 38 30'000 30'000 0 0


(VBD) od. 3093 (Polizei), über ca. 3 Jahre verteilt          einmalig von 2010 bis 2012: je ca. Fr. 30'000 p.a.


dep.überg.9 Postversand generell mit B-Post 7'500 7'500 0 0


total Massnahmen 83'900 285'200 228'700 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 9 80.2% 0.0%


2. leichte bis mittlere Auswirkungen keine
auf die Bevölkerung
(teilweiser Leistungsabbau)


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 0 #DIV/0! #DIV/0!







Nr. Massnahme p.a. p.a. Personal Einnahmen
ab 2010 ab 2011 bezogen Erhöhung


Gesamttotal 1 und 2 total Massnahmen 83'900 285'200 228'700 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 9 80.2% 0.0%


3. grosse Auswirkungen keine
auf die Bevölkerung


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 0 #DIV/0! #DIV/0!


Gesamtotal 1-3 total Massnahmen 83'900 285'200 228'700 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 9 80.2% 0.0%


vom Kleinen Landrat nicht 
unterstützte Massnahmen:


dep.überg.P.1 (freiwillig) 3 Tage unbezahlter Urlaub für das gesamte Personal 0 274'200 274'200 0


total Massnahmen 0 274'200
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 1







Nr. dep.überg.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) xxx.300.01 144 14 14 14 14


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


720 Abfallbewirtschaftung, 770 Umweltschutz, 790 Raumordnung


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


departementsübergreifend


011 Legislative, 021 Bauverwaltung, 121 Kreisamt, 218 Schulleitung, 650 VBD, 


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Reduktion der Sitzungelder der Behörden und Kommissionen um 10 %, ohne Ent-


Reduktion Sitzungsgelder um 10 %


schädigung Entschädigungen Feuerwehr (Fr. 85'000)


2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


keine


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


DRB 10.81, Änderung vom Grossen Landrat zu erlassen 


x







Nr. dep.überg.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 012.301.01 754 32 32 32 32


(ohne allfällige Reduktion Ruhegehalt alt-Landammann)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Das Ruhegehalt des alt-Landammanns Roffler reduziert sich analog des Gehalts des


DRB 10.81, Änderung vom Grossen Landrat zu erlassen 


beeinträchtigt werden. 


amtierenden Landammanns, sollte das Erwerbseinkommen des alt-Landammanns
die Jahresbesoldung des amtierenden Landammanns übersteigen (DRB 10.9).


der am höchsten eingestufte Verwaltungsmitarbeiter. Dadurch könnte das Lohngefüge
Falls der Landammann 2 Klassen zurückgeht, ist er auf demselben Niveau wie der


keine


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


übriger KLR: -1 Klasse: Fr. 5'400 p.a. und Person = total Fr. 21'600 für 4 Personen
Total Reduktion: Fr. 32'400=4.3 %


- Weitere Auswirkungen:


keine


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Landammann: -1 Klasse: Fr. 10'800 


Zusätzlich zu den Sparmassnahmen, die das gesamte Verwaltungspersonal be-


Herabsetzung Lohnklasse KLR auf Stufe 26 (-1)


treffen (Reduktion der BVG-Beiträge des Arbeitgebers) kürzt der Kleine Landrat seine
seine Bezüge durch Herabsetzung der Lohnklasse.


2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


departementsübergreifend


012 Exekutive


x







Nr. dep.überg.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) xxx.304.01 182 182 182 182


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Differenz besteht bei vorzeitiger Pensionierung. Im Gegenzug verzichten die Lehrper-
sonen auf den Stufenanstieg im Jahr 2011 (vgl. Massnahme II.7.11)


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Die Attraktivität der Gemeinde auf dem Arbeitsmarkt könnte sich durch den Wegfall der


DRB 10.5, Änderung vom Grossen Landrat zu genehmigen (Art. 13). 


oftmals Zusatzversicherungen mit höherem Arbeitgeberbeitrag bestehen.


z.B. Umwandlungssatz überobligatorisch: Verwaltung 5.8, Lehrer 6.75, eine ähnliche 


für den Arbeitnehmer vorteilhaften BVG-Lösung tendentiell verschlechtern. Dies insbe-
sondere bei Kaderstellen, wo in der Privatwirtschaft bei vergleichbarer Betriebsgrösse


reduziert wurden, total Fr. 169'000) könnte zu Unmut beim Personal führen.


sorge der Verwaltungsangestellten gegenüber den Lehrpersonen beträchtlich:
Falls die Leistungsseite nicht angepasst werden kann, verschlechtert sich die Vor-


Die Pensionskassenbeiträge der Arbeitgeber können nur bei den Verwaltungsange-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


diese wegen ihres Alters höhere BVG-Beiträge zu leisten haben werden. 


stellten angepasst werden. Die Lehrpersonen sind bei der Kantonalen Pensionskasse
versichert, auf deren Beiträge hat die Gemeinde keinen Einfluss. 


Die erneute Lohneinbusse (nachdem die BVG-Arbeitgeberbeiträge schon per 1.1.2010
- Weitere Auswirkungen:


keine


veau angepasst: bis 39 Jahre 50 %, 40-55 Jahre: zw. 52.6 - 57.6 %, ab  55 Jahre 60 %


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Diese Anpassung führt insbesondere bei älteren Mitarbeitern zu Lohneinbussen, da


Der Arbeitgeberbeitrag wurde per 1.1.2010 von 75 % auf 67 % gesenkt. Unter der Vor-


Anpassung der Arbeitgeber BVG-Beiträge der Verwaltungsmitarbeiter an das kt. Niveau


aussetzung, dass die Leistungsseite der Pensionskassenpläne Verwaltung und Leh-
rer angeglichen werden können, werden die Arbeitgeber-Beiträge an das kantonale Ni-


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


departementsübergreifend


alle Aufgabenbereiche mit Personalaufwand


x







Nr. dep.überg.4


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) * 14.3 14.3 14.3 14.3


(nur alle vier Jahre: Fr. 62'000 ./. Fr. 5'000 = Fr. 57'000 durch 4)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Nr. 05-793 neu fassen


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


departementsübergreifend


Personaldienst: Personalanlässe


Grosser Personalabend für sämtliche Gemeindebetriebe: alle 4 Jahre


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


* Budget 2010 wird nicht tangiert. Nächster Grosser Personalabend im 2011.


Verzicht Grosser Personalabend (alle vier Jahre)


Stubenfest (Weihnachtsapéro): jährlich
Pensioniertentag: alle 2 Jahre (der nächste im 2010)


2011


Weitere Personalanlässe (werden beibehalten):


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


genommen. Die Abschaffung könnte als Abbau der Wertschätzung der Mitarbeitenden
durch die Behörden gewertet werden.


An diesen Anlass haben jeweils über 460 Behördemitglieder und Mitarbeitende teil-


ca. Fr. 62'000) sind deshalb die Kosten für das Stubenfest abzuziehen (ca. Fr. 5'000).
Von den Einsparungen durch Verzicht auf den grossen Personalabend (alle 4 Jahre
In dem Jahr, in dem ein grosser Personalabend stattfand, fand kein Stubenfest statt.


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Beschlüsse KLR vom 26.07.2005, Protokoll Nr. 05-793, und vom 03.07.2000, Protokoll Nr.


x







Nr. dep.überg.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 020.310.01 40


020.310.01 7
219.317.01 50


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Gilt für alle Verwaltungsabteilungen und die Schulen


Kostensenkend bei Systemerneuerungen und im Betrieb da weniger Tonertypen und Lager 
vorhanden sein muss.


- Weitere Auswirkungen:
Heute keine anderen sichtbar


Die Mitarbeitenden müssen zum Drucker laufen was bei einzelnen Arbeitsplätzen zu 
Mehraufwand führt. => Komforteinbusse! Dies könnte sich in einer ersten Phase negativ auf 
das Betriebsklima auswirken.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
Keine


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Je nach Konzept und Ablauf könnten gemäss groben Abschätzungen in den kommenden 5 
Jahren ca. 30'000 SFr. eingespart werden. Darin enthalten sind sämtliche Kosten wie 
Abschreibung auf 5 Jahre, Interne Kosten, etc. welche heute so nur Teilweise in der 
Rechnung erscheinen.


Druckkosten: Umstellung auf Multifunktionsgeräte anstelle von Einzelplatzdruckern


Mit neu einzuführenden Druckerinseln mit sogenannten Multifunktionsgeräten könnten viele 
lokal angeschlossenen Drucker und weitere Gerätschaften mit Toner zusammengefasst 
werden, was zu tieferen Investitions- und Betriebskosten führt. Dieser Ansatz kann in der 
Verwaltung wie auch in der Schule zum Einsatz kommen. Einsparungen sind zudem 
längerfristig auch im Papierverbrauch zu erwarten.


Mögich ab 2011 in Abhängigkeit vom Konzept und der Umsetzungsplanung


5 5 10 10


Departement: departementsübergreifend


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Verwaltung


x







Nr. dep.überg.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) pm pm pm pm


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: departementsübergreifend


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Verwaltung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Lohneinstufung bei neuen Kaderangestellten der Verwaltung gemäss kt. Einstufung


Lehrpersonen erhalten neu nicht mehr den vollen Ortszuschlag von Beginn an, sondern im 
ersten Jahr 5 %, danach ansteigend (vgl. Massnahme II.7.3). Damit Lehrpersonen und 
Verwaltungsangestellte gleichbehandelt werden, soll die Lohneinstufung bei neuen 
Kaderangestellten der Verwaltung konsequent gemäss der kantonalen Einstufung erfolgen. 


Mögich ab 2011 in Abhängigkeit vom Konzept und der Umsetzungsplanung


Die Einstufung lässt sich nicht ohne weiteres mit Stellen in anderen Gemeinden vergleichen, 
da sie abhängig vom Stellenbeschrieb und vom Pflichtenheft ist, welche von Gemeinde zu 
Gemeinde bzw. im Vergleich zum Kanton anders sind. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Heute keine anderen sichtbar


Keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. dep.überg.7


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) pm pm pm pm


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


evt. am Anfang gewissees Unverständnis der Verfügungsadressaten


verschiedene: u.a. DRB 22.1, 30.21,34.1, 60.1


keine


keine


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


strativen Aufwand decken


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


diese Erträge fallen in verschiedenen Konti an


Die von der Gemeinde in Rechnung gestellten Gebühren für verschiedenste Verrich-


Gebühren bis Fr. 100 werden moderat erhöht


tungen werden generell erhöht, z.B. Kanzleigebühren Fr. 50.-- statt Fr. 20.-- etc.
Es kann wohl festgestellt werden, dass unsere Gebühren oftmals kaum den admini-


ab sofort, da der Kleiner Landrat die nötigen Beschlüsse treffen kann


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


alle


alle


x







Nr. dep.überg.8


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 30 30 0 0


einmalig 2010-2012: je ca. Fr. 30'000)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


möchte im Zusammenhang mit einer ausserordentlichen Investition.
Fred d'Alberti betont, dass er die tiefen Autonummern des VBD nur versteigern lassen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


ca. Fr. 30'000 p.a. über 3 Jahre verteilt (2010-2012)


Versteigerung von tiefen Auto-Nummern, z.B. GR 35, 37, 38 (VBD)  und 3093 (Polizei)


Versteigerung von tiefen Autonummern


2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Allgemein


x







Nr. dep.überg.9


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 7.5 7.5 7.5 7.5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Alles mit B-Post versenden, statt von A-Post. Jährlich ca. Fr. 5'000.-- bis Fr.


Postversand generell mit B-Post


10'000.-- Einsaprungen


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Alle


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


sofort


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. dep.überg.P.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) xxx.300-305.0x 274.2 274.2 274.2 274.2


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


weiteren Lohnkürzung abgesehen. 


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Nicht-Gewährung der Reallohnerhöhung 2 % Lehrer). Deshalb wird von dieser 
duktion des Arbeitgeberbeitrages auf 67 % ab 2010 bzw. ab 2011 zwischen 50-60 %, 
Für 2010 und 2011 sind bereits verschiedene Lohnkürzungen hinzunehmen ( z.B. Re-


Längere Bearbeitungszeiten


keine


keine


Durch den unbezahlten Urlaub verlängern sich die Bearbeitungszeiten geringfügig. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
bisherigen Stellen zu bewältigen. 
Keine direkten Auswirkungen auf die Anzahl Stellen, das Arbeitsvolumen ist von den


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Verwaltung: Fr. 165'100, Lehrer Fr. 109'187


Wie in anderen Städten soll das gesamte Personal 3 Tage unbezahlter Urlaub be-


(freiwillig) 3 Tage unbezahlter Urlaub für das gesamte Personal


ziehen. 


2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


departementsübergreifend


alle Aufgabenbereiche mit Personalaufwand


x







Departement I


Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


1. Verwaltungsintern


ohne spürbare Auswirkungen 
auf Bevölkerung


I.1 Reduktion Pensum Rechtskonsulent 20'000 20'000 20'000 0
I.2 Verzicht auf Mitgliedschaft Crystal-Club 20'000 20'000 0 0
I.3 GLR-Jahresabschlussessen anstatt jährlich neu nur noch am Ende 6'300 6'300 0 0


der Amtsperiode
I.4 Aufhebung Institution Schwesterstädte 20'000 20'000 0 0
I.5 Beschränkung der Telefonbucheinträge der Gemeinde 1'000 1'000 0 0
I.6 Streichung Weihnachtskarten der Departementsvorsteher 3'300 3'300 0 0
I.7 Neuordnung PersonalverantworlicheR 0 50'000 50'000 0
I.8 Verzicht auf unabhängige IT-Analysen 0 19'000 0 0
I.9 Vermietungen der Zivilschutzanlage Kongress (ausser Mitte Dez-Feb) 0 30'000 0 30'000
I.10 Streichung Beitrag an internationale Sportnacht 5'000 5'000 0 0
I.11 Reduktion Arbeitspensen Leihbibliothek (10 %) 0 13'900 13'900 0
I.12 (a) Reduktion Arbeitspensen Dokumentationsbibliothek (20 %) / 0 20'000 20'000 0
I.12 (b) Reduktion Anschaffungen, Archivmaterial Dokumentationsbiblioth. 0 5'000 0 0


total Massnahmen 75'600 213'500 103'900 30'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 13 48.7% 14.1%







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


2. leichte bis mittlere Auswirkungen 
auf die Bevölkerung
(teilweiser Leistungsabbau)


I.13 Verzicht Kostenübernahme Apéros für Kongresse/Empfänge 60'000 60'000 0 0
I.14 Reduktion Beitrag an Bundesfeier 9'000 9'000 0 0
I.15 Streichung Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung 0 25'000 0 0
I.16 Streichung Beitrag an Grosskongresse 18'000 18'000 0 0
I.17 Reduktion Beitrag an Kultursekretariat 10'000 10'000 0 0
I.18 Neuordnung Polizei 0 518'000 200'000 0
I.19 Preiserhöhung SBB-Tageskarten um Fr. 1 auf neu Fr. 36 3'600 3'600 0 3'600
I.20 Reduktion Betriebsbeitrag an Davos Congress auf 20 % 0 100'000 0 0


(2012: ca. Fr. 150'000, ab 2013 ca. Fr. 200'000)
I.21 Verzicht auf Neuschaffung einer Teilzeitstelle als Sicherheits- 27'000 27'000 27'000 0


beauftragter (20 %-Stelle)


total Massnahmen 127'600 770'600 227'000 3'600
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 9 29.5% 0.5%


Gesamttotal 1 und 2 total Massnahmen 203'200 984'100 330'900 33'600
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 22 33.6% 3.4%







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


3. grosse Auswirkungen 
auf die Bevölkerung


I.22 Beitrag Anlagefonds an Wellness- und Erlebnisbad (100') sowie 250'000 250'000 0 0
an Eisstadion (150')


I.23 Reduktion Beitrag an Kulturfonds um Fr. 20'000 0 20'000 0 0
I.24 Reduktion Beitrag an Sportfonds um Fr. 20'000 20'000 20'000 0 0
I.25 Reduktion Beitrag an die Forschungsinstitute WRC und SIAF (SFI) 0 100'000 0 0


total Massnahmen 270'000 390'000 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 4 0.0% 0.0%


Gesamtotal 1-3 total Massnahmen 473'200 1'374'100 330'900 33'600
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 26 24.1% 2.4%


vom Kleinen Landrat nicht 
unterstützte Massnahmen:


I.P.1 Trauungen in der Grossen Stube 0 2'500 0 2'500
I.P.2 Streichung VIP-Tisch Spenglercup 24'600 24'600 0 0
I.P.3 Weiterverrechnung eines Drittels der WEF-Sicherheitskosten 0 300'000 0 300'000


total Massnahmen 24'600 327'100
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 3


Auflage: Kommentare Informatik, Grundbuchamt







Nr. I.1


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 020.301.01 20 20 20 20


(inkl. Einsparungen bei Sozialversicherungsbeiträge z.L. Arbeitgeber)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidialdepartement


020 Gemeindeverwaltung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Lohn- und Lohnnebenkosten für Rechtskonsulent sinken um 10 %


Der Rechtskonsulent reduziert seine Arbeitszeit auf Wunsch des Landammann 


Reduktion Pensum Rechtskonsulent


ab dem 1.1.2010 im Sinne eines Beitrags an das Verzichtsprogramm


ab sofort, d.h. 1. Januar 2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


kaum Einbusse, da Rechtskonsulent erwartet, aufgrund des aktuellen Arbeitsumfangs


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


seine Aufgaben dennoch grundsätzlich frist- und termingerecht wie bisher erfüllen zu
können


insgesamt nicht verändert wird
keiten ihrer SachbearbeiterInnnen erweitern, so dass die Dienstleistungsqualität
Wie in der Stadt Chur könnten die Abteilungen im Sinne von Job-Enrichment die Tätig-


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


wie oben


keine


x







Nr. I.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 012.319.02 20 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Gewicht zu geben und den Kontakt zu wichtigen Personen zu pflegen. Mittlerweile


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidialdepartement


01 Legislative und Exekutive


steht der Club personell aber auf soliden Beinen (> 50 Mitglieder).


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung des Mitgliederbeitrages von 20'000 Fr.


Im Crystal-Club des HCD sind die grössten Gönner vereint, die pro Jahr je 20'000 Fr.


Verzicht auf Mitgliedschaft Crystal-Club 


Mitgliederbeitrag bezahlen. Die Gemeinde ist beim Crystal-Club dabei, um dem Club


2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Beziehungspflege zu wichtigen Davoser Persönlichkeiten wird reduziert


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


x







Nr. I.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 012.319.02 6.3 6.3 0 6.3 6.3


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


keine


Beziehungen und Teamgedanke unter den Behördenmitgliedern können weniger


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


gepflegt werden.


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Der jährliche Zvieri soll bleiben, das Jahresschlussessen nur noch Ende Amtperiode.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung der Restaurantkosten (ca. 85 Fr. pro Person).


Jedes Jahr anschliessend an die letzte Parlamentssitzung findet das Jahresschluss-


GLR-Jahresschlussessen anstatt jährlich neu nur noch am Ende der Amtsperiode


essen der Behördenmitglieder (GLR, KLR, Schulrat, Medien, Ressortleiter, etc.) statt.
Anfangs Jahr gibt es zudem jeweils den Umtrunk / Zvieri in der Grossen Stube.


2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidialdepartement


01 Legislative und Exekutive


x







Nr. I.4


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 090.319.01 20 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidialdepartement


09 Anlässe, Verbände


Regierungen und Bevölkerungen sind heute sehr mobil und welt-erfahren. Die Idee
der Schwesterstädte ist zumindest in Teilen überholt. Ueda wird enttäuscht sein.


ist heutzutage unkompliziert und benötigt keine Schwesterstadt-Strukturen.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Auslagen für gegenseitige Besuche, Essen, Reisekosten, etc. entfallen.


Die drei Schwesterstädte Aspen USA, Chamonix F und Ueda J wurden vor über zwei


Aufhebung Institution Schwesterstädte


Jahrzehnten von DDO übernommen. Der Nutzen für DDO wurde zu klein. Der Nutzen


Das Davoser Schwesterstadtkommiee wird aufgelöst.


keine


für die Gemeinde ist ebenfalls klein. Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinwesen


2010


- Weitere Auswirkungen:


keine


Die Regierungen der Schwesterstädte zeigen (mit Ausnahme Ueda) wenig Interesse.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Total im Jahr 2007: 29680 Fr.; im 2008: 21924 Fr.


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


x







Nr. I.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 020.318.01 2.0 0.9 0.9 0.9 0.9


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidialdepartement


02 Verwaltung


verbunden.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung von Publikationskosten Swisscom/Directories


Im Telefonbuch sind zahlreiche Verwaltungsstellen mit der individuellen Telefon-


Beschränkung der Telefonbucheinträge der Gemeinde


nummer aufgeführt. Die publizierten Nummern sollen auf die Ämter beschränkt
werden. Anrufende Personen werden anschliessend innerhalb der Ämter weiter-


2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine, im Einzelfall muss ein Telefongespräch weitergeleitet werden


Einige Verwaltungsstellen haben wenig Publikumsverkehr, Publikation der Telefon-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


nummer macht wenig Sinn, Bürger wählen sowieso oft Hauptnummer oder Amts-
nummer.


keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


x







Nr. I.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 012.319.02 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidialdepartement


01 Legislative und Exekutive


spesen).


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung von Porto- (1180 Fr.), Gestaltungs- (420 Fr.) und Druckkosten (1650 Fr.)


Im Dezember jeden Jahres versenden die Departementsvorsteher an ihre Adressen


Streichung Weihnachtskarten der Departementsvorsteher


einige hundert Weihnachtskarten. Wenn Weihnachtskarten, so sollen diese inskünftig
von den Departementsvorstehern selbst beschafft werden (gedeckt durch Pauschal-


2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Beziehungspflege wird reduziert


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


x







Nr. I.7


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 020.301.01 50 50 50 50


50 % (inkl. Einsparungen bei Sozialversicherungsbeiträge z.L. Arbeitgeber.)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


020 Gemeindeverwaltung


andere Aufgaben wird eine externe Fachperson zugezogen (Pensum: 20 - 50 %).


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Fr. 50'000 beziehen sich auf ein neues Pensum von 50 % (inkl. Einsparungen bei 


Beatrice Brunner lässt sich per Ende Oktober 2010 frühzeitig pensionieren. Ihre Stelle


Neuordnung PersonalverantwortlicheR


soll nicht mehr vollumfänglich neu besetzt werden. Stattdessen werden ihre Aufgaben
neu aufgeteilt: Gewisse Aufgaben werden intern durch bisherige Stelle erledigt, für 


01.11.2010


Es könnte sich als sehr schwierig erweisen, eine erfahrene Person zu finden, welche
- Weitere Auswirkungen:


Stellenabbau zwischen 50 % und 80 %


Durch das Teilzeitpensum wird der unabhängige Personalverantwortliche nicht mehr


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Sozialversicherungsbeiträge z.L. Arbeitgeber). In den Fr. 50'000 enthalten sind die 
Kosten für die Überbrückungsrente von Beatrice Brunner.


jederzeit ansprechbar sein. In Konfliktfällen könnte dadurch nicht sofort eine Lösung 
gefunden werden. Die Stimmung beim Personal könnte sich dadurch verschlechtern. 


bereit ist, ein solches Teilzeitpensum zu übernehmen. 


müssten neu aufgeteilt werden. 
Beatrice Brunner arbeitet bei diversen Personalanlässen aktiv mit. Diese Aufgaben 


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


x







Nr. I.8


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 020.316.01 16.5 19.3 19.3 19.3 19.3


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


020 Gemeindeverwaltung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung von 19'336 SFr. jährlich


Verzicht auf unabhängige IT-Analysen (Gartner Core Referenz Mitgliedschaft)


Mögich ab 2011


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


keine


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Gartner liefert als unabhängiges Institut qualitativ sehr hochwertige Markt-, Produkt- und 
Organisations Zahlen und Fakten. Zudem kann auf unabhängige Spezialisten 
zurückgegriffen werden um bei Evaluationen sehr fundiertes Know How zu bekommen. 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit auf Vorlagen und weiteres Material zurück zu greifen.


Wichtige und qualitativ hochwertige Markt- und Produktdaten sowie Zugang zu 
unabhängigen Spezialisten geht verloren und muss bei Evaluationen und Submissionen 
anderweitig eingeholt werden.


keine


keine


x







Nr. I.9


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher 
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 30 30 30 30


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


keine


Nach Rücksprache mit Reto Branschi ist eine Vermietung in der Zeit von Mitte De-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


zember bis Mitte Februar nicht möglich (Kongresse AO und WEF). Ausserhalb dieser
Zeit wäre eine Vermietung denkbar.


keine
- Weitere Auswirkungen:


Nein


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


- Die Teile der SanHist-Anlage könnte dem Kongresszentrum als Lagerräume 
  vermietet werden (siehe Vorschlag und Plan vom Jahr 2007)                       
- Allgemeine Vermietung der restlichen und eingerichteten Räumlichkeiten sollten 
  vermietet werden können (im gleichen Umfang wie bis zur Erweiterung des 
  Kongresses)  


Vermietungen der Zivilschutzanlage Kongress (ausser Mitte Dez-Feb)


1.1.2011 oder nach Vereinbarung


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


160 Zivilschutz


xx







Nr. I.10


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 012.319.02 5 5 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


keine


Eine Gelegenheit der Beziehungpflege fällt weg.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Gemeinde beendet Sponsorentätigkeit.


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung des Sponsoringbeitrages.


Im Leistungspaket für den Sponsoring-Beitrag der Gemeinde waren Sitzplätze für den


Streichung Beitrag an internationale Sportnacht


Kleinen Landrat enthalten.


2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


01 Legislative und Exekutive


x







Nr. I.11


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Löhne 144 13.9 13.9 13.9 13.9


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Neues bliebe wahrscheinlich auf der Strecke.


Personell/organisatorisch


(inkl. Leitung) = minus ca. 1.56 Std. pro Woche / MA.


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


301 Leihbibliothek


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung bei den Lohn- und Lohnnebenkosten durch Reduktion der Arbeitspensen.


Reduktion der Arbeitszeit um 10 % bei ca. 4'000 Stunden pro Jahr. 


Reduktion Arbeitspensen Leihbibliothek (10 %)


01.01.2011


- Weitere Auswirkungen:


Die Reduktion von 400 Std./Jahr (10 %) müsste auf alle 5 MA aufgeteilt werden 
2010: 2 Teilzeit-MA gehen in Pension. Die Arbeitspensen wurden neu aufgeteilt.


Die Beibehaltung der bisherigen Öffnungszeiten von 18 Std. pro Woche muss beibe-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Einsparungen bei Anschaffungen ohne Qualitätsverlust nicht möglich.


halten werden, damit der Leistungsabbau die Kunden nicht betrifft.
Die Reduktion ginge zu Lasten der Hintergrundarbeit, allenfalls der Veranstaltungen.


für Schulklassen


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Langjährige Aufbauarbeit gefährdet: Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, Angebot


x







Nr. I.12


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) . Löhne* 142 20 20 20 20


Diverses** 8.0 5 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Dritter


Qualitativ, quantitativ 
Weniger Zeit für Digitalisierung von historischen Dokumentationen,


Personell/organisatorisch


Reduktion der Teilzeitpensen L. Dürr / W. Reiss von 96  Std./Monat auf 88 Std/Monat
Reduktion der Teilzeitstelle D. Crivelli von 10 % auf 5 %


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


301 Dokumentationsbibliothek


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


*Löhne: Berechnungen ab 2011 ohne Stufenanstieg


Einsparungen im Bereich Anschaffungen, Verbrauchsmaterial (Archivmaterial),


Reduktion Ausgaben / Reduktion Arbeitspensen Dokumentationsbibliothek (20 %)


Dienstleistungen Dritter (Reparaturen von Büchern, Mikroverfilmung etc.) sowie
Reduktion der Arbeitspensen des Leiters und der drei Teilzeitangestellten


Einhaltung Kündigungsfrist: frühestens ab 01.05.2010


** Diverses: Anschaffungen, Verbrauchsmaterial (Archivmaterial), Dienstleistungen 


Einschränkungen beim Ausbau der Fotokartei ( Recherchen u. Digitalisierungen)


- Weitere Auswirkungen:


Gesamte Reduktion: von 140 Stellenprozente auf 120 Stellenprozente


Reduktion Stellenprozent Leiter Dok.Bibliothek: von 80 % auf 70 %, 


Rettung gefährdeter Dokumente, Reparaturen von Büchern,


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Weniger Zeit für Recherchen, Publikationen, Unterstützung anderer 


x







Nr. I.13


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 012.319.02 50 60 60 60 60


(Steigerung ggü. 2010 aufgrund erweitertes Kongresszentrum)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


01 Legislative und Exekutive


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Der Kostenbeitrag (max. Fr. 7.00 pro Person) entfällt. Kostenbeiträge für Apéros


Bei mehrtägigen Kongressen, Vereinsjubiläen, Ehrungen, etc. spricht der Kleine


Verzicht Kostenübernahme Apéros für Kongresse/Empfänge


Landrat Kostenbeiträge an Apéros offizieller Anlässe. Diese Praxis ist bei Schweizer
Städten verbreitet. Es ist ein Zeichen des Willkommens und der Anerkennung.


2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Eine Geste des Willkommens, ein positives Zeichen an unsere Gäste, Vereinsaktive


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


total im Jahr 2007: 50795 Fr.; im 2008: 47177 Fr.


und verdiente Mitbürger geht verloren.


Vereinen und Organisationskomitees. Die Massnahme wurde mit Reto Branschi
abgesprochen. 


keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Der Kostenbeitrag fehlt künftig in den Veranstaltungsbudgets von Kongressen,


keine


x







Nr. I.14


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 300.318.01 30 9 9 9 9


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Für die Aufrechterhaltung der Bundesfeier in heutigem Umfang müssen


keine


neue Geldgeber (HGV, HGD, DDO) einspringen. Die Massnahme wurde mit Reto
Branschi abgesprochen. 


keine


Die Elemente der Bundesfeier (Open-Air-Kino, Feuerwerk, Gerstensuppe) sind beliebt. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


betrieb betrugen 2008 21138.50 Fr. Diese sollen beibehalten werden. Die Differenz
zum Budget beträgt 9000 Fr. (= Einsparpotenzial).


Audio-Technik ist unumgänglich. Ohne neue Geldgeber oder Einspringen von DDO
müssen Abstriche an der Bundesfeier gemacht werden.


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Beitrag Gemeinde an Bundesfeier 2008: 32543.90 Fr. Die Eigenleistungen Werk-


Die Bundesfeier wird von DDO organisiert. Die Kosten wurden bisher zwischen DDO


Reduktion Beitrag an Bundesfeier


und Gemeinde hälftig geteilt, wobei DDO mehrheitlich Eigenleistungen verrechnete
(Werkbetrieb). Neu beteiligt sich die Gemeinde nur noch mit Eigenleistungen.


2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


30 Kultur


x







Nr. I.15


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 830.365.04 25 25 25 25 25


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Für die Aufrechterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung in heutigem Umfang müssen


keine


neue Geldgeber (HGV, HGD, DDO) einspringen. Die Massnahme wurde mit Reto
Branschi abgesprochen. 


einem anderen Konto finanziert wird.
Der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus fällt nicht unter diese Massnahme, da er aus


Die offizielle Weihnachtsbeleuchtung umfasst 30 gut sichtbare, grosse Nadelbäume


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


in der Landschaft Davos. Ohne neue Geldgeber wird es an der Weihnachtsbeleuch-
tung (Ersatz Lichterketten, Wartung der Bäume) Abstriche geben.


keine
- Weitere Auswirkungen:


nung)
keine, Leistungen Werkbetrieb und Forst sollen beibehalten werden (unter Verrech-


kostensatz verrechnet.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Beitrag Gemeinde an Weihnachtsbeleuchtung 2008: Fr. 25529.75 Fr.


Die Weihnachtsbeleuchtung wurde bisher von DDO organisiert. DDO, EWD und


Streichung Beitrag an Weihnachtsbeleuchtung


Gemeinde haben sich die Kosten gedrittelt. Neu beteiligt sich die Gemeinde nicht
mehr daran. Dienstleistungen des Werkbetriebes werden allenfalls zum Selbst-


Winter 2010/2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


83 Tourismus


x







Nr. I.16


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 830.365.02 18 18 18 18 18


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


83 Tourismus


gemäss einem unveränderten prozentualen Verteilschlüssel.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


An die Massnahmen für Grosskongresse zahlte die Gemeinde bisher 55 % der


Grosskongresse werden speziell bearbeitet (Empfangscocktail, Geschenke für


Streichung Beitrag an Grosskongresse


Kongressleitung, Essen mit Kongressleitung, Jubiläumsgeschenke für Teilnehmer,
etc.) Seit 1974 teilen sich DDO, Hotel-Gastro und die Gemeinde diese Kosten


2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Die Beziehungspflege zu den Grosskongressen wird um den Gemeindeanteil redu-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Kosten. Diese würden ersatzlos gestrichen. DDO zahlt bisher 37 % und Hotel-Gastro
8 %. Deren Beiträge von total knapp 15'000 Fr. sind nicht tangiert.


ziert. Die Beziehungspflege muss mit weniger Mittel auskommen, sofern nicht andere
Geldgeber einspringen.


keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Die Massnahme wurde mit Reto Branschi abgesprochen. 


keine


x







Nr. I.17


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 300.365.02 100 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


keine


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


ggf. Leistungsabbau im Kulturbereich.


DRB 86 (Volksabstimmung)


keine


- Weitere Auswirkungen:


allenfalls Kürzung des Pensums um 10 %.


Die Massnahme wurde mit Reto Branschi abgesprochen. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Gemäss DRB 86 wird das Kultursekretariat durch den ordentlichen Haushalt finanziert


2011


sonsten wäre das Pensum entsprechend zu kürzen. 


Reduktion Beitrag an Kultursekretariat 


(Art. 8). Aufgrund der finanziellen Situation muss der Gemeindebeitrag um Fr. 10'000 
gekürzt werden. Dieser Betrag kann von Dritten übernommen werden (z.B. DDO), an-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 300 Kulturförderung


I Präsidialdepartement


x







Nr. I.18


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 110.30x.01 1'563 518 518 518 518


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Durch die Überführung von vier Polizisten in die Kantonspolizei wird der Polizeidienst 


Gastwirtschaftsgesetz DRB 30.2 und evtl. weitere


weiter professionalisiert. Die Kantonspolizei stellt sicher, dass der geordnete Polizei-
dienst gewährt ist. 


keine


Die Landschaftspolizei ist verantwortlich für die Parkplatzbewirtschaftung und für Kon-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


für Härtefälle, Fr. 95'000 (inkl. Sozialversicherung und Stellvertretungskosten) für
Auskunftsperson


trollen im VBD-Busverkehr. Zudem wird die Landschaftspolizei wieder für Strassen-
markierungen eingesetzt. Zumindest ein Polizist wird finanziert durch Bussengelder.


Für die Führung muss neu keine Entschädigung an den Kanton bezahlt werden.
- Weitere Auswirkungen:


Abbau von 2 bis 3 Stellen (teilweise interne Wechsel möglich)


- 1 MitarbeiterIn für Information und Auskunft


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Entschädigung Kanton: Fr. 750'000 (6x Fr. 125'000), Fr. 200'000 Übergangsregelung


Total soll der von der Gemeinde finanzierte Personalbestand neu 9 Stellen umfassen: 


Neuordnung Polizei


- 6 Polizisten (Kantonspolizei, wovon 4 Übertritte von der Landschaftspolizei )
- 2 Mitarbeiter der Landschaftspolizei


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


110 Gemeindepolizei


x







Nr. I.19


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 110.431.01 3.6 3.6 3.6 3.6


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


keine


01.05.2010


(Jahr 2008) dient dem Verwaltungsaufwand. Moderate Preiserhöhung ist vertretbar.


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Die Preiserhöhung um Fr. 1 dürfte nicht zu einem Nachfragerückgang führen.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Der Verkaufspreis ist auch mit Fr. 36 attraktiv und vergleichbar mit anderen Gemeinden.


in unbeschränkter Menge gekauft werden. Pro Tag stehen 10 Tageskarten zur
Verfügung. Der Preis pro Karte von Fr. 35 ist attraktiv. Der Gewinn von total Fr. 19'355 


Bei der Landschaftspolizei können von Einheimischen und Gästen SBB-Tageskarten


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 110 Polizei


Preiserhöhung SBB-Tageskarten um Fr. 1 auf neu Fr. 36


I Präsidialdepartement


x







Nr. I.20


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 831.365.01 100 150 200 200


mindestens mindestens mindestens mindestens


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


stendeckungsgrad neu 80 % betragen soll. In Absprache mit DDO beläuft sich die
Kosteneinsparung der Gemeinde auf mindestens Fr. 200'000 jährlich (ab 2012/2013).


An der Sitzung des Grossen Landrates vom 4.12.2008 wurde gefordert, dass der Ko-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 831 Kongresszentrum


Reduktion Betriebsbeitrag an Davos Congress auf 20 %


I Präsidialdepartement


gestellt. Ziel ist es, diesen Vertrag im 1. Quartal 2010 definitiv abzuschliessen. 


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Der neue Rahmenvertrag zwischen der Gemeinde und DDO wurde im Entwurf fertig-


2011


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Aufgrund der langen Vorlaufzeiten bei der Akquisition von Kongressen wurden bereits 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


keine


für 2011 und 2012 Verträge mit Kongressorganisatoren abgeschlossen. MIt dem 
vollen Effekt der Einsparung ist ab 2012/2013 zu rechnen. 


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


x







Nr. I.21


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 020.301.01 27 27 27 27 27


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


vorgesehen, per 1.1.2010 ein 20 %-Pensum dafür zu schaffen. Diese Stelle ist im 
Budget 2010 bereits enthalten. Aufgrund der veränderten Ausgangslage werden diese 


I Präsidialdepartement


Gemäss Bundesrecht ist ein Sicherheitsbeauftragter zu benennen. Ursprünglich war


Verzicht auf Neuschaffung einer Teilzeitstelle als Sicherheitsbeauftragter (20 %)


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 020 Gemeindeverwaltung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


2011


Aufgaben nun aus Kostengründen intern auf bestehende Stellen aufgeteilt.


keine
- Weitere Auswirkungen:


20 % Stellenpensum weniger
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


keine


x







Nr. I.22


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 343 429 250 250 250 250


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


wandüberschüsse. Diese Anlagen liegen klar auch im Interesse des Gastes. Somit 
könnte zumindest ein Teil der Aufwandüberschüsse durch den Anlagefonds gedeckt


Das Wellness- und Erlebnisbad und das Eisstadtion verursachen jährlich grosse Auf-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 343  Wellness- und Erlebnisbad / 345 Eisstadion


Beitrag Anlagefonds an Wellness- und Erlebnisbad (100') sowie an Eisstadion (150')


I Präsidialdepartement / V Hochbauamt


Seite hätte der Anlagefonds weniger Mittel für die übrigen Aufgaben und Investitionen.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Die Jahresrechnung der Gemeinde würde entsprechend entlastet. Auf der anderen


2011


werden. 


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


In den Jahren 2007/08 und 2008/09 hat der Anlagefonds Rückstellungen von TFr. 500 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


keine


bzw. 450 gebildet. Durch den Beitrag von TFr. 250 and das Wellness- und Erlebnisbad
sowie an das Eisstadion würden entsprechend weniger Mittel zur Verfügung stehen. 


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Die Massnahme wurde mit DDO (Reto Branschi) abgesprochen. 


keine. Entscheid des Grossen Landrates auf Antrag der Sportkommiss. (DRB 24.13b)


x







Nr. I.23


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 300.363.01 270 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Die Reduktion des Gemeindebeitrages müsste allenfalls durch andere Einnahmen 


DRB 86, u.a. Art. 6 (sofern Kürzung mehr als Fr. 20'000)


(Reto Branschi) abgesprochen. 
(z.B.  zusätzliches Sponsoring) kompensiert werden. Die Massnahme wurde mit DDO 


keine


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Fr. 10'000 der Kürzung betrifft die Anschaffung von Bildern.


Die Gemeinde weist jährlich Fr. 270'000 an den Kulturfonds zu. Daraus werden z.B. 


Beitrag kürzen. 


2011


Andere gesponsort. Ohne zusätzliche Steuereinnahmen muss die Gemeinde ihren 


Reduktion Beitrag an Kulturfonds um Fr. 20'000


die Kunstgesellschaft, Davos Festival, Davos sounds good, Musikgesellschaft, Musik-
schule, Davoser Revue, Jugendmusik, Openair Kino, Ludothek, Opernapéro und vieles


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 300 Kulturförderung


I Präsidialdepartement


x







Nr. I.24


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 341.363.01 250 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Die Gemeinde weist jährlich Fr. 250'000 an den Sportfonds zu. Daraus werden z.B. 


Reduktion Beitrag an Sportfonds um Fr. 20'000


Davos Nordic, Skiclub Davos, O'Neill Snowboard-Anlass, Swiss Alpine Marathon, Int
Schlittschuhclub, Hockey-Club Davos Jugend, Fussballclub, 124 Davos und viele


2010


Andere gesponsort. Ohne zusätzliche Steuereinnahmen muss die Gemeinde ihren 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 341 Sport- und Freizeitanlagen


I Präsidialdepartement


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


(z.B.  zusätzliches Sponsoring) kompensiert werden. Die Massnahme wurde mit DDO 


Beitrag kürzen. 


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Die Reduktion des Gemeindebeitrages müsste allenfalls durch andere Einnahmen 


keine (DRB 24 Art. 11: Speisung Sportfonds max. 3.5 % des Steuerertrages)


(Reto Branschi) abgesprochen. 


x







Nr. I.25


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 840.365.01 955 100 100 100 100


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


Institut verlieren würde.


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


-> nicht zwingend anzupassen


Beurteilung Kleiner Landrat


I Präsidialdepartement


trag entsprechend reduziert werden kann.
versucht, den Kantonsbeitrag um Fr. 100'000 zu erhöhen, so dass der Gemeindebei-


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


31.12.2011. Der Kanton könnte jedoch schon vorher einem höheren Beitrag zustim-
men, weshalb in diesem Falle nicht das Vertragsende abgewartet werden muss.


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Kommt die Kantonsregierung nicht entgegen, so muss der Gemeindebeitrag aufgrund 


DRB 86 (Art. 14: Richtlinie, dass Gemeinde den anderthalben Kantonsbeitrag leistet)


Folge, dass Davos einzelne Projekte und Arbeitsplätze oder sogar ein ganzes 
der finanziellen Situation trotzdem reduziert werden. Dies hätte unter Umständen zur


Die Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und Gemeinde mit dem PMOD läuft bis zum 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


höhung des Kantonsbeitrages ist aus dieser Optik legitim, auch im Zuge des neuen 
kantonalen Forschungsgesetzes.


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Der Kantonsbeitrag bei anderen Forschungsinstituten ist wesentlich höher. Eine Er-


Der Gemeindebeitrag an das SFI beträgt für beide Institute total Fr. 955'470 p.a. Zuzüg-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 840 Wirtschaftsförderung


Reduktion Beitrag an die Forschungsinstitute WRC und SIAF (SFI)


lich wurde jährlich ein Mietzins von Fr. 161'000 (bis 2009) nicht in Rechnung gestellt. 
Total beträgt der Gemeindebeitrag rund Fr. 1,1 Mio. Der Beitrag des Kantons an beide
Institute beträgt jährlich Fr. 351'559. In Verhandlungen mit der Kantonsregierung wird


x







Nr. I.P.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 121.431.01 2.5 2.5 2.5 2.5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


geringen finanziellen Mehrnutzens wird auf diese Massnahme vorderhand verzichtet. 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


I Präsidialdepartement


121 Kreisamt


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Gemäss M. Kühnis wäre pro Trauung ein Preis von Fr. 200-300 vorstellbar (derzeit 


Aufgrund ihres repräsentativen Charakters würde sich die Grosse Stube als Hoch-


Durchführung von Trauungen in der Grossen Stube


zeitsraum für grössere Gesellschaften eignen. In anderen Städten ist es durchaus 
üblich, dass zivile Trauungen direkt im Rathaus stattfinden. 


erst ab ca. 2011, da den Trauungen eine lange Vorlaufzeit vorausgeht. 


keine
- Weitere Auswirkungen:
werden, da der Zivilstandsbeamte bei durchschnittlich 3-4 Trauungen keine Zeit hätte.
Mehraufwand durch Rüsten und Putzen, müsste durch Abwartschaft Rathaus erledigt


Gemäss M. Kühnis insgesamt ca. 70 Trauungen im Jahr, gemäss seiner Ein-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Fr. 50-60 inkl. Benützung Räumlichkeiten).


schätzung sind derzeit ca. 10 % an einer Trauung in der Grossen Stube interessiert
(v.a. grössere Hochzeitsgesellschaften).


- Grosse Stube ist nicht mehr für andere Anlässe verfügbar. 
- Fröhlicher Anlass, vermehrt Lärm, Dreck und Geläuf im Rathaus


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Aufgrund des Mehraufwandes (Rüsten und Reinigung) sowie wegen des relativ 


keine


keine


x







Nr. I.P.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 012.319.02 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


andere Sparmassnahmen beschlossen (z.B. Mitgliedschaft Crystal-Club, vgl. I.2).


kosten (680 Fr.).


zum Sponsorenpreis.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidialdepartement


01 Legislative und Exekutive


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung von Miet- und Verpflegungs- (21520 Fr.), Getränke- (2400 Fr.) und Neben-


Während den 11 Spielen des Spenglercups untererhält die Gemeinde einen Tisch im


Streichung VIP-Tisch Spenglercup


Eisdome für die Bewirtung von Gästen und zum anschliessenden Besuch der Spiele,


2010


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Beziehungspflege zu Kantonsregierung, Kantonsverwaltungsstellen, bedeutenden


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Gemeinden sowie weiteren für die Gemeinde wichtigen Institutionen wird reduziert.


keine


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


(z.B. Vertreter von kantonalen Ämtern). Im Bereich Beziehungspflege wurden bereits 
Der VIP-Tisch hat für die Beziehungspflege der Gemeinde eine sehr grosse Bedeutung


keine


keine


x







Nr. I.P.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 300 300 300 300


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


bezahlt nach wie vor vollumfänglich die Allgemeinheit. 


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Kleine Landrat (im Gegensatz zu anderen Städten) vorderhand ab, eindeutig zu-


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Diese Drittkosten sind direkt diesem Anlass zuzuordnen. Wie in anderen Städten könn-


Weiterverrechnung eines Drittels der WEF-Sicherheitskosten


te neu eine Weiterverrechnung an die Nutzniesser erfolgen. Aufgrund der allgemeinen
volkswirtschaftlichen Bedeutung übernimmt z.B. der Steuerzahler zwei Drittel dieser 


2011


Kosten. Ein Drittel soll aber von den direkten Nutzniessern getragen werden (Auftei-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 831 Kongresszentrum


I Präsidialdepartement


Anzahl Sterne (um den höheren Margen im Luxussegment gerecht zu werden). Beim 
Gewerbe basiert der Verteilschüssel auf den Tourismusförderungsabgaben. 


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


gesamten Sicherheitskosten des WEF beteiligen, was rund 4.2 % entspricht. Die 


lung zwischen Hotellerie und Gewerbe gemäss Studie Universität St. Gallen). 


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


keine


Die Aufteilung erfolgt bei der Hotellerie anhand der Anzahl Betten gewichtet mit  der 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


ordenbare Sicherheitskosten weiterzuverrechnen. 


Aufgrund der einschneidenden Konsequenzen für die lokale Wirtschaft sieht der 


Hotellerie und Gewerbe als direkte Profiteure müssten sich neu mit 1/24 an den 


DRB 22


laufenden Kosten der kommunalen Infrastruktur (insbesondere das Kongresszentrum)


x







Departement II


Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


1. Verwaltungsintern


ohne spürbare Auswirkungen Sozialdienst
auf Bevölkerung II.1 Aufhebung kostenloser Mietzins Haus Talfried 21'600 21'600 0 0


(Verein Kinderbetreuung)
II.2 Spesenentschädigung Schulsozialarbeit 5'000 5'000 5'000 0
II.3 Einsparung Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar 4'300 4'300 0 0
II.4 Überprüfung Personalbedarf Sozialdienst noch offen noch offen noch offen 0
II.5 Verzicht nicht zwingend notw. Zeitungen/Zeitschriften 500 500 0 0


31'400
Musikschule


II.6 Verzicht auf Teuerung/Reallohnerhöhung 24'000 24'000 24'000 0


Volksschule
II.7.1 Reduktion Kosten Schulmaterial 25'000 25'000 0 0
II.7.2 Interne Verrechnung Schulabwartskosten 40'000 40'000 0 0


zu Lasten Liegenschaftenverwaltung
II.7.3 Anpassung Lohnskala neue Angestellte (5 %, 6 %...) 0 11'000
II.7.4 Reduktion Bezahlung Mentorate 12'500 12'500 12'500 0
II.7.5 Reduktion für Entlastung Niveaumodell C 0 41'000 41'000 0
II.7.6 Reduktion KBB-Besprechungen 0 71'000 71'000 0
II.7.7 Reduktion Besprechungslektionen KBB-Fachteam 0 42'000 42'000 0
II.7.8 Reduktion der Schulleiter-/ Hauptschulleiter-Pensen 60'000 120'000 120'000 0
II.7.9 Verlegung Schulsekretariat / zusätzl. Vermietung 0 6'000 0 6'000
II.7.10 Keine neuen Zusatzentschädigungen für nicht niveau- 0 15'000 15'000 0


gerecht ausgebildete Lehrpersonen 383'500


II.7.11 Verzicht Stufenanstieg Lehrpersonen in 2011 (als 0 152'000 152'000 0
Ausgleich zu BVG-Beitragsreduktion der Verwaltungs-
angestellten,  vgl. Massnahme dep.überg.3)


total Massnahmen 192'900 590'900 482'500 6'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 17 81.7% 1.0%







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


2. leichte bis mittlere Auswirkungen 
auf die Bevölkerung
(teilweiser Leistungsabbau)


Sozialdienst
II.8 15 % Beteiligung an Zahnbehandlungskosten 0 2'000 0 2'000
II.9 Selbst zu bezahlende Zusatzversicherungen teilweise 29'000 0 29'000
II.10 Reduktion Pensum Jugendtreffleitung v. 50 auf 40 % 8'400 8'400 8'400 0
II.11 Reduktion Pensum Schulsozialarbeiter um 60 % 0 66'100 66'100 0


105'500


Volksschule
II.12.1 Abschaffung "VBD-Abo für alle" 30'000 30'000 0 0
II.12.2 Abschaffung 1 Stelle Primarschule Platz 0 133'000 133'000 0
II.12.3 Oberstufe: Einsparung von 2 Stellen 0 310'000 310'000 0
II.12.4 Streichung Kindergartenschulbus Laret 22'000 22'000 0 0


495'000


total Massnahmen 60'400 600'500 517'500 31'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 8 86.2% 5.2%


Gesamttotal 1 und 2 total Massnahmen 253'300 1'191'400 1'000'000 37'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 25 83.9% 3.1%







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


3. grosse Auswirkungen auf Bevölkerung


Sozialdienst
II.13 Reduktion Angebot Mittagstisch 7'500 30'000 30'000 0


Volksschule
II.14.1 Anpassung Kl.grösse Unterschnitt (mittlere Variante) 0 366'000 366'000 0
II.14.2 Abschaffung Hausaufgabenhilfe 0 39'000 39'000 0


total Massnahmen 7'500 435'000 435'000 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 4 100.0% 0.0%


Gesamtotal 1-3 total Massnahmen 260'800 1'626'400 1'435'000 37'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 12 88.2% 2.3%


vom Kleinen Landrat nicht 
unterstützte Massnahmen:


Volksschule
II.P.1 Anpassung Kl.grösse Unterschnitt (grosse Variante) 0 467'000
II.P.2 Anpassung Kl.grösse Unterschnitt (kleine Variante) 0 266'000
II.P.3 Anpassung Lohnskala neue Angestellte (Variante: 0 32'000


generell nur 5 %, ohne Anstieg in Folgejahren)
II.P.4 Ausgabenreduktion um 5% bei Schulreisegelder / 0 3'000


Exkursionen / Klassenlager
II.P.5 Aufhebung KBB-Projekt Primarschule 0 316'000
II.P.6 Aufhebung KBB-Projekt Oberstufe 0 198'000
II.P.7 Abschaffung Niveau-Modell auf der Oberstufe 0 36'000       wovon ohne Varianten: 993'000
II.P.8 Stellvertretung erst ab 5 Tagen (anstatt 2) 0 40'000 Anzahl Massnahmen: 7
II.P.9 Abschaffung eines Kindergartenjahres 0 350'000
II.P.10 Abschaffung Schwimmunterricht für Volksschüler 0 50'000


Auflage: diverse Unterlagen zur Volksschule 0







Nr. II.1


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 582.365.02 21.6 21.6 21.6 21.6


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Abteilung Sozialdienst


Beitrag Kinderbetreuung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Für die Gemeinde resultieren pro Jahr Mehreinnahmen von Fr. 21'600.00.


Der dem Verein Kinderbetreuung aufgrund seiner schwierigen finanziellen Lage in den


Aufhebung kostenloser Mietzins Haus Talfried


vergangenen Jahren erlassene Mietzins für das Haus Talfried wird ab dem 01.01.2010
infolge Gesundung der Finanzen wieder in voller Höhe bezahlt.


sofort


- Weitere Auswirkungen:


Keine Auswirkungen


Keine Auswirkungen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Keine Auswirkungen


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Keine Auswirkungen


Keine


X







Nr. II.2


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 580.315.04 10 5 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Keine Auswirkungen


Keine


Keine Auswirkungen


Keine Auswirkungen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:


Keine Auswirkungen


ab dem 01.01.2010 umgesetzt.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Die Gemeinde kann jährlich Fr. 5'000.00 einsparen.


Dadurch, dass zum einen generell weniger Kurse und Tagungen besucht werden und


Spesenentschädigung Schulsozialarbeit


zum anderen nur ein Vertreter der Schulsozialarbeit teilnimmt, können die Aus-
gaben unter dieser Position um 50% reduziert werden. Diese Massnahme wird bereits


01.01.2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Abteilung Sozialdienst


Schulsozialarbeit


X







Nr. II.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 580.311.01 9.3 4.3 4.3 4.3 4.3


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Keine Auswirkungen


Keine


Keine Auswirkungen


Keine Auswirkungen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Fr. 4'300.00 pro Jahr erzielt werden.


Keine
- Weitere Auswirkungen:


Keine Auswirkungen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Bereits ab dem Jahr 2010 können unter dieser Budgetposition Einsparungen von


In Anbetracht dessen, dass der Sozialdienst über die für eine zeitgemässe Er-


Einsparung Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar


ledigung seiner Aufgaben erforderliche Infrastruktur verfügt, ist es angebracht, die
Ausgaben unter dieser Position zu reduzieren.


01.01.2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Abteilung Sozialdienst


Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar


X







Nr. II.4


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) noch offen noch offen noch offen noch offen


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


und in finanzieller Hinsicht auch kontraproduktiv auswirken würde.


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Sozialdienst


Besoldungen / Personal


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Ein allfälliger Personalabbau würde sich auf das Budget der Gemeinde wohl positiv


Der Leiter überprüft anhand der bei den Regionalen Sozialdiensten als Durchschnitt


Überprüfung Personalbedarf Sozialdienst


für eine 100%-Stelle geltenden Klientenzahlen den Bedarf an Personal beim Sozial- 
dienst der Gemeinde Davos.


- Weitere Auswirkungen:


Es müssten Stellenprozente gestrichen werden.


Bei den bisherigen Dienstleistungen müssten sowohl qualitative als auch 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


auswirken, hätte aber einen grossen Qualitätsverlust bei den Dienstleistungen
zur Folge.


quantitative Abstriche gemacht werden. Eventuell müssten bei einer Fallzunahme bis-
her erbrachte Dienstleistungen ganz gestrichen werden.


und es wäre zu befürchten, dass sich dies auf Abklärungen (Erschliessen anderer 
finanzieller Quellen, Bekämpfung von Missbrauch, seriöse Fallführung usw.) negativ  


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Für die einzelnen Klientinnen und Klienten würde weniger Zeit zur Verfügung stehen


x







Nr. II.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 580.319.01 0.5 0.5 0.5 0.5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Abteilung Sozialdienst


Übriger Sachaufwand


und Zeitschriften bereits gekündigt.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Durch den Verzicht auf nicht berufsrelevante Zeitungen und Zeitschriften können etwa


Der Nutzen von nicht erforderlichen und für den Berufsalltag wenig tauglichen Zeitun-


Verzicht auf nicht zwingend notwendige Zeitungen/Zeitschriften


gen und Zeitschriften wird überprüft.
Der Sozialdienst hat die Abonnemente für nicht berufsrelevante Zeitungen


ab sofort


- Weitere Auswirkungen:


Keine


Keine Auswirkungen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Fr. 500.00 pro Jahr eingespart werden.


Keine Auswirkungen


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Keine Auswirkungen


Keine


X







Nr. II.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 24 24 24 24


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verzicht auf Teuerung/Reallohnerhöhung 


- Weitere Auswirkungen:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Verzicht insgesamt 2009/2010 CHF 24'544.25


Ersparnis insgesamt - 2009/2010 CHF 24'544.25


ab 1.8.2009 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Schule & Soziales


Musikschule Davos


Verzicht Reallohnerhöhung 2009/2010. Bereits in Kraft ab 1.8.2009


X







Nr. II.7.1


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.310.02 144 25 25 25 25


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Schulmaterial


SL: 1         SR:1                ∅ 1                                        Priorität 1


Reduktion Kosten Schulmaterial (3)


Bewusstes Einkaufen durch die Lehrpersonen
Reduktion der Ausgabenlimite für Schulmaterialbestellung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 25000.-- / Jahr


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
keine


- Weitere Auswirkungen:
bewusstes Einkaufen durch die Lehrpersonen
evt. Verzicht auf einzelne Arbeiten


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.2


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 217.301.01 810 40 40 40 40


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Abwarte


SL: 3.5           SR:1             ∅ 2.2                      Priorität 2


Interne Verrechnung Schulabwartskosten zu Lasten Liegenschaftenverwaltung


zu Lasten der Liegenschaftenverwaltung. Im Gegenzug erhöht das Hochbauamt die 
Gebühren für die Benutzung der Turnhallen und der Mehrzweckräume (vgl. Mass-
nahme V.17)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 40'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


--
- Weitere Auswirkungen:
Leistungsabbau für Vereine, Benützer, nicht aber für die Schule


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.3


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


(Beilage 3)
wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 11 46 77 103


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 4.7          SR: 3.4               ∅  4                     Priorität 10


Anpassung der Lohnskala für neue Angestellte (6.1)


Neu angestellte Lehrpersonen erhalten einen tieferen Ansatz. Der Lohn gleicht sich innert 6-10
der aktuellen Lohnskala an. 
Dienstjahre Besoldung Kanton GR +5%; 1 Dj: Besoldung Kt. GR +6%; 2 Dj. Besoldung
Kt. GR +7%, 3 Dj. Besoldung Kt. GR +8% ….


(2010/11) oder 2011/12 


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Die Einsparung steigt von Fr. 11'000.-- auf Fr. 165'000.-- innert sieben Jahren an.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Schwierige Rekrutierung, jetzt schon kaum eine Auswahl möglich. 
Folgewirkung: zusätzliche Einsparungen von Jahr zu Jahr


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.4


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 12 12 12 12


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrpersonen


SL: 2.7          SR: 2.6                   ∅  2.6                    Priorität 4


Reduktion Bezahlung Mentorate (11.1)


Für Mentorate wird nur noch 1/2 statt 1 Jahreslektion bezahlt ➱ minus 3.5 Lektionen
(Beilage 7)


 Aug. 2010


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 12'500.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.5


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 211.302.01 1213 13 41 41 41


212.302.01 1321


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 3.3           SR: 3.4             ∅  3.3               Priorität 7


Reduktion für Entlastung für Niveaumodell C (11.2)


Für das Niveaumodell werden die Besprechungslektionen gekürzt von ca. 30 auf 
ca. 20
(Beilage 7)


2011/12


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 41.000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Entspricht nicht mehr dem Konzept, Motivationsschwund bei den LP


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.6


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 22 71 71 71


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besolgung Lehrkräfte


SL: 3.7        SR: 2.3                  ∅ 3                  Priorität 6


Reduktion KBB-Besprechungen (11.3)


Reduktion KBB-Besprechung auf 0.75L statt 1L
Die Anzahl der Besprechungslektionen wird auf 3/4 zurückgefahren, (ab 4. Klasse)
(Beilage 7)


Aug. 2010


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 71'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Absprachen werden reduziert, Motivationsschwund bei den LP


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.7


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 13 42 42 42


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 3         SR: 2.1               ∅ 2.5                           Priorität 3


Reduktion Besprechungslektionen KBB-Fachteam  (11.4)


Die Anzahl der Besprechungslektionen für die Mitglieder des Fachteams wird um
12 Lektionen zurückgefahren.
(Beilage 7)


Aug 2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 42'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Das Fachteam müsste pro Schulkreis aufgeteilt werden (Festlegen, wer viel
administrative Arbeit erledigt).


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.8


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 218.301.02 427 120 120 120 120


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Schulleitungen


Bereits beschlossen                             Priorität (1)


Reduktion der Schulleiter-/ Hauptschulleiter-Pensen  (13)


Schulleiter-Pensen / Hauptschulleiter-Pensen gem. Kantonalen Vorgaben
(ist bereits beschlossen)
Pensenreduktion um 90%


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 120'000.-- gegenüber Stand 2008, gegenüber Budget 2010 um 60'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
SR Aufgaben, die den SL übertragen werden, müssten dorthin zurückgegeben
werden. Wäre nur Umlagerung von Kosten.


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.9


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 217.390.01 6 6 6 6


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Verlegung Schulsekretariat / zusätzliche Vermietung  (14)


Verlegung Schulsekretariat in Abwartswohnung der Schule. Vermietung der bis-
herigen Räumlichkeiten des Schulsekretariats an Dritte. 
Dadurch entfällt die interne Verrechnung der Miete von Fr. 24'000, im Gegenzug 
fehlende Mietzins von Dritten (ca. Fr. 18'000)


2010


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Interne Verrechnung von Mietkosten für Sekretariat von Fr. 24'000.-- entfallen.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR







Nr. II.7.10


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 15 15 15 15


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 3       SR: 3.7           ➱∅ 3.3                    Priorität 7


Keine neuen Zusatzentschädigungen für nicht niveaugerecht ausgebildete Lehrpers.


Abschaffung Zusatzentschädigung für neue Fachlehrpersonen
z.B. plus 1/3 der Differenz…
Entschädigung gemäss Mindestvorgaben des Kantons


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 15'000.--
Bei bestehenden Lehrkräften erfolgt eine Besitzstandwahrung.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Solche werden nur für Stellen gebraucht, die sonst schwierig zu besetzen sind,
wie Real, SHP


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.7.11


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 152 152 152 152


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Die Schule Davos als Arbeitgeber könnte durch diese Massnahme an Attraktivität ein-


keine


Schule Davos nach wie vor über dem kantonalen Niveau liegt. 


büssen, mit den entsprechenden Folgen bei Neueinstellungen.  


wurden, total Fr. 226'000) könnte zu Unmut beim Personal führen.


der Stufenanstieg aber vorübergehend ausgesetzt werden, da das Lohnniveau der 
Der Kanton empfiehlt jährliche Stufenanstiege. Gemäss kantonalen Vorgaben kann 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


den Folgejahren um diesen Betrag tiefer (analog höhere BVG-Beiträge bei den Ver-
waltungsangestellten).


Die erneute Lohneinbusse (nachdem im Jahr 2010 keine Reallohnerhöhung gewährt
- Weitere Auswirkungen:


keine


keit innerhalb der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Obwohl der Stufenanstieg nur im 2011 ausgesetzt wird, ist das Lohnniveau auch in 


Als Ausgleich zur weiteren Reduktion des Arbeitgeberanteils an den BVG-Beiträgen 


Verzicht Stufenanstieg Lehrpersonen in 2011 


des Verwaltungspersonals (Anpassung an kantonales Niveau) wird der Lehrerschaft
im Jahr 2011 kein Stufenanstieg gewährt. Dies ist notwendig, damit die Lohngerechti-


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


20 Kindergärten und 21 Volksschulen


x







Nr. II.8


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 581.366.01 ab 2 ab 2 ab 2 ab 2


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Keine


Beschluss des Kleinen Landrates betreffend Kostenbeteiligung erforderlich


Keine


Keine Auswirkungen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


anderen Seite müssen sie bei der Hygiene und Pflege ihrer Zähne mehr Selbstverant-
wortung übernehmern (kann positive Auswirkungen haben).


Keine
- Weitere Auswirkungen:


Keine Auswirkungen


gen, fällt auch der eingesparte Betrag höher aus.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt wird den Betroffenen gekürzt. Auf der 


Ab dem 01.01.2011 sollen sich unterstützte Personen (Ausnahme Kinder) mit 15%


15 % Beteiligung an Zahnbehandlungskosten


an den Zahnbehandlungskosten beteiligen. Für das Jahr 2009 würden sich die Ein-   
sparungen auf etwa Fr. 2'000.00 belaufen. Mit der zunehmenden Zahl der Behandlun-


01.01.2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Abteilung Sozialdienst


Bürger und Einwohner in der Gemeinde / Ausländer in der Gemeinde


X







Nr. II.9


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 581.366.01 29 29 29 29


581.366.05


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Abteilung Sozialdienst


Bürger und Eiinwohner in der Gemeinde/Ausländer in der Gemeinde


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Mit dieser Massnahme können etwa Fr. 29'000.00 pro Jahr eingespart werden.


Die bisher von der Gemeinde übernommenen Zusatzversicherungen der Kranken-


Selbst zu bezahlende Zusatzversicherungen


kasse müssen analog zu allen übrigen Bündner Gemeinden ab dem 01.01.2011
von den Klientinnen und Klienten selbst bezahlt werden. 


 teilweise ab 01.01.2010, ab 01.01.2011 zu 100%.


- Weitere Auswirkungen:


Keine Auswirkungen


Keine Auswirkungen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Keine


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Reduzierter Grundbedarf für den Lebensunterhalt bei den Klientinnen und Klienten


Keine


X







Nr. II.10


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 580.301.01 8.4 8.4 8.4 8.4


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


werden.


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Abteilung Sozialdienst


Besoldungen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Durch die erwähnte Reduktion des Stellenpensums können pro Jahr etwa Fr. 8'400.00


Durch die Reduktion des Stellenvolumens der Stelleninhaberin von bisher 50% auf


Reduktion Pensum Jugendtreffleitung v. 50 auf 40 %


40% können Einsparungen erzielt werden.


im Verlauf 2010


- Weitere Auswirkungen:


Ja


Kernaufgaben können trotz Pensumsreduktion in qualitativer und quantitativer Hin-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


eingespart werden.


sicht wie bis anhin erbracht und erfüllt werden.


Rechnung getragen werden.


Es können weniger Projekte in Angriff genommen und umgesetzt werden.


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Durch die Konzentration auf die Kernaufgaben kann nicht mehr allen Bedürfnissen


Arbeitsvertrag der Jugendtreffleiterin muss durch Änderungskündigung angepasst 


X







Nr. II.11


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 580.30x.01 66.1 66.1 66.1 66.1


bei Reduktion um 60 %


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Durch die fehlende Zeit müssten die Beratungen von LehrerInnen, Eltern und
SchülerInnen auf das Notwendigste eingeschränkt werden. 


Es könnten nur noch absolut notwendige Dienstleistungen erbracht werden. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:


Es müssten Stellenprozente gestrichen werden.


rund Fr. 66'100.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Ein Stellenabbau würde sich auf das Budget der Gemeinde positiv auswirken.


Kleiner und Grosser Landrat überprüfen, ob die Schulsozialarbeit mit 160 Stellen-


Reduktion Pensum Schulsozialarbeiter um 60 %


prozenten zu hoch dotiert ist. Der Lohnaufwand inklusive Sozialversicherungsbeiträge
des Arbeitgebers beträgt rund 176'300 bei 160 %, z.B. 60 % davon belaufen sich auf 


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Sozialdienst


Besoldungen / Schulsozialarbeit


X







Nr. II.12.1


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 219.319.01 430 30 30 30 30


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Die Kinder würden sich selber wieder mehr bewegen.


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Schülertransport durch Dritte (VBD)


SL:1     SR:1                    ∅1                                                   Priorität 1                                   


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 30'000.-- 1 Jahr


Das VBD-Abo wird nur noch den Schülern abgegeben, die dieses effektiv 


Abschaffung "VBD-Abos für alle" (1)


benötigen.


Ortsbusses. Sekretariat: Aufwand für Entscheid, wer Abo erhält und wer nicht.


August 2010


Schüler: weniger Annehmlichkeiten Lehrpersonen: Aufwand bei der Benützung des 
- Weitere Auswirkungen:


keine
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Kostenverlagerung zu den Eltern.


X







Nr. II.12.2


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 210.302.01 5171 41 133 133 133


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
Abbau einer Primarlehrstelle


Fr. 133'000.--


gang an Schülern). 


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


SL: 1           SR:1       ∅  1                             Priorität 1


Abschaffung 1 Stelle Primarschule Platz (2.1)


Primar Platz Abschaffung 1 Stelle (100%) ab August 2011
Neu wird jeder Klassenzug nur noch doppelt geführt (demografisch bedingter Rück-


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrpersonen (Primar)


X







Nr. II.12.3


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 211.302.01 1213 250 310 310 310


212.302.01 1321


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


- Weitere Auswirkungen:
grössere Klassen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
Abbau von 2 Stellen.


Fr. 310'000.--/Jahr (inkl. Vorsorge- und Versicherungsleistungen)


Grössere Klassenbestände in der Sek.- und Realschule


(Beilage 1 Schülerzahlen langfristig)


Oberstufe Einsparungen: 2 Stellen (eine ab August 2010, die zweite ab August 2011)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


SL: 3.3          SR: 4.5         ∅   3.9                                         Priorität 9


Oberstufe Einsparung von 2 Stellen (2.3)


Die Klassenzahl wird um 2 reduziert. Somit wird jeder Jahrgang der Sek. und Real
mittelfristig nur noch 2-fach geführt.


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrpersonen


X







Nr. II.12.4


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 219.319.01 430 22 22 22 22


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


(Umkehrschluss von Art. 5).


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Schülertransporte durch Dritte


SL: 1          SR:1              ➱∅ 1                  Priorität 1


Streichung Kindergartenschulbus Laret (4)


Die Lareter Kinder werden nicht mehr mit einem separaten Schulbus befördert.


Aug. 2010


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 22'000.-- / Jahr


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
--


- Weitere Auswirkungen:


Schulbusse im Unterschnitt können vorderhand nicht gestrichen werden, da wegen 
DRB 81.6 (Reglement über die Organisation v. Schultransporten, erlassen vom Schul-
rat) bei Wartezeiten von über 45 Minuten ein Anrecht auf Schultransport besteht 


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.13


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 582.365.02 ca. 7.5 ca. 30 ca. 30 ca. 30


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Betroffene Eltern und Kinder müssten nach anderen Betreuungsmöglichkeiten Aus-
schau halten.


Die betroffenen Eltern und Kinder müssten nach alternativen Formen der Betreuung


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


werden.


suchen.


- Weitere Auswirkungen:
Stundenlohn.
Die beiden Mitarbeiterinnen würden weniger verdienen (Rückkehr vom Monats- zum


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Es können wiederkehrende Ausgaben vermieden und die bestehenden reduziert


Aufgrund der Besuchszahlen ist zu überprüfen, ob der Mittagstisch in der vorliegenden


Reduktion Angebot Mittagstisch


erweiterten Form weitergeführt oder auf das alte Modell mit reduziertem Angebot 
zurückgegriffen werden soll.


 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


II / Sozialdienst


Beitrag Kinderbetreuung


X







Nr. II.14.1


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


(Beilage 2a)
wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 210.302.01 5171 113 366 366 366


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


366'000 nicht enthalten. 


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


im Betrag von Fr. 366'000 nicht enthalten. 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Durch die Auflösung der Primarklasse werden 2 Stockwerke à rund 100m2 frei, di
ggf. vermietet werden könnten. Für die Miete diese Räumlichkeiten besteht Interesse.
Diese allfälligen Mehreinnahmen können aber noch nicht quantifiziert werden und sind 


- Weitere Auswirkungen:
Für vermehrte Schülertransporte fallen gemäss einer ersten Schätzung ca. Fr. 30'000 
an (Vergabe an eine private Unternehmung). Diese Kosten sind im Betrag von Fr. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
Abbau von 2.5 Stellen


Fr. 366'000.--


Monstein, Glaris, Wiesen: je 1.-4. Klasse, 5./6. Klasse für Monstein, Glaris
und Wiesen in Glaris 


(2010 oder) 2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


SL:      SR:3.1             ∅                                                      Priorität: 8


Auflösung Primarklasse Sertig, Umverteilung im Unterschnitt (2.2.2.1)


1./2. Klasse Sertig: Verlegung nach Frauenkirch
Frauenkirch 1.-3. Klasse und 4.-6. Klasse


Anpassung Klassengrösse Unterschnitt (mittlere Variante):


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrpersonen (Primar)


X







Nr. II.14.2


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 12 39 39 39


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 3           SR: 2.9                    ∅  2.9                Priorität 5


Abschaffung Hausaufgabenhilfen (12)


Abschaffung Hausaufgabenhilfen -- minus 11 Lektionen


 Aug. 2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 39'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Wenn keine ausgebildete Lehrperson angestellt werden kann, ist die Qualität
nicht mehr möglich. Diese Dienstleistung würde ganz abgeschafft.


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. II.P.1


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


(Beilage 1)
wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 210.302.01 5171 144 467 467 467


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Mittlere Variante wurde gewählt (vgl. II.14.1), daher erübrigt sich diese grosse Variante.


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
Abbau von 3.5 Stellen


Fr. 467'000.--


Monstein, Glaris, Wiesen: je 1.-4. Klasse
5./6. Klasse für Monstein, Glaris und Wiesen in Glaris


(2010 oder) 2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


SL: 4.2     SR:6             ∅ 5.1                                                      Priorität: 14


Schliessung Schulhaus Sertig, Umverteilung im Unterschnitt (2.2.1)


Primar Unterschnitt Variante 1 (grosse Variante)
KG und 1./2. Klasse in Sertig auflösen, 1.-3. und 4.-6. Klasse in Frauenkirch


Anpassung Klassengrösse Unterschnitt (grosse Variante)


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrpersonen (Primar)


X







Nr. II.P.2


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


(Beilage 2)
wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 210.302.01 5171 82 266 266 266


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Mittlere Variante wurde gewählt (vgl. II.14.1), daher erübrigt sich diese kleine Variante.


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
Abbau von 2 Stellen


Fr. 266'000.--


(2010 oder) 2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


SL: 3.5     SR:5             ∅ 4.3                                                      Priorität: 11


Schliessung Schulhaus Sertig (2.2.2)


Kindergarten und 1./2. Klasse im Sertig werden aufgelöst
1.-3. Klasse und 4.-6. Klasse in Frauenkirch


Anpassung Klassengrösse Unterschnitt (kleine Variante)


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrpersonen (Primar)


X







Nr. II.P.3


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 32 64 96 128


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


sich diese weitergehende Variante.


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 4.7          SR: 3.4               ∅  4                     Priorität 6


(Variante generell nur 5 %, ohne Anstieg in Folgejahren)


Neu angestellte Lehrpersonen lediglich 5% höher entschädigen als kantonales
Minimum


Anpassung Lohnskala neue Angestellte (6):


(Beilage 3)


2010/11


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 32'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Schwierige Rekrutierung, jetzt schon kaum eine Auswahl möglich. 
Folgewirkung: zusätzliche Einsparungen von Jahr zu Jahr


Variante mit ansteigenden Ortszuschlägen wurde gewählt (vgl. II.7.3), daher erübrigt 


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


X







Nr. II.P.4


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


(Beilage 4)
wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 219.317.01 79 3 3 3 3


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


hätten wir bei weniger Verdienenden mehr "Absenzen", damit eine Chancen-
ungleichheit 


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen


SL: 3.3     SR: 4.5           ∅  3.9                           Priortät 9


Ausgabenreduktion um 5% bei Schulreisegelder / Exkursionen / Klassenlager  (7)


Ausgabenreduktion um 5% bei Schulreisegelder / Exkursionen / Klassenlager
Verlagerung der Kosten zu den Eltern


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 3'300.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Schulreisen müssen kürzer gemacht werden. Eltern müssten mehr bezahlen
Klassen-Ausgänge sind sehr nachhaltig. Wenn mehr Elternbeiträge verlangt würden,


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Aus sozialen Gründen wird darauf verzichtet. 


X







Nr. II.P.5


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


(Beilage 5)
wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 93 316 316 316


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 4.7          SR: 5.5                  ∅  5.1                 Priorität 14


Aufhebung KBB-Projekt Primarschule (8)


Aufhebung Sonderpädagogisches Konzept in der Primarschule
Abschaffung KBB, zurück zum Status vor der Pilotphase


2011/12


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 316'000.-- / Jahr


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
zum jetzigen Zeitpunkt keine Option, Entscheid Kanton muss abgewartet werden.


167 von 170 Schulträgerschaften arbeiten derzeit schon integrativ. Der Entscheid des
Kantons wird abgewartet, bevor ein solch weitreichender Entscheid gefällt wird. 


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Bei einer Rückkehr zum alten System würde die Schule um Jahre zurückgeworfen. 


X







Nr. II.P.6


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


(Beilage 5)
wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 211.302.01 1213 61 198 198 198


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 3         SR: 3.7                 ∅ 3.3                    Priorität 7


Aufhebung KBB-Projekt Oberstufe (9)


Streichung von ca. 160 Stellenprozenten SHP
zurück zum Kleinklassensystem


2011/12


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 198'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
zum jetzigen Zeitpunkt keine Option, Entscheid Kanton muss abgewartet werden.


167 von 170 Schulträgerschaften arbeiten derzeit schon integrativ. Der Entscheid des
Kantons wird abgewartet, bevor ein solch weitreichender Entscheid gefällt wird. 


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Bei einer Rückkehr zum alten System würde die Schule um Jahre zurückgeworfen. 


X







Nr. II.P.7


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 211.302.01 1213 36 36 36 36


212.302.01 1321


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


nicht in Betracht. 


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 6          SR: 5.3               ∅ 5.6                    Priorität 16


Abschaffung Niveau-Modell auf der Oberstufe (10)


Verzicht auf den Kantonsbeitrage  von Fr. 143'000.--
Streichung von ca. 26 Besprechungslektionen
Mit der Abschaffung des Niveaumodells würden Mehrkosten entstehen.
(Beilage 6)


2010/11


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


keine Einsparmöglichkeit


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Mehrausgaben in der Höhe von ca. Fr. 36'000.--, da der Kantonsbeitrag wegfällt
➱ keine Einsparmöglichkeit


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Aufgrund des fehlenden Kantonsbeitrages von Fr. 143'000 kommt diese Massnahme


X







Nr. II.P.8


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 40 40 40 40


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte


SL: 4             SR: 5.4        ➱∅  4.7                      Priorität 13


Stellvertreter erst ab 5 Tagen (16)


generell Stv. von LP z.B. erst ab 5 Tagen statt bereits nach 2 Tagen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 40'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Für Eltern wahrscheinlich nur schwierig zu akzeptieren.
Widerspricht den Forderungen nach konsequenter Durchführung des Unterrichts.


Eine Stellvertretung erst nach 5 Tagen kommt nicht in Frage.


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


X







Nr. II.P.9


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 200.302.01 915 108 350 350 350


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte (Kindergarten)


SL: 5              SR: 6                 ➱∅  5.5                      Priorität 15


Abschaffung eines Kindergarten-Jahres (17)


Abschaffung eines Kindergarten-Jahres
Der Kindergarten ist noch nicht obligatorisch


 


2011/12


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 350'000.--


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Schlechtere Vorbereitung und Schullaufbahnchancen für die Kinder


Nur ein Jahr Kindergarten wird nicht in Betracht gezogen. 


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


X







Nr. II.P.10


Priorisierung pro Departement *
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 2xx.302.01 9323 50 50 50 50


219.365.02 43


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


* Priorisierung:


1: zuerst umzusetzen, da grösstes Einsparungspotenzial mit den am wenigsten einschneidenden Folgen
höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement II: Departement für Schule, Soziales und Jugendsportförderung


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Besoldung Lehrkräfte / Schulsport und Schwimmen


SL: 3.3              SR: 5.6              ➱∅ 4.4                Priorität 12


Abschaffung Schwimmunterricht für Volksschüler  (18)


Abschaffung Schwimmunterricht für alle Volksschüler
➱ Zusatzlehrpersonen fürs Schwimmen und die Eintritte ins Hallenbad entfallen.


2010/11


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Fr. 50'000.--, wovon ca. Fr. 36'000 interne Verrechnung z.G. Hallenbad z.L. Schule.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:
Schwimmfähigkeit ist in der heutigen Zeit wichtig, manchmal sogar
lebenswichtig


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Ein Verzicht auf den Schwimmunterricht ist keine Option. 


X







Departement III


Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


1. Verwaltungsintern


ohne spürbare Auswirkungen 
auf Bevölkerung


Feuerwehr


III.1 Erhöhung Pflichtersatz um Fr. 40 auf Fr. 180 0 135'000 135'000
Deckung Löschwasserversorgung, der Rest von Fr. 105'000 
ist für eine Spezialfinanzierung "Feuerwehr" vorgesehen.


total Massnahmen 0 135'000 0 135'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 1 0.0% 100.0%


2. leichte bis mittlere Auswirkungen ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
auf die Bevölkerung p.a. p.a. bezogen Einnahmen
(teilweiser Leistungsabbau)


öffentlicher Verkehr
III.2 Streichung Nachtbus Wintersaison (Fr/Sa und Sa/So) 0 15'000 6'000 0
III.3 Reduktion Winterfahrplan nach 19.00 Uhr 0 36'000 22'000 0
III.4 Verzicht auf Gemeindebeitrag Park & Ride Spengler Cup 0 46'400 0 0
III.5 Einstellung Linie 11, Laret - Glaris (Abendkurs) 0 200'000 75'000 0







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


III.6 Erhöhung der VBD-Tarife (Davoser Pass) 0 20'000 0 20'000
III.7 Streichung Beitrag Postautolinie Flüela auf nächst möglichen 0 0 0 0


Termin (3 Jahre)


III.8 EWD: Erhöhung Konzession auf Rp. 0.6/kWh 395'000 0 395'000


III.9 Verminderung Gemeindebeitrag Spital Davos
div. Einsparungen/Ausgaben, siehe Detailblätter 0 250'000 130'000 88'000
(14 Einzelmassnahmen)


total Massnahmen 0 962'400 233'000 503'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 21 24.2% 52.3%


(inkl. 14 Massnahmen Spital)


Gesamttotal 1 und 2 total Massnahmen 0 1'097'400 233'000 638'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 22 21.2% 58.1%


3. grosse Auswirkungen auf Bevölkerung


keine


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 0 #DIV/0! #DIV/0!







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


Gesamtotal 1-3 total Massnahmen 0 1'097'400 233'000 638'000
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 22 21.2% 58.1%


vom Kleinen Landrat nicht 
unterstützte Massnahmen:


III.P.1 Betriebseinstellung ab 22.00 Uhr 0 160'000
III.P.2 Kündigung Tarifverbund TVDK (inkl. Gültigkeit Bergbahnabos) 0 290'000
III.P.3 Verzicht Erschliessung Pischabahn (Wintersaison) 0 40'000
III.P.4 Aufhebung Linie 12 Davos Dorf - Dürrboden (Sommersaison) 0 30'000
III.P.5 Aufhebung Gültigkeit Gästekarte für Logierende in den 0 80'000


Seitentälern/Wiesen 0
III.P.6 Verminderung Arztkosten im Bereich Hals/Nasen/Ohren 0 50'000


(Verzicht auf lokale Notfallbereitschaft 24h/365 Tage) 0 650'000
6


Auflage: VBD Zonenplan
Berechnungen Logiernächte Seitentäler







Nr. III.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 140.430.01 490 135 135 135 135


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Um die in den nächsten Jahren zu erwartenden Investitionen selbststädnig durch die 
Feuerwehr bezahlen zu können, wird ein moderater Anstieg des Pflichtersatzes beantragt. 
Die Überschusse, welche nicht direkt für die Feuerwehr eingesetz werden, sollen in ein 
neues Konto "Spezialfinanzierung Feuerwehr" gebucht werden. So können Anschaffungen 
über dieses Konto erfolgen. Die Erhöhung soll von heute SFr. 140.-- auf neu SFr. 180.-- 
erfolgen. Der Mehrertrag wird zuerst für die Deckung der Löschwasserversorgung verwendet 
(Fr. 135'000), der Rest ist für eine neu zu schaffende Spezialfinanzierung vorgesehen (auch 
im Hinblick auf Investitionen)


Mehreinnahmen von SFr. 240'000.-- pro Jahr plus bei Einsparungen eine positive Rechnung 
von SFr. 300'000.-- pro Jahr, was die Investitionen von einen neuen TLF Dorf, ca. 500'000.-- 
und einer Autodrehleiter, Neubau Stillipark, von ca. SFr. 1'200'000.-- finanzieren lässt.


Könnte den einen oder andern bewegen Feuerwehrdienst zu leisten, zur Zeit bezahlt man 
lieber.


ggf. Anpassung Feuerwehrgesetz (DRB 42)


Jahresrechnung 2011


keine


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Erhöhung Pflichtersatz um Fr. 40 auf Fr. 180


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Feuerwehr Pflichtersatz







Nr. III.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Div. in 650 15 15 15 15


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Während der Wintersaison wird jeweils in den Nächten 5/6 und 6/7 sowie in der Spengler 
Cup Woche ein Nachtbus angeboten. Dieser verkehrt von Mitternacht bis vier Uhr morgens. 
Aus Sicherheitsgründen begleitet ein Security-Mitarbeiter den Bus. Pro Saison laufen 
Betriebskosten von rund 35‘000 Franken an. Für den Nachtbus wird ein Zuschlag von Fr. 
5.00 erhoben, die Saisoneinnahmen belaufen sich auf rund 22‘000 Franken.  Das VBD 
Personal würde einer Einstellung des Nachtbusses begrüssen, da es sich um einen 
unangenehmen Dienst handelt. (betrunkene Fahrgäste, Beschimpfungen unnötige 
Diskussionen, starke Fahrzeugverunreinigung etc.)


Einsparungen rund 15'000 Franken


Kein öV-Angebot nach Mitternacht


In Kombination mit anderen Anpassungen (Linie 11- Abendkurs) sind Personaleinsparungen 
möglich.


keine


Wenn die Leistungen der Linie 11 eingestellt werden, wird automatisch auch der Davoser 
Nachtbus nicht mehr angeboten.


"Nachtvögel"


Wintersaison 2010/2011 (Fahrplanwechsel  Dezember 2011)


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Streichung Nachtbus Wintersaison (Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag)


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


X







Nr. III.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Div. 650 36 36 36 36


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Während der Wintersaison (Winterfahrplan) wird auf der Promenade in beide Richtungen bis 
21.00 Uhr ein 7 bzw.8-Min-Takt angeboten. Im Sommer wird ein 7 bzw.8-Min-Takt bis 19.00 
Uhr angeboten. Im Winter kann analog dem Sommerfahrplan ab 19.00 Uhr ein 15 Min-Takt 
eingeführt werden.


Leistungsabbau, Qualitäts- und Imageverlust, MIV wird wieder automatisch gefördert. Passt 
nicht zu einem Ski-, Kongress- und Tourismusort


In Kobination mit der Einstellung Nachtbus kann eine Saisonstelle eingespart werden


Leistungsabbau


Fahrgäste


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion Winterfahrplan nach 19 Uhr


Fahrplanwechsel 2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Einsparungen beim Personal und den Fahrzeugkosten


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos


X







Nr. III.4


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


Die Firma Kessler AG führt während den Spieltagen einen Shuttlebus-Betrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 630.318.02 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


keine


Allfällige Verkehrsprobleme können Mehrarbeit bei der Verkehrspolizei hervorrufen.


Wenn die Beiträge der Gemeinde nicht durch den Spenglercup übernommen werden


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


und der Park-und-Ride-Service abgebaut wird, ist mit mehr motorisiertem Individual-
verkehr ährend den Tagen des Spenglercups zu rechnen.


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Park-und-Ride-Massnahmen während Spenglercup sind Sache des Veranstalters


Verzicht auf Gemeindebeitrag Park & Ride Spengler Cup


Spenglercup-Eintrittsbillette gelten auch als RhB-Fahrkarte von und nach Davos.


2010


Transportdienst der Fa. Kessler AG (2009: 17'732.50 Fr.)


zwischen Davosersee und Vaillant Arena durch. Diese Park-und-Ride-Massnahmen


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Präsidial


63 Ruhender Verkehr


wurden bisher durch die Gemeinde finanziell mitgetragen.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparung des Beitrages an die RhB (2009: 28'700 Fr.) und der Kosten für den


x







Nr. III.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Div. in 650 200 200 200 200


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Jährliche Einsparungen von rund 200'000 Franken


Leistunsabbau, Imageverlust, Förderung des MIV, Unterschnitt sowie Wolfgang/Laret sind 
nach 19.00 Uhr nicht mehr mit dem öV erschlossen.


Der Personalbestand kann um 1.5 Mitarbeiter reduziert werden (1 Jahres- und eine 
Saisonstelle)


Zusammen mit weiteren Linienkürzungen/-einstellungen, kann der Personalbestand und der 
Fahrzeugpark reduziert werden.


Bei der Einstellung der Linie 11 ist auch der Davoser Nachtbus betroffen, d.h. dieser würde 
nicht mehr angeboten


Rinerhornbahnen, Campingplatz etc.


Beschluss GLR anzupassen (DRB 55, Art. 3: Leistungsauftrag an VBD)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einstellung Linie 11, Laret - Glaris (Abendkurs)


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Mit der Linie 11 wird Glaris, Frauenkirch, Wolfgang und Laret am Abend ab 19.00 Uhr mit 
dem Stadtzentrum Davos Platz und Davos Dorf erschlossen. Die örtliche und zeitliche 
Erschliessung wird während 365 Tagen angeboten und erfolgt im Ortsbereich Davos Platz / 
Davos Dorf über die Talstrasse. Die zeitliche Erschliessung ist mit einem Stunden-Takt 
minimal. Jährlich werden rund 55‘000 Kilometer gefahren, die Linienkosten belaufen sich pro 
Jahr auf rund 350‘000 Franken. Die Rinerhornbahnen AG leisten einen jährlichen Beitrag 
von 100‘000 Franken an die Erschliessung. Direkte Fahrgeldeinnahmen belaufen sich auf 
rund 40‘000 Franken. Mit der Einstellung der Linie 11 (Abendkurs) können jährlich rund 
200‘000 Franken eingespart werden (1735 Stunden = in etwa 1 Jahresstelle).


Fahrplanwechsel 2010/2011 (Dezember 2010)


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


X







Nr. III.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 650434.01 1600 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Wie aus dem Arbeitspapier der Firma Rapp Trans AG hervorgeht,  wird der DP sehr günstig 
angeboten. In den letzten Jahren wurde die örtliche Erschliessung laufend erweitert, die 
Preise wurden nicht im gleichen Rahmen angepasst. 2001 wurde der Preis für den DP "als 
Umweltabo" massiv verbilligt, nicht zuletzt um den MIV im Ortsnetz zu reduzieren.


Da nicht nur ein Produkt (Davoserpass) angepasst werden kann, muss das ganze 
Tarifsystem überprüft werden. Sehr hohe Kosten für eine Projektvorlage. Mehreinnahmen 
und gleichzeitig Rückgang von verkauften Abonnementen


Leistungsabbau und gleichzeitig wieder Förderung des MIV


Keine


Gefahr von erneuten Diskussionen um den (labilen) Kostenverteiler des TVDK. Grosser 
Imageverlust, Reklamationen etc.


Mehrverkehr in der ganzen Gemeinde, Parkplatz-Problem, Mehrbelastung der Seitentäler 
durch den Privatverkehr etc.


Eine Tarifanpassung kann nur in Zusammenarbeit mit dem TVDK erfolgen.


Beschluss GLR anzupassen (DRB 55, Art. 3: Leistungsauftrag an VBD)


5


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Erhöhung der VBD-Tarife (Davoser Pass)


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


bei der nächsten nationalen Tarifanpassung


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


X







Nr. III.7


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 351.365.01 13 0 0 13 13


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Abbau des öffentlichen Verkehrs, der aber durch die Vereinalinie der RhB kompensiert
werden kann. 


2012/2013


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


keine


Die Postautolinie wird auf den nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt. 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 651 Regionalverkehr


Streichung Beitrag Postautolinie Flüela auf nächst möglichen Termin (3 Jahre)


III


x







Nr. III.8


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 934.410.02 395 395 395 395 395


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Konzessionsgebühren EW Davos AG


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


EWD: Erhöhung Konzession auf Rp. 0.6/kWh


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Jahresrechnung 2011


keine


Die EWD AG bezahlt heute 0.3 Rp./kWh als Konzessionsabgabe für das Recht, in Davos als 
alleiniger Stromlieferant arbeiten zu können. Die 0.3 Rp. könnten durch einen Entscheid des 
Verwaltungsrates erhöht werden. Im schweizerischen Durchschnitt betragen die Abgaben 
zwischen 0.5 bis 1 Rp./kWh. Die Konzessionsabgabe soll erhöht werden auf 0.6 Rp./kWh


Mehrertrag von Fr. 400'000.--


Strompreise würden minim angepasst, gesamte Bezüger werden den gleichen Mehrbetrag 
bezahlen müssen.







Nr. III.9


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 250 254 261 254


NFA/DRG? NFA/DRG? NFA/DRG?


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Gesamtbetrag Verbesserung Gemeindebeitrag ans Spital Fr. 250'000


Aufwandreduktion (A-Massnahmen) durch Einsparungen laut Ideensamm-
lung 25.11.2009: Fr. 162'000 (exkl. Fr. 50'000 Hals-Nasen-Ohren, vgl. III.P.6)


Verminderung Gemeindebeitrag Spital Davos: Zusammenzug der Massnahmen


Ertragssteigerung (B-Massnahmen) laut Ideensammlung 25.11.2009: Fr. 88'000


-Strategieumsetzung 2009-13


Die Auswirkungen des NFA/GR, Neue Pflegefinanzierung 2011 und die Einführung von 
SWISS DRG 2012 werden in Akutspital, Pflegeheim, SPITEX und Kinderkrippe grössere 
Auswirkungen haben!!!


2011


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


-Mitarbeiterzufriedenheit negativ beeinflusst


Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014: gering


-Teilweiser Verzicht auf Leistungen die heute angeboten werden.


Vorbehältlich Zustimmung Spitalkommission
-Abbegglenstudie "Lean Management"


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Nein


nein


x







Nr. III.9.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Personalkosten U1 Reduzieren


Reduktion der Personalkosten durch Optimierung der Personalvorhaltung-
Bereitschaft (inkl. REDA, Notfall, Radiologie, OPS,...) in Bereitschaft auf der 
Notfallebene U1.


-Event. längere Wartezeiten im Notfall


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014: gering


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Expertise Abbegglen "Lean Management" U1


nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. III.9.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb
vorhaltung (Bereitschaft) auf Ebene U1 (Rettung, Notfall, Radiologie, OPS ...) 


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Reduktion der Materialeinkaufskosten für OP-Material


Reduktion der Materialeinkaufskosten für die Operationsabteilung  (Einwegmaterial, 
Verbrauchsmaterial, Implantate) durch Nachverhandlung der 
Lieferkonditionen.Personmalkosten durch Optimierung der Personal


-Nicht mehr alles wünschbare sondern das Finanzierbare wird als Massstab 
angewendet.


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Expertise Abbegglen "Lean Management" U1


Nein


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. III.9.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 60 60 60 60


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Reduktion der Personalkosten durch Reduktion der IPS-Kapazitäten 


Reduktion der IPS-Bereitstellung / Kapazitäten während den Zwischenmonaten auf 
Minimalbestand bzw. Überwachungsstation. 


- In den Zwischenmonaten wird die Intensivpflegekapazitäten stark reduziert und 
allefalls nur noch als Überwachungseinheit geführt. 


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Verlegung von IPS-Patienten ins Kantonsspital Chur werden erforderlich.


Auswirkungen auf IPS-Personalstellen 2011-2014: spürbar


Expertise Abbegglen "Lean Management" U1


Nein


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. III.9.4


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Senkung Materialkosten Pflege


Reduktion der Materialeinkaufskosten auf allen Bettenstationen (Einwegmaterial, 
Verbrauchsmateril) durch Nachverhandlung der Lieferkonditionen.
Lieferkonditionen.


-Nicht mehr alles wünschbare sondern das finanzierbare wird als Masssatb 


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Nein


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. III.9.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch
-Redutkion des Personaklbestandes in der Reinigung


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Senkung Kosten Reinigung und Unterhalt 


Die Reinigung und der Unterhalt im Spital/Pflegeheim/Personalhäuser darf heute als 
perfekt bezeichnet werden. Reduktion dieses Perfektionismus zu 
erforderlichen Niveau.


-Nicht mehr alles wünschbare sondern das finanzierbare wird als Masssatb 


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. III.9.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 34 34 34 34


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Senkung der Kosten von A-Lieferanten 


Reduktion der Einkaufskosten auf allen A-Lieferanten (Lebensmittel, Betriebsstoffe, 
Material) durch Nachverhandlung der Lieferkonditionen.


-Nicht mehr alles wünschbare sondern das finanzierbare wird als Massstab 


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Nein


angewendet.


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. III.9.7


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 8 8 15 8


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Verzicht auf die Aufrechterhaltung der ISO-Zertifizierung


Die ISO-Zertifizierung des Managementsystems inkl. Qualitätsmanagementsystem 
des Spital Davos erfordert jährliche externe Aufwändungen (SQS-Audits) von FR. 
8'000.-.Verzicht auf diese externe Audits erbringen einen Minderaufwand von Fr. 
8000.-


-Nicht mehr alles wünschbare sondern das finanzierbare wird als Masssatb 


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Nein


-Mitellfristig wird das Q-System verwässert und die Gefahr der "nicht-mehr" Pflege 
des Systems steigt.


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. III.9.8


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 20 50 50 50


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Aufbau Osteoporose Kompetenzzentrum 


Aufbau bzw. Zusammenstellung der Kompetenzen für Osteoporose im Spital Davos und 
aktive Vermarktung dieser Kompetenz.
Zusätzlicher Ertrag erwirtschaften mit diesem Angebot.


Mehrertrag für das Spital Davos ca. Fr. 50'000.- pro Jahr.


-Kompetenzen bündeln.


Aufwand 2011 ca. Fr. 30'000.-
Mehrertrag ab 2011 ca. Fr. 50'000.-


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Strategieumsetzung  Spital Davos


-neues Angebot im Kanton GR (Synergie mit AO, Chirurgie)


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. III.9.9


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


handelt werden.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 5 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise      nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Nachverhandlung Labortarif ZHD


Das Labor des Spital Davos erbringt seit 2001 Leistungen für die ZHD. Der Tarif wurde 
auf Kosten und Labortarif 2000 berechnet. In der Zwischenzeit sind die 
Personalkosten gestiegen und der Labortarif wurde per 1.7.2009 vom Bundes-
amt überarbeitet. Der neue Tarif beinhaltet tiefere Taxpunktwerte. Der Vertrag mit 
der ZHD muss im 2010 mit dem Ziel einer Anhebung des TP-Wertes neu ver-


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Strategieumsetzung  Spital Davos


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Mehrertrag für das Spital Davos ca. Fr. 5'000.- pro Jahr.


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Nein


X







Nr. III.9.10


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


höchste Nummer: zuletzt umzusetzen, da am meisten einschneidende Folgen bei geringstem Einsparungspotenzial


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Preise Mezzo anheben


Die Mitarbeiter- und Gästeverpflegung wird zur Zeit eher günstig angeboten. Die 
Preise für Mittagessen (ca. 10'000)  wird intern (MA) um Fr. 2.- (auf:10.-) und extern 
Fr. 3.- ( auf: 14.-) angehoben. 


Mehrertrag für das Spital Davos ca. Fr. 20'000.- pro Jahr.


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein
Gewisse Unzufriedenheit mit Preisanhebung anzunehmen.


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. III.9.11


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 30 30 30 30


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Preise Kaffee intern (MA) anheben


Der Preis für einen Kaffee wurde bis anhin für MitarbeiterInnen mit Fr. 1.- pro Portion 
bewusst tief gehalten. ASomit konnte auch verhindert werden, dass überall "private" 
Kaffeemaschinen installiert wurden. Der Preis pro Kaffee für MitarbeiterInnen wird auf 
Fr. 1.50 angehoben. Bei ca. 60'000 Tassen pro Jahr ergibt sich ein Mehrertrag von Fr. 
30'000.-.


Mehrertrag für das Spital Davos ca. Fr. 30'000.- pro Jahr.


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein
Gewisse Unzufriedenheit mit Preisanhebung anzunehmen.


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


XX







Nr. III.9.12


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Preise Parkplätze Festvermietung (MA) anheben


Der Preis für einen Parkplatz auf dem Spitalgelände wurde bis anhin für 
MitarbeiterInnnen bewusst tief gehalten. Mit einer Anhebung pro PP um Fr. 10.- pro 
Monat ergibt sich ein Mehrertrag von ca. Fr. 10'000.-.


Mehrertrag für das Spital Davos ca. Fr. 10'000.- pro Jahr.


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein
Gewisse Unzufriedenheit mit Preisanhebung anzunehmen.


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Nein


XXX







Nr. III.9.13


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 2 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Erhöhung der verrechenbaren Leistungen Dialyse


Ausbau der PR-Aktivitäten zusammen mit DDO für Feriendialyse in Davos bzw. 
Spital Davos. 
Zusätzlicher Ertrag erwirtschaften mit diesem Angebot.


Mehrertrag für das Spital Davos ca. Fr. 5'000.- pro Jahr.


-Angebot verstärkt vermarkten um zusätzlichen Ertrgâgzu generieren


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Strategieumsetzung  Spital Davos


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. III.9.14


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 1 2 2 2


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Kontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Ausbau Fahrdienst für Patienten


Aufbau und Vermarktung des Patientenservice "Taxidienst" (holen und heimbringen 
von PatientInnen) durch eigene Fahrzeuge und Fahrer.
Zusätzlicher Ertrag erwirtschaften mit diesem Angebot.
Aufwand 2011 ca. Fr. 4'000.-
Mehrertrag ab 2011 ca. Fr. 5'000.-


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Mehrertrag für das Spital Davos ca. Fr. 2'000.- pro Jahr.


-Bessere Nutzung der Ressourcen..


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


nein


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


X







Nr. III.P.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Div. in 650 160 160 165 165


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Auch aus touristischen Gesichtspunkten nicht geeignet


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Auf der Promenade verkehren die Linienbusse bis 22.30 Uhr im 15-Minuten-Tak und 
anschliessend bis Mitternacht im 30-Minuten-Takt. Die örtliche und zeitliche Erschliessung 
wurde aufgrund jahrelanger Planung und Erfahrungen den heutigen Bedürfnissen und dem 
Fahrgastaufkommen angepasst. Mit dem heutigen zeitlichen Erschliessungsmodell werden 
in der Kernzone sowie in den Aussenrayons vom Wolfgang/Laret, Frauenkirch und Glaris die 
Bedürfnisse einer Grunderschliessung mehrheitlich abgedeckt. Wenn der gesamte 
Busbetrieb ab 22.00 Uhr eingestellt wird, können pro Jahr rund 25’000 Kilometer oder 
160‘000 Franken eingespart werden.


Einsparungen pro Jahr rund 160'000 Franken


Leistungsabbau, Qualitäts- und Imageverlust, MIV wird wieder automatisch gefördert. Passt 
nicht zu einem Ski-, Kongress- und Tourismusort


Eine Jahresstelle, in Kombination mit weiteren Massnahmen (Linie 11, Davoser Nachtbus) 
ist ein weiterer Personalabbau möglich.


Gäste und Bewohner benutzen wieder vermehrt das eigene Fahrzeug, der MIV nimmt stark 
zu. 


Polizeidienst, Parkplatz-Angebot


Abendveranstaltungen sind nicht mehr mit dem öV erreichbar.


Beschluss GLR anzupassen (DRB 55, Art. 3: Leistungsauftrag an VBD)


Fahrplanwechsel 2010/2011 (Dezember 2010)


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Betriebseinstellung ab 22.00 Uhr


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


X







Nr. III.P.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 351.365.01 690000 290 290 290 290


lediglich eine Annahme


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Kündigung Tarifverbund TVDK (inkl. Gültigkeit Bergbahnabos)


Sommer 2012


Heute besteht, zwischen dem Kanton GR, Gemeinde Klosters und Davos, sowie den TU's
RhB, OKS und VBD, eine Tarifverbundsvereinbarung. Die Transportunternehmungen
Rhätische Bahn (RhB), Verkehrsbetrieb der Landschaft Davos (VBD), Ortsbus Klosters-
Serneus (OKS) und PostAuto (PAD) verpflichten sich, im Gebiet der Tarifgemeinschaft
Davos-Klosters Fahrausweise, Gästekarten und Skiabonnemente im Rahmen dieser
Tarifbestimmungen gegenseitig zu anerkennen . Für das Verbundsgebiet Landschaft Davos
Gemeinde besteht ein "integraler Tarifverbund", dessen Tarifbestimmungen im T 651.40
festgehalten sind und die Tarifhoheit beim VBD liegt. Der gemeinsame Perimeter umfasst:
RhB: Küblis – Filisur inkl. Bahnersatzbus Küblis-Saas-Klosters
VBD: Liniennetz auf dem Gebiet der Landschaft Davos Gemeinde
OKS: Liniennetz Ortsbus Klosters-Serneus
PAD: Davos Platz – Wiesen.
Im Klartext; heute gilt der Davoserpass auf dem ganzen VBD-Netz, sowie auf der RhB von
Filisur bis Davos Laret bzw. im Winter das Jahresabo bis Klosters inkl. OKS. Die
Gästekarte gilt auf dem VBD-Ortsnetz und der RhB Filisur - Klosters. Die Skiabonne-
mente gelten von ca. Mitte November bis Mitte April auf der RhB Küblis bis Filisur, dem 
OKS und dem VBD (ohne Seitentäler). Bei einer Kündigung der Tarifverbundsverein-
barung werden sämtliche gegenseitige Fahrscheinanerkennungen aufgehoben. Der 
Davoserpass würde nur noch auf dem VBD-Netz und die Davosergästekarte nur noch 
auf dem VBD-Ortsnetz gültig sein. Skiabonnemente sind auf dem VBD-Ortsnetz nicht 
mehr gültig. Die Dienstleistungen der RhB können auch innerhalb der Landschaft 
Davos nicht mehr genutzt werden.


Einsparungen im Konto 651.365.01 Regionalverkehr in der Höhe von CHF 720'000
(Ertragsausfälle VBD 575'000, Ertragsausfälle Postauto Wiesen 80'000, Ertragsausfälle
RhB Schmelzboden-Wiesen Station zuzüglich Geschäftsführungskosten). Mit dem Betrag
575'000 wird der VBD für Ertragausfälle (Skiabonnemente und GK auf der RhB) entschädigt.
Der detaillierte Verteiler ist im Anhang 4 der Tarifverbund-vereinbarung ersichtlich (Orginal
bei der Geimeinde). Beim VBD würde im Konto 650.434.02, der Beitrag aus dem TVDK,
CHF 573'000, sowie die CHF 150'000, die der Kanton an die Ertragsausfälle mitfinanziert,
fehlen. Der VBD kann aber nur einen Teil der Ertragsausfälle aus dem Regionalverkehr,
durch den Mehrverkauf von Abonnementen und EB kompensieren. Für die Gemeinde
Einsparungen (Konto Regionalverkehr), für den VBD höhere ungedeckte Kosten.


massiver Leistungsabbau


X







Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
keine
- Weitere Auswirkungen:
Meine persönliche Meinung: für die touristische Region Klosters - Davos ein kaum
vorstellbarer "Supergau" im öffentlichen Verkehr. Fahrscheinkontrollen in den Linienbussen
kaum umsetzbar, sehr hohe "Schwarzfahrerquoten" speziell im Winter.


Aufgrund der weitreichenden Konsequenzen nicht geeignet.


touristisch eine Katastrophe


alle Partner gemäss Tarifverbundvereinbarung sowie Gemeinde Saas, Küblis, Filisur und
DDO


Beschluss GLR anzupassen (DRB 55, Art. 3: Leistungsauftrag an VBD)


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR







Nr. III.P.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Div in 650 40 40 40 40


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Einsparung einer Saisonstelle


- Weitere Auswirkungen:


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Auch aus touristischen Gesichtspunkten nicht geeignet


Pischabahnen AG, keine öV-Erschliessung mehr


Beschluss GLR anzupassen (DRB 55, Art. 3: Leistungsauftrag an VBD)


Leistungsabbau, Imageverlust, Förderung des MIV


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Mittelfristig, zusammen mit anderen Linienstreichungen, Einsparungen im Fahrzeugpark.


Einsparung pro Jahr von rund 40'000 Franken


Verzicht Erschliessung Pischabahn (Wintersaison)


Während der Wintersaison (Mitte Dezember - Ende März) wird die Pischabahn durch den 
VBD mit der Linie 4 erschlossen. Zu den Hauptverkehrszeiten wird ein 15-Minuten-Takt 
angeboten. Für die Erschliessung zwischen Stilli und Pischabahn werden in der 
Wintersaison rund 23'000 Kilometer gefahren, mit Gesamtkosten von über 140'000 Franken. 
Die Pischabahnen AG leisten pro Wintersaison einen Beitrag von 100'000 Franken, somit 
ergeben sich Einsparungen von rund 40'000 Franken.


Fahrplanwechsel 2010


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


X







Nr. III.P.4


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Div. in 650 30 30 30 30


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Sommer 2011


Massive Reklamationen aus Fahrgastkreisen (Gäste und Einheimische)


Landschaftspolizei, Einführung Parkplatzbewirtschaftung


Gastrobetriebe im Dischma, SAC Hütten in der Region


Beschluss GLR anzupassen (DRB 55, Art. 3: Leistungsauftrag an VBD)


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Auch aus touristischen Gesichtspunkten nicht geeignet


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


4


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Aufhebung Linie 12 Davos Dorf - Dürrboden (Sommersaison)


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Das Dischmatal ist heute zwischen Davos Dorf und Teufi mit der Linie 13 ganzjährig im 
Stunden-Takt erschlossen. Im Sommer, mitte Juni bis anfangs Oktober, wird das Tal 
zusätzlich mit der "touristischen" Linie 12 bis Dürrboden erschlossen. Die 
Erschliessungskosten pro Sommersaison liegen bei rund 100'000 und die 
Fahrgeldeinnahmen bei rund 70'000 Franken. Der Linienbus wird im hinteren Dischmatal 
(Teufi - Dürrboden) durch den MIV täglich stark behindert. Mit einer Parkplatzbewirtschaftung 
ab Teufi kann der "Privatverkehr" reduziert und die Einnahmen auf der Linie 12 gesteigert 
werden. Zusätzlich können mit der Parkplatzbewirtschaftung Einnahmen regeneriert werden.


Mögliche Einsparungen liegen bei 30'000 Franken pro Jahr


Massiver "touristischer" Leistungsabbau.


Beim VBD keine Personaleinsparungen, der Auftrag wird von einem Subunternehmer 
ausgeführt.


X







Nr. III.P.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Div. in 650 ca. 80 80 80 80


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


III


Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Aufhebung Gültigkeit Gästekarte für Logierende in den Seitentälern/Wiesen


Sommer 2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Auch aus touristischen Gesichtspunkten nicht geeignet


Gäste, die in der Kernzone logieren, können die Seitentäler und Wiesen nicht kostenlos 
benützen. Umgekehrt ist es für Logierende in den Seitentälern und in Wiesen möglich, 
kostenlos nach Davos und wieder zurück zu fahren. Um eine Gleichberechtigung 
sicherzustellen dürften die Gästekarten in den Seitentälern nicht gültig sein.


Mögliche Einsparungen liegen bei 80'000 Franken pro Jahr


"touristischer" Leistungsabbau für Logierene in den Seitentälern/Wiesen


keine


Massive Reklamationen aus Fahrgastkreisen (Gäste und einheimische Hoteliers)


Landschaftspolizei, Einführung Parkplatzbewirtschaftung


Beschluss GLR anzupassen (DRB 55, Art. 3: Leistungsauftrag an VBD)


X







Nr. III.P.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 400.362.01 2'700 50 50 50 50


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: III Gesundeheit, Verkehr und Energie


Aufgabenbereich laut JahresrechnungKontogruppe 4, 400 Spital und Pflegeheim


Verminderung Arztkosten im Bereich HNO (Hals/Nasen/Ohren)


Die Anstellungsbedingungen von Dr. A. Speiser sollen überprüft werden. Für den Bereich 
HNO ist kein kantonaler Leistungsauftrag für 24h/365Tage-Bereitschaft erteilt. Dr. A. 
Speiser gewährleistet diesen Dienst jedoch. Die Entschädigung ist im Anstellungsvertrag 
geregelt. Eine Reduktion der Bereitschaft auf zB. ein Belegtarztsystem (Zuweisung der 
HNO-Patienten für stationäre Betreuung) ohne Weiterführung der Notfallbereitschaft HNO 
ermöglichen eine Neuaushandlung der Entschädigung, die geringer ausfallen dürfte.


-Auf unserer Notfallstation können HNO-Fälle ncht mehr so weit versorgt werden wie heute, 
Überweisungen /verlegungen ins Kantonsspital Chur werden erforderlich.


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Nicht mehr alles wünschbare sondern das Finanzierbare wird als Masssatb angewendet.


Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014: gering


Nein


Nein


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nicht vereinbar mit dem Gesundheitsplatz Davos


nein


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


x







Departement IV


Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


1. Verwaltungsintern Strassen und Wege


ohne spürbare Auswirkungen IV.1 Reduktion baulicher Strassenunterhalt 0 65'000 0 0
auf Bevölkerung IV.2 Reduktion Brückenunterhalt 0 20'000 0 0


IV.3 Reduktion Unterhalt Strassenbeleuchtung 0 40'000 0 0
IV.4 höhere Kantonsbeiträge 0 10'000 0 0


Verkehrsplanung
IV.5 Weniger Investitionen, weniger Projekte 0 20'000 0 0


Forst
IV.6 Reduktion Unterhalt Waldwege/-strassen 0 45'000 0 0
IV.7 Weniger Aufträge an Dritte 0 60'000 0 0
IV.8 höhere Kantonsbeiträge 0 15'000 0 0


IV.9 Reduktion des Sachaufwandes Lawinen- und 0 10'000 0 0
Katastrophendienst


IV.10 vorübergehende Änderung Verwendung Hand- 0 500'000 0 0
änderungssteuer (1/6 z.G. allgemeiner Haushalt)


total Massnahmen 0 785'000 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 10 0.0% 0.0%







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


2. leichte bis mittlere Auswirkungen keine
auf die Bevölkerung
(teilweiser Leistungsabbau)


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 0 #DIV/0! #DIV/0!


Gesamttotal 1 und 2 total Massnahmen 0 785'000 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 10 0.0% 0.0%


3. grosse Auswirkungen auf Bevölkerung


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 0 #DIV/0! #DIV/0!


Gesamtotal 1-3 total Massnahmen 0 785'000 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 10 0.0% 0.0%


vom Kleinen Landrat nicht 
unterstützte Massnahmen:


IV.P.1 Minimalvariante Forstbetrieb 0 70'000
0 70'000


1


Auflage: Kommentar Tiefbau (inkl. Minimalvariante Forstbetrieb)
Verwendung Fonds für öffentliche und private Werke in den kommenden Jahren 







Nr. IV.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 620.314.01 650 65 65 65 65


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Strassennetz von Wiesen mit einer Länge von etwa 6 km dazugekommen. 2006 betrug
der Strassenunterhalt Fr. 936'000.-. Er wird nun auf Fr. 585'000.- reduziert, obwohl 75 %
mehr Strassen im Vergleich zu 2006 zu unterhalten sind (2006: 16 km, danach +12 km).
Es werden nur noch die notwendigsten Unterhaltsarbeiten durchgeführt, damit die 
Sicherheit für die Fussgänger und die Fahrzeuglenker gewährleistet ist. Dabei wird 
darauf geachtet, dass keine Haftungsfälle entstehen (Werkeigentümerhaftung).


Personell/organisatorisch


Der reduzierte Strassenunterhalt führt dazu, dass der Strassenzustand sich schneller


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


620 Strassen und Wege


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion baulicher Strassenunterhalt 


2011


verschlechert und vermehrt Frostschäden auftreten. Als Folge davon verkürzt sich


- Weitere Auswirkungen:


Das Strassennetz der Gemeinde Davos hat eine Länge von etwa 28 km. 2007 musste


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


die Gemeinde vom Kanton 6 km Verbindungsstrassen übernehmen. 2009 ist das 


die Lebensdauer der Strassen. 


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. IV.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 620.314.03 185 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 
Die Gemeinde hat etwa 100 Brücken zu unterhalten. Der jährliche Unterhalt und die
Erneuerung der Brücken wird um 10 % reduziert. 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


620 Strassen und Wege


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion Brückenunterhalt


2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


geführt. Die Brücken müssen die erforderlichen Lasten tragen können und müssen für 
die Verkehrsteilnehmer sicher sein. 


Es werden nur noch die notwendigsten Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten durch-


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR







Nr. IV.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 620.314.04 380 40 40 40 40


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Neue Beleuchtungsprojekte können nur noch 
beschränkt in Betracht gezogen werden. 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Der Ersatz von Leuchten wird reduziert. Es werden nur noch die notwendigsten 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Als Folge davon altert die Strassenbeleuchtung schneller.


- Weitere Auswirkungen:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion Unterhalt Strassenbeleuchtung


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


620 Strassen und Wege







Nr. IV.4


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 620.436.01 40 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 
Gemäss kantonalem Strassengesetz muss der Kanton auf den Kantonsstrassen
innerorts den Schnee pflügen. Die Gemeinde führt diese Arbeiten für den Kanton
aus und verrechnet sie pauschal. Der Pauschalbetrag wurde 1993 letzmals neu fest-
gelegt und jährlich der Teuerung angepasst. Das Tiefbauamt verhandelt 2010 den


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Pauschalbetrag neu mit dem Kanton. Es werden Mehreinnahmen von Fr. 10'000.-
erwartet. 


- Weitere Auswirkungen:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


unabhängig vom NFA


Es sind grössere Beiträge vom Kanton zu erwarten


höhere Kantonsbeiträge


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


620 Strassen und Wege







Nr. IV.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 651.318.01 110 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


2006 bis 2007 kostete die Verkehrsplanung pro Jahr etwa Fr. 140'000.-. Sie wird nun


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


oder Strassenanpassungen bei Neubauten möglich. Grössere Projekte im Rahmen
der inskünftigen Verkehrsplanung haben unter dieser Position keinen Platz mehr.


auf Fr. 90'000.- reduziert. Inskünftig sind nur kleinere Projekte für Erschliessungen 


- Weitere Auswirkungen:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Verkehrsplanung: Weniger Investitionen, weniger Projekte 


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


651 Regionalverkehr







Nr. IV.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 810.314.02 100 45 45 45 45


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Davos besitzt 30 km Waldwege inkl. Wiesen. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Der Unterhalt wird reduziert, sodass die forstliche Nutzung noch gewährleistet ist.


Nachteil: Mittelfristig höhere Instandstellungskosten wegen Nachholbedarf. 
- Weitere Auswirkungen:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion Unterhalt Waldwege/-strassen


2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


810 Forstverwaltung







Nr. IV.7


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 810.318.04 560 60 60 60 60


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


810 Forstverwaltung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Es werden weniger Aufträge an Dritte vergeben. 


Weniger Aufträge an Dritte


2011


- Weitere Auswirkungen:


Es werden weniger Drittaufträge vergeben (Transporte, Heli, Forstarbeiter etc.)


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR







Nr. IV.8


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 810.451.01 40 15 15 15 15


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


810 Forstverwaltung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Es sind mehr Rückerstattungen vom Kanton zu erwarten


höhere Kantonsbeiträge


2011


- Weitere Auswirkungen:


Der Kanton regelt die Entschädigungen für die Hoheitsaufgaben neu. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Davos profitiert durch den hohen Anteil des Privatwaldes.
Die Rückerstattungen erhöhen sich um Fr. 15'000.-.


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR







Nr. IV.9


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 145.319.01 24 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Tiefbau


145 Katastrophen- und Lawinendienst


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion des Sachaufwandes


2011


Die Sicherheit ist weiterhin gewährleistet.
- Weitere Auswirkungen:


Die Leistungen des Lawinendienstes werden abgebaut (Ausbildung, Einsatzkonzepte 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


etc.)


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR







Nr. IV.10
I Präsidialdepartement / IV Tiefbau


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


folgt angepasst werden:


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 901.404.01 3'000 500 500 500 500


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


(Vorschlag: Zuweisung öffentl./private Werke: mind. 1/2, Parkplatzrechnung 1/3 fix)


Beurteilung Kleiner Landrat


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Dem Fonds für öffentliche und private Werke stehen weniger MIttel zur Verfügung. Be-


Ab 1.1.2009 werden die Einnahmen aus der Handänderungssteuer zu einem Drittel


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 901 Handänderungssteuer


vorübergehende Änderung Verwendung Handänderungssteuer 


der Parkplatzrechnung zugewiesen, und zu zwei Dritteln dem Fonds für öffentliche und
private Werke (Konto 2080.05 in der Bestandesrechnung, per 31.12.2008: Fr. 10.5 Mio.).


2011


Um die laufende Rechnung zu entlasten, soll der Verteilschlüssel vorübergehend wie 


keine
- Weitere Auswirkungen:


keine


Damit bei einem Katastrophenfall genügend Mittel zur Verfügung stehen, ist sicher-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


troffen sind somit Walderschliessung, Fluss-, Bach- und Lawinenverbauungen, Auffor-
stungen, aber auch z.B. Meliorationen, Alpwege, Kanalisationsanschlüsse (DRB 64).


zustellen, dass der Fonds jederzeit mindestens Fr. 2 Mio. beinhaltet. 


1/2 Fonds öff./private Werke, 1/3 Parkplatzrechnung, 1/6 Laufende Rechnung.


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


DRB 20 (Art. 6 des per 1.1.2009 revidierten Steuergesetzes): 


keine


x







Nr. IV.P.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


Mio.)


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 70 70 70 70


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ses Schadenpotenzial für Naturereignisse.


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


In Anbetracht der relativ geringen zusätzlichen Einsparungen (da die Erträge grössten-


Tiefbau


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


teils wegfallen) überwiegen die Nachteile bei weitem.


Gut funktionierende Strukturen würden zerstört. Der Privatwald wird minimal gepflegt.


fluss, da auch der Wald bzw. die Waldwege touristisch intensiv genutzt werden. Gros-


Minimalvariante wäre nur noch mit einem Betrag von Fr. 150'000 zu rechnen. 


Keine Dienstleistungen für Verwaltungsabteilungen der Gemeinde


Jungwaldpflege im Gemeindewald, Lehrlingsausbildung, Forstliche Projekte (Waldbau,
Erschliessung, Schutzbauten), Dienstleistungen für Dritte


In einigen Jahren werden die Waldschäden sichtbar werden. Zudem touristischer Ein-


2011


20'000 zu rechnen (zum Vergleich: genehmigtes Budget 2010: Erträge von über Fr. 2,6


Die eingekauften Dienstleistungen betragen bisher rund Fr. 2,1 Mio. jährlich. Bei der
- Weitere Auswirkungen:


Abbau von 19 Stellen.


Bereiche, die vollständig wegfallen: Infrastruktur für Ersteinsätze bei Naturereignissen,


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


rund Fr. 400'000 erreicht. Der Aufwandüberschuss bei der Minimalvariante beträgt 
ca. Fr. 330'000.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan (in Tsd. Fr.)


Mit den vom Kleinen Landrat unterstützten Massnahmen wird ein Nettoaufwand von 


Für die minimalen Leistungen werden noch 2 Personen benötigt, gegenüber 21 Stellen


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 810 Forstverwaltung


Minimalvariante Forstbetrieb


im Jahr 2009. Eingespart würden 1.5 Revierförster, 4 Forstwartauszubildende, 13.5 
Stellen der Forstgruppe. Im Gegenzug wäre nur noch mit einem Holzertrag von Fr. 


x







Departement V


Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


1. Verwaltungsintern


ohne spürbare Auswirkungen 
auf Bevölkerung


V.1 Keine Gratisparkplätze bei Liegenschaften 5'000 5'000 0 pm
V.2 Reduktion Autospesen Hochbauamt 1'000 1'600 1'600 0
V.3 Hauswartstelle Rathaus reduzieren, Abwartswohnung markt- 0 0 0 0


gerecht vermieten (nach Pensionierung S. Marth ab ca. 2012)
V.4 Senkung Temperatur um 1 °C 52'000 52'000 0 0
V.5 Feuerpolizeiliche Kontrollen durch Bauamt Davos 10'000 10'000 0 10'000
V.6 Senkung Energiekosten Rathaus 2'800 2'800 0 0
V.7 Kostensenkung durch Neuregelung Techn. Dienst Hallenbad 10'000 10'000 0 0
V.8 Kontrollen Energienachweise selbst durchführen 0 8'500 0 8'500
V.9 Wohnbauförderung streichen 5'000 5'000 0 0.0%
V.10 Umbau Kindergarten Wiesen/Vermiet. Gemeindehaus Wiesen 0 7'640 0 0
V.11 Umweltschutzbeauftragter: Mitarbeit an externen Projekten noch offen noch offen 0 0


gegen Entgelt (z.B. Aufbau Energiegemeinde Klosters)


total Massnahmen 85'800 102'540 1'600 18'500
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 12 1.6% 18.0%







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


2. leichte bis mittlere Auswirkungen 
auf die Bevölkerung
(teilweiser Leistungsabbau)


V.12 Zuschüsse an Meliorationen streichen (z.B. Hofausbauten) 0 10'000 0 0
V.13 Zuschüsse an Schindeldächer streichen 27'000 27'000 0 0
V.14 Erhöhung Baugebühren von 2.5 auf 3 Promille 70'000 70'000 0 70'000
V.15 Streichung Kostenübernahme Auf-/Abbau Plattform Seehof-Seeli 26'000 26'000 0 0
V.16 Benützungsgebühren öffentlicher Luftraum 10'000 10'000 0 10'000
V.17 Miete von Turn- und Mehrzweckhallen 52'000 52'000 0 52'000


(Interne Verrechnung Schulabwart für Turnhallen, vgl. II.7.2) -40'000 -40'000 0 -40'000
V.18 Kostensenkungen LIS 30'000 30'000 0 0
V.19 Mietzinserhöhung Langlaufzentrum 10'800 10'800 0 10'800
V.20 baulicher Unterhalt Mietwohnungen kürzen (Obergrenze) 100'000 100'000 0 0
V.21 Anpassung Baurechtsvertrag Golf Club 0 19'000 0 19'000
V.22 Eisstadion: keine Investition zusätzl. Sitzplätze/Garderoben 18'000 18'000 0 18'000


(bereits vorweggenommen GLR-Entscheid vom 3.12.2009)
V.23 Weiterverrechnung der Leistungen der externen Bauberatung 0 12'000 0 12'000


total Massnahmen 303'800 344'800 0 151'800
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 13 0.0% 44.0%


Gesamttotal 1 und 2 total Massnahmen 389'600 447'340 1'600 170'300
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 25 0.4% 38.1%







Nr. Massnahme ab 2010 ab 2011 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


3. grosse Auswirkungen auf Bevölkerung


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 0 #DIV/0! #DIV/0!


Gesamtotal 1-3 total Massnahmen 389'600 447'340 1'600 170'300
Anzahl Massnahmen (ab 2011) 25 0.4% 38.1%


vom Kleinen Landrat nicht 
unterstützte Massnahmen:


V.P.1 Eisstadion: Mietzinserhöhung Vaillant-Arena 0 50'000
V.P.2 Senkung der Temperatur um total 2°C 0 52'000


0 102'000
2







Nr. V.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) Parkkarten Silvretta div. 5 5 5 5


Parkplätze bei Wohnliegen- div. pm pm pm pm
schaften/Rathaus


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Parkplätze Wohnliegenschaften/Rathaus: entweder bewirtschaften oder z.B. für die
Häfte des Marktpreises an Mitarbeiter vermieten, die auf das Auto angewiesen sind. 


- Weitere Auswirkungen:


1


bewirtschaftet werden. 


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Parkhaus Silvretta: Ersparnis Fr. 720 pro Parkplatz und Jahr


Die Gemeinde besitzt 7 Parkplatzkarten im Parkhaus Silvretta (1x EDV, 2x Lapo, 1x


Keine Gratisparkplätze bei Liegenschaften


Umweltbeauftragter, 2x KLR, 1x Liegenschaftenverwaltung). Weiter verfügt die 
Gemeinde über 52 Parkplätze bei Wohnliegenschaften und 9 beim Rathaus, die nicht


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Parkplatzbewirtschaftung


x







Nr. V.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 021.317.01 21.6 4 4 4 4


Abschr. 20 % von z.B. Fr. 15'000 -3 -2.4 -1.92 -1.54
1 1.6 2.08 2.46


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Vormittag Person A, Nachmittag Person B.
möglich, da eine zeitliche Aufteilung zwischen W. Stoffel und L. Probst vorgesehen ist:
Eine gemeinsame Nutzung mit der EDV-Abteilung ist aus Sicht von C. Deragisch nicht


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Im ersten Jahr Neuanschaffung oder Occasionkauf eines Kleinwagens
- Weitere Auswirkungen:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


optimieren, heute zwischen Fr. 7'000.-- und Fr. 8'400.-- jährlich. Neuanschaffen eines 


Reduktion Autospesen Hochbauamt (Bauinspektor & Liegenschaftenverwalter)


Kleinwagens, sowie teilen des Fahrzeuges.


1 - Mitte 2010 evtl. 2011


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Autospesen


x







Nr. V.3


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 070.301.01/ 21 21 21


958.423.01


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


- Weitere Auswirkungen:


Mehreinnahmen Wohnung Fr. 4'800.--


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Nach Pensionierung Sepp Marth (ab ca. 2012), Pensum durch Aufteilung von 100% auf 


Hauswartstelle Rathaus reduzieren, Arbeitswohnung marktgerecht vermieten


70% reduzieren, dadurch wird die Wohnung nicht mehr benötigt und kann zu einer 
Marktmiete vermietet werden. Einsparung Reduktion Pensum Fr. 16'900.--,


ca. 2012


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Hauswart Rathaus


x







Nr. V.4


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) div. 52 52 52 52


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


(derzeit in der Regel. zwischen 20 und 21 °C)


sofort möglich


evtl. Komforteinbusse
- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Verwaltungsgebäude, Kongress, Schulen, öffentliche Strassenbeleuchtung, Turnhalle


Senkung Temperatur um 1 °C


Temperatur -1° → Fr. 52'072.--, Temperatur -2° → pro zusätzliches Grad mehr -5 bis 6%


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Energiekosten


x







Nr. V.5


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Muss mit Kant. Feuerpolizei geklärt werden


Arbeitstage à Fr. 500.-- = Fr. 10'000.-- - Fr. 15'000.--.


2011


- Weitere Auswirkungen:
möglich sein, wenn diese Arbeiten in eine Zeit tieferer Auslastung fallen.
Mehraufwand HBA, muss personell abgeklärt werden. Arbeitsbewältigung sollte aber
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Die feuerpolizeilichen Kontrollen von Hotels werden durch den Kanton durchgeführt.


Feuerpolizeiliche Kontrollen durch Bauamt Davos


L. Probst könnte das selbermachen. Jeweils 20 bis 30 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Feuerpolizei periodische Kontrollen von Hotels etc.


x







Nr. V.6


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 070.312.01 88 2.8 2.8 2.8 2.8


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


sofort


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Weniger Verbrauch, Benutzerverhalten ändern, siehe auch Energiesparwoche 06


Senkung Energiekosten Rathaus


- 8% (PC abstellen, Drucker abstellen, Licht löschen, kein Dauerlüften usw.)


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


070 Rathaus


x







Nr. V.7


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 343.314.01 86.7 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Urs Barandun wird mit einem Pensum von 25 % angestellt. Bisher wurde er im Man-


Kostensenkung durch Neuregelung Techn. Dienst Hallenbad


datsverhältnis beauftragt. Im 2009 betrug das Auftragsvolumen Fr. 68'145, bei einem


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


343 Wellness- und Erlebnisbad


Einsparungen von Fr. 10'000 p.a. sind also sehr konservativ angesetzt.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


25 % Pensum würden die Lohnkosten rund Fr. 31'000 betragen. Die eingesetzten 


sofort


- Weitere Auswirkungen:


Schaffung einer 25 %-Stelle
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. V.8


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 8.5 8.5 8.5 8.5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


oder durch L. Probst erbracht werden. 


2011


- Weitere Auswirkungen:


Zusätzlicher interner Aufwand
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Die Kontrollen der Energienachweise werden jetzt extern durch die Sprecher


Kontrollen Energienachweise selbst durchführen


Schneider Architektur AG gemacht. Diese Leistungen köntnen durch C. Deragisch


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Leistungen an Dritte


x







Nr. V.9


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 560.366.02 5 5 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


2010 möglich


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Wurde bisher in den letzten Jahren nie mehr verwendet.


Wohnbauförderung streichen


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Wohnbauförderung


x







Nr. V.10


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 7.6 8 8.4 8.7


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


EG könnte eine Wohnung vermietet werden.


2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Abschreibung 6 % -> 6'240 im 2011, 5'866 im 2012, 5'514 im 2013 und 5'183 im 2014
Zinskosten 3 % -> 3'120 -> Nettoverbesserung 2011: 7'640


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Investition in Renovation der Liegenschaft Fr. 104'000.-- / Vermietungsertrag: Fr. 17'000


Das EG (früher Gemeindekanzlei) steht leer. Der Kindergarten befindet sich im 1. OG 


Umbau Kindergarten Wiesen / Vermietung Gemeindehaus Wiesen


in einer Wohnung im Gemeindehaus. Durch einen Wechsel des Kindergartens ins


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Vermietung Gemeindehaus Wiesen


x







Nr. V.11


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 770.301.01 noch offen noch offen noch offen noch offen


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Der Umweltschutzdelegierte wird in Absprache an externen Projekten mitarbeiten, z.B.


Umweltschutzbeauftragter: Mitarbeit an externen Projekten gegen Entgelt


Aufbau Energiegemeinde Klosters. Die Gemeinde Davos wird nach Aufwand ent-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


770 Umweltschutz


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Weitere Informationen werden am 2. Februar 2010 nachgereicht.


schädigt.


2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. V.12


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher Z.B. wurden mit KLR-Beschluss vom 26.9.2007 Fr. 41'460 für den Um- und Anbau
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 801.365.04 10 10 10 10


im Mehrjahresdurchschnitt mind. ca. Fr. 10'000 jährlich


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Zuschüsse an Meliorationen streichen (z.B. Hofausbauten)


eines Ökonomiegebäudes gesprochen


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Meliorationen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


2011


- Weitere Auswirkungen:


Bedingt eine Gesetzesänderung


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


DRB 64


x







Nr. V.13


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 310.366.0 27 27 27 27 27


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Schindelbedachungen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Zuschüsse an Schindeldächer streichen


2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. V.14


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 021.431.01 300 70 70 70 70


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Erhöhung von 2.5 auf 3 Promille analog Art. 90 Baugesetz Stadt Chur


Erhöhung Baugebühren von 2.5 auf 3 Promille


Erhöhung Minimalgebühr von Fr. 100.-- auf Fr. 200.--


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Gebühren Baugesuche


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Herbst 2010 möglich


evtl. Komforteinbusse
- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Gebührenordnung anpassen (DRB 60.1, vom Kleinen Landrat erlassen)


x







Nr. V.15


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 341.314.01 91 26 26 26 26


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Einnahmen aus der Verpachtung des "Hexahüsli").


2010


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Auf- und Abbau Plattform Seehof Seeli inskünftig nicht mehr bezahlen


Streichung Kostenübernahme Auf- und Abbau Plattform Seehof-Seeli


Ist von der Fraktionsgemeinde Davos Dorf zu übernehmen (im Zusammenhang mit 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Auf- und Abbau Plattform Seehof Seeli


x







Nr. V.16


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 10 10 10 10


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Benützungsbebühr öffentlicher Luftraum durch z.B. Reklamen analog Art. 91 Baugesetz


Benützungsgebühr öffentlicher Luftraum 


der Stadt Chur


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Neue Gebühr einführen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Zum Vergleich: Stadt Chur hatte im Jahr 2009 diesbezüglich Einnahmen von Fr. 


(z.B. bei Leuchtreklamen oder Sonnenstoren, die in die Strasse ragen)


Herbst 2010, evtl. 2011


Wird nachher bei jedem Gesuch erfasst.
- Weitere Auswirkungen:


Einmalige Aufnahme des Ist-Zustandes durch einen Praktikanten ca. 2 Monate.
- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


52'881 (2008: Fr. 52'291).


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


DRB 60, DRB 60.1


x







Nr. V.17


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 217.434.01 60 52 52 52 52


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Alle Davoser Vereine dürfen die Sporthallen gratis benutzen, für Auswärtige sehr 


Miete von Turn- und Mehrzweckhallen


günstige Tarife Fr. 30.-- Neu: Einheimische Abends Fr. 15.-- pro Verein


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Miete Turn- und Mehrzweckhallen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


und Auswärtige von Fr. 30.-- auf Fr. 50.--


Beginn Schuljahr 2010 möglich


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. V.18


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) div. 30 30 30 30


(Bereiche 020, 021, 100, 145, 160, 700, 710, 810)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


gen von rund Fr. 30'000 jährlich möglich


teilweise 2010 evtl. 2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Es wird ein externer Gutachter beauftragt, welcher die Kosten analysiert und vergleicht


Kostensenkungen LIS 


mit anderen Gemeinden. Gemäss einer ersten Einschätzung erscheinen Einsparun-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA                            


LIS







Nr. V.19


ggf. Priorisierung pro Departement
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 10.8 10.8 10.8 10.8


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Die Miete beträgt jetzt jährlich Fr. 50.--, neu Annahme Fr. 800.-- bis Fr. 1'000.-- monatl.


Mietzinserhöhung Langlaufzentrum


Alle 6 Monate kündbar.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Mietvertrag Langlaufzentrum


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Die Miete übernehmen müsste die Skischule Davos (Langlaufschule), evtl. unter 


Mehreinnahmen jährlich Fr. 9'600.-- bis Fr. 12'000.--


Mitte 2010 sicher 2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Kostenbeteiligung des Langlaufclubs. 


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. V.20


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) div. 706 100 100 100 100


total


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


15% kürzen ca. Fr. 100'000.--


baulicher Unterhalt Mietwohnungen kürzen (Obergrenze)


Alle Sicherheitspositionen wie z.B. überall Mieterwechsel streichen.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Baulicher Unterhalt über die Liegenschaften


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Nur noch ein Konto für den baulichen Unterhalt aller Mietliegenschaften. 


theoretisch 2010 möglich


- Weitere Auswirkungen:


Teilweise, Arbeiten aufschieben ohne Sicherheiten budgetieren 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. V.21


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 341.427.01 19 19 19 19


(Erhöhung auf 30 Rp./m2)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


Auch andere Sportvereine werden höhere Mietpreise zu bezahlen haben (vgl. HCD und
Vereine mit Turnhallenbenützung).


Miete ohne Baurecht: 2x 19'096 = 38'192 -> Erhöhung auf 30 Rp. = Mehrertrag Fr. 19'096


2011


- Weitere Auswirkungen:


Zum Vergleich: Der Golfclub Domat/Ems bezahlt derzeit 24 Rp. pro m2. Der höhere


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


von 1 Jahr. 


Beitrag des Golfclub lässt sich damit rechtfertigen, dass der m2-Preis in Davos wesent-
lich höher ist als in Domat/Ems. Zudem verlangen private Landbesitzer einiges mehr.


(Zum Vergleich: Mehrertrag bei Erhöhung auf 50 Rp. = Fr. 57'288)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Der Vertrag kann per Ende März 2010 gekündigt werden, mit einer Kündigungsfrist 


Erhöhung der m2-Preise von derzeit 20 Rp.


Anpassung Baurechtsvertrag Golf Club


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Baurechtsvertrag Golf Club


x







Nr. V.22


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) div. 18 17 17 16


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Gemäss Sitzung des Grossen Landrates vom 3.12.2009 übernimmt der HCD den 


Eisstadion: keine Investition zusätzl. Sitzplätze/Garderoben


Gemeindebeitrag von Fr. 200'000 für nicht gebundene Investitionen (zusätzliche Sitz-


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


345 Eisstadion


Die Gemeinde erspart sich somit ab dem Jahr 2011 rund 18'000 Franken p.a.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Abschreibungen 6 %: 2011: Fr. 12'000, 2012: 11'280, 2013: 10'603, 2014: 9'967


plätze neben den Strafbänken/Garderoben).


2011


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


Verzinsung: 3 % auf Fr. 200'000 = Fr. 6'000 p.a.
(Wegen Kongresshauserweiterung: vollständig durch Fremdkapital zu finanzieren)


bereits beschlossen an GLR-Sitzung vom 3.12.2009


x







Nr. V.23


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 021.318.02 12 12 12 12


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement: 5 HBA


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: Bauberater


Weiterverrechnung der Leistungen der externen Bauberatung


Die Leistungen, die durch den Bauberater erbracht werden, extern verrechnen
analog Raumplanung.


2011


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:
Rechnungen verschicken und kontrollieren ob bezahlt.


- Weitere Auswirkungen:


beschlossen an KLR-Sitzung vom 10.12.2009, vorbehältlich Zustimmung GLR


x







Nr. V.P.1


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 345.427.01 340 z.B. 50 z.B. 50 z.B. 50 z.B. 50


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Der HCD trägt bereits die Kapitalkosten der zusätzlichen Sitzplätze und der Gardero-


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


Crystal-Clubs ergeben dem HCD wesentliche Mehreinnahmen. Eine massvolle Er-
höhung des Mietzinses erscheint daher vertretbar.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Der derzeitige Mietzins deckt kaum die Stromkosten des Eisstadions. Andere Vereine


die restliche Miete ist umsatzabhängig ausgestaltet (Catering-Erträge).


2011


Die 84 zusätzlichen Sitzplätze und die Erhöhung des Mitgliederbeitrages des


bezahlen wesentlich mehr für die Stadionmiete (z.B. SC Bern: Fr. 2,5 Mio., was auch


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


345 Eisstadion


ben (vgl. V.22). Auf eine zusätzliche Mietzinserhöhung soll daher verzichtet werden.


Der Mietpreis für die Infrastruktur soll wie bei anderen Vereinen (Golfplatz, Turnhallen-


Eisstadion: Mietzinserhöhung Vaillant-Arena


benützung) erhöht werden. Die pauschale Miete beträgt derzeit fix. Fr. 250'000 p.a., 


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


umgerechnet auf die geringere Anzahl Plätze in Davos wesentlich teurer ist). 


x







Nr. V.P.2


ggf. Priorisierung pro Departement 
(1, 2, 3, etc.)


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2010 2011 2012 2013 2014


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2011
(in Fr. 1'000) 070.312.01 52 52 52 52


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Zuerst sollen Erfahrungen gesammelt werden mit der Reduktion der Temperatur um


Zusätzlich zu der vorgesehenen Senkung um 1°C (vgl. V.4) soll die Temperatur um ein 


Senkung der Temperatur um total 2°C


weiteres Grad gesenkt werden (Verwaltungsgebäude, Kongress, Schulen, 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


5 HBA


Energiekosten


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Turnhalle): Temperatur -1° → Fr. 52'072.-- (auf durchschnittlich 18-19 °C)


sofort möglich


evtl. Komforteinbusse
- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014:


1°C. 


NICHT beschlossen vom KLR (Sitzung vom 10.12.2009), vorbehältlich Entscheid GLR


x
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Berechnung voraussichtliches Defizit ab 2011
*1)


2011 2012 2013 2014


Ergebnis Laufende Rechnung Finanzplan 2011-2014 3'136 1'791 6'436 7'170
(Variante 1: ohne Liegenschaftensteuer, mit NFA)


+ im Finanzplan enthaltene Sparmassnahmen 3'000 3'000 3'000 3'000
Laufende Rechnung, Nr. 929, Seite 9 Finanzplan


Zwischentotal (Aufwandüberschuss) 6'136 4'791 9'436 10'170
vor Verzichtsprogramm


./. Effektive Sparmassnahmen Verzichtsprogramm -5'615 -5'615 -5'615 -5'615
    (Stand 22.12.2009)


+ Im Finanzplan enthaltener Verkauf Parkhaus Mitte 2'500 2'500 0 0
    (je Fr. 2,5 Mio. in 2011 und 2012, Nr. 979, Seite 11)


    -> wird voraussichtlich nicht verkauft, sondern im 
        Baurecht abgegeben


./. Baurechtszinsen Parkhaus Mitte -250 -250 -250 -250
    (Annahme: 5 % von Fr. 5 Mio)


= neuer Aufwandüberschuss inkl. NFA 2'771 9.9% 1'426 3'571 4'305
= neuer Aufwandüberschuss exkl. NFA (ca. Fr. 1,3 Mio) 1'471 5.3% 126 2'271 3'005
   (+: Aufwandüberschuss / -: Ertragsüberschuss)


Einkommens- und Vermögenssteuern 2010 27'980 100%


*1)
2012: Heimfallverzichtsentschädigung Fr. 2 Mio.








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
22.12.2009 -- 09-1084  F2.3.4 


 
 
 


An den Grossen Landrat 
 


Einführung eines Investitionsstopps  
 
 
Das dem Grossen Landrat vorgelegte Verzichtsprogramm (Prot.-Nr. 09-1083) reduziert den Auf-
wandüberschuss in der Laufenden Rechnung ab dem Jahr 2011 um rund 5,6 Mio Franken und 
geht damit wesentlich weiter als ursprünglich geplant (bis zu 3 Mio. Franken). Dennoch fällt die 
Laufende Rechnung ab dem Jahr 2011 voraussichtlich nicht ausgeglichen aus, vor allem wenn 
das Grundstück für das Parkhaus Mitte aus politischen Gründen nicht verkauft sondern nur im 
Baurecht abgegeben werden kann. 
 
Der Finanzplan 2011-2014, welcher vom Grossen Landrat am 24. September 2009 zur Kenntnis 
genommen wurde, sieht in den Jahren 2011 bis 2014 Nettoinvestitionen von jährlich 11,2 Mio. bis 
15,4 Mio. Franken vor, wobei der Höchstbetrag das Jahr 2011 betrifft und zurückzuführen ist auf 
die Erweiterung des Kongresszentrums (7,9 Mio. Franken). Das im Finanzplan 2011-2014 enthal-
tene Investitionsprogramm wurde unter der Annahme ermittelt, dass zusätzliche Einnahmen von 
rund 3 Mio. Franken durch die Einführung der Liegenschaftensteuer zur Verfügung stehen. Be-
kanntlich hat der Souverän an der Landschaftsabstimmung vom 29. November 2009 eine Einfüh-
rung der Liegenschaftensteuer deutlich abgelehnt. 
 
Damit die Verschuldung auch nach Abschluss der Erweiterung des Kongresszentrums nicht lau-
fend zunimmt, ist es aufgrund der fehlenden Mehreinnahmen zwingend notwendig, nebst den 
Massnahmen für die Laufende Rechnung (Verzichtsprogramm) auch Massnahmen im Bereich In-
vestitionsrechnung zu treffen. 
 
Daher soll ab dem Jahr 2011 bis auf weiteres ein Investitionsstopp gelten. Davon ausgenommen 
sind folgende Investitionen: 
 


- Investitionen, die der Sicherheit und dem geordneten Betrieb dienen; 
- Investitionen, die grösseren Schaden verhindern; 
- Investitionen, die sinnvoll und nötig sind und durch Dritte zur Hälfte und mehr mitfinan- 


   ziert werden. 
 
Die im vom Volk genehmigten Voranschlag 2010 enthaltenen Investitionen sind davon nicht be-
troffen. Sie wurden bereits im Rahmen der Budgetarbeiten 2010 vom Kleinen und vom Grossen 
Landrat kritisch hinterfragt, verschiedene nicht zwingend notwendige und dringende Investitionen 
wurden aus dem Voranschlag 2010 gestrichen. 
 
Aufgrund des Investitionsstopps wird das Investitionsprogramm ab dem Jahr 2011 im Rahmen 
des Budgets 2011 bzw. des Finanzplanes 2012-2015 im Sommer 2010 überarbeitet. 
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Grundsätzlich legt der Kleine Landrat die Höhe der einzelnen Investitionen fest, welche dem 
Grossen Landrat im Rahmen der Budgetdebatte vorgelegt werden. Der nun beantragte Investiti-
onsstopp, der nicht nur ein einzelnes Investitionsprojekt betrifft sondern allgemeiner Natur ist, 
muss aber wegen seiner Bedeutung und wegen des Zusammenhangs mit dem Verzichtspro-
gramm Gegenstand der politischen Diskussion sein. Aus diesem Grund wird dieser Beschluss 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt dem Grossen Landrat vorgelegt. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Der Investitionsstopp ab dem Jahr 2011 im Sinne der vorstehenden Ausführungen sei zu geneh-
migen. 
 
 


  








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
04.02.2010 09.02.2010 10-1194  F2.6.7
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Globalbudget im Bereich Bildung, Stellungnahme zu den Beschlüssen 
der Vorberatungskommission des Grossen Landrates 


 
 
Anlässlich der Sitzung des Grossen Landrates vom 20. August 2009 wurde der Antrag des Klei-
nen Landrates zum Globalbudget im Bereich Bildung zurückgewiesen. Die Geschäftsprüfungs-
kommission sowie der Grosse Landrat forderten ausführlichere Informationen resp. präzisere 
Grundlagen zur Thematik Globalbudget. Zudem wurde der Zeitraum zwischen dem Versand der 
Unterlagen bzw. der Auflage des Geschäfts und der Parlamentssitzung als zu knapp beurteilt, um 
sich eine fundierte Meinung bilden zu können. Am 24. September 2009 wählte der Grosse Land-
rat eine Vorberatungskommission „Globalbudget Bildung“. 
 
Die Vorberatungskommission führte ihre Beratungen an drei Sitzungen durch. Sie kommt einhel-
lig zum Schluss, dass der Zeitpunkt für die Einführung eines Globalbudgets ungünstig ist, da ge-
genwärtig drei bedeutende, die Strukturen der Schule möglicherweise tiefgreifend treffende Ent-
scheide anstehen (Programm zur nachhaltigen Verbesserung der Gemeindefinanzen (Verzichts-
programm), Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden, Totalrevision des kantonalen Schulgesetzes). Diese drei Geschäfte beinhalten derart 
viele Unwägbarkeiten für die Schule, dass die parallel dazu erfolgende Einführung eines Global-
budgets mit sehr vielen Unbekannten verbunden und eine erfolgreiche Umsetzung und Beurtei-
lung in Frage gestellt ist. 
 
Daher beantragt die Vorberatungskommission dem Grossen Landrat, die Rückweisung des Ge-
schäftes um ein bis zwei Jahre zu beantragen, bis wichtige Entscheide, die den Bereich Schule 
betreffen, gefällt sind und eine klarere sowie stabilere Ausgangslage schaffen. 
 
Der Kleine Landrat unterstützt den Antrag der Vorberatungskommission. 
 
 


  
 
 
Beilagen 
- Vorberatungskommission Globalbudget, Protokoll der Sitzung vom 2. November 2009 
- Vorberatungskommission Globalbudget, Protokoll der Sitzung vom 17. November 2009 
- Vorberatungskommission Globalbudget, Protokoll der Sitzung vom 13. Januar 2010 
 








    PROTOKOLL 
 


der 1. Sitzung der Vorberatungskommission „Globalbudget Bildung“ 
Montag, 2. November 2009 17.00 – 19.25 Uhr 
Sitzungszimmer 11, Rathaus, 7270 Davos Platz   


Anwesende Huber Stephan (SVP)  Vorsitz 
Kommissionsmitglieder: Ambühl Hanspeter (FDP) 
 Brazerol Dino (CVP) 
 Pilman Vladimir (FDP) 
 Radelow-Fopp Franziska (FDP)   
Anwesende Vertretung Ambühl Robert (Leiter Dep. II)  
Gemeinde: Flütsch Martin (Hauptschulleiter Volksschule)   
 
Entschuldigte  Bernhard Hans (SVP) 
Kommissionsmitglieder: Walser Stefan (SP) 
 
Protokoll: Fischer Pina (Sekretariat Volksschule)     
 
Traktandenliste: 1. Begrüssung 
 2. Entwicklung hin zur Schule Davos heute 
 3. Globalbudget als Führungsinstrument 
 4. Weiteres Vorgehen - Zeitplan 
 5. Varia 
 
 
1. Begrüssung 
Der Vorsitzende, Stephan Huber, begrüsst die Anwesenden zur 1. Sitzung der Vorbe-
ratungskommission und erläutert die Gründe der beiden entschuldigten Kommissi-
onsmitglieder. Anschliessend hält der Vorsitzende Rückblick über den Stand der 
Dinge: Anlässlich der Sitzung des Grossen Landrates vom 20.08.2009 wurde der An-
trag Globalbudget in der Bildung zurückgewiesen. Die Geschäftsprüfungskommissi-
on sowie der GLR fordern ausführlichere Informationen resp. präzisere Grundlagen 
zu dieser Thematik, als bis zu diesem Zeitpunkt bekannt war.  Zudem war der Zeit-
raum zwischen der Auflage des Geschäfts und der GLR Sitzung zu knapp, um sich 
eine fundierte Meinung bilden zu können. Aus diesen Gründen wurde die Vorbera-
tungskommission gegründet, um sich Klarheit über die verschiedenen Aspekte 
betreffend Globalbudget zu verschaffen. Die Vorberatungskommission soll vertiefte 
Grundlagen erhalten und das Geschäft in einem gemeinsamen Nenner erkennen 
können mit dem Ziel, das Globalbudget dem GLR neu zu beantragen. 
 
2. Entwicklung hin zur Schule Davos heute 
Der Vorsitzende übergibt das Wort an Martin Flütsch, Hauptschulleiter Volksschule, 
welcher mittels Powerpoint-Präsentation die Volksschule Davos vorstellt. Damit sich 
die Vorberatungskommission ein Bild über diese komplexe Gemeindeabteilung 
Volksschule machen konnte, hat Martin Flütsch im Vorfeld diese Präsentation den 
Sitzungsteilnehmern/in zugestellt.  
Martin Flütsch erläutert zu Beginn die verschiedenen Schulstufen vom Kindergarten 
bis zu der Oberstufe resp. dem Gymnasium, der Berufsschule. In diesem Zusammen-
hang bittet Dino Brazerol um Auskunft, wie die Handhabung betreffend Basisstufe 
sei. Martin Flütsch antwortet, dass die Basisstufe im Kanton Graubünden nicht ge-
führt wird. Nach Ablehnung von HARMOS hat der Kanton Graubünden diese Stufe 
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nicht weiterverfolgt. Es gilt abzuwarten, was bezüglich HARMOS auf schweizerischer 
Ebene weiter erfolgt. Stephan Huber fragt aus welchem Grund die Unterscheidung 
resp. die Bezeichnung der Sekundarschule und Realschule noch gemacht werde. 
Martin Flütsch erläutert, dass diese Unterteilungen gemäss Kantonalen Schulgesetz 
erfolgen muss. Franziska Radelow-Fopp bittet um Auskunft betreffend den Unter-
schnitter Schülerzahlen. Martin Flütsch antwortet, dass er die Frage betreffend Schü-
lerzahlen der gesamten Landschaft später beantworten wird (im letzten Teil der Prä-
sentation). Stephan Huber bittet um Auskunft betreffend Lektionenzahl pro Woche. 
Martin Flütsch ergänzt, dass der Kanton nur in der letzten Oberstufenklasse keine 
Vorgabe betreffend Lektionenzahl gibt. Der Kanton Graubünden befindet sich be-
treffend Lektionenzahl im schweizerischen Vergleich weit vorne. Dino Brazerol be-
kundet Mühe mit den Niveaubezeichnungen. Wie weiss der Lehrmeister, welches 
Niveau der/die Schüler/in hat. Martin Flütsch beantwortet die Frage, dass das Ni-
veau im Zeugnis festgehalten wird. Besucht ein/e Schüler/in in mindestens zwei Ni-
veaufächern das Niveau II, gilt er/sie als Sekundarschüler/in. Im Niveaumodell ent-
scheidend sind die drei Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch. In anderen Kan-
tonen ist man bestrebt, nur noch den Begriff Sekundarstufe I und nicht mehr die Un-
terteilung Realschüler/in und Sekundarschüler/in zu verwenden. 
Stephan Huber erkundigt sich nach dem Unterschied zwischen den Angeboten 
Schülertransport und Busabonnement. Martin Flütsch erklärt, dass der Schülertrans-
port organisierte Transporte einer Transportunternehmung sind (z.B. Laret/Wolfgang 
-Herti Kindergarten, Frauenkirch - Sertig, Spina - Glaris, in der Zwischensaison Davos 
Platz/Oberstufe - Unterschnitt). Das Busabonnement hingegen ist die kostenlose Be-
nützung der VBD für alle Schüler/innen.  
Kommunale Ergänzungsangebote/Minimierung des Stundenausfalls für Schü-
ler/innen, zu diesem Thema fragt Stephan Huber, ob dieses Angebot Springer bein-
haltet, um die Stundenausfälle aufzufangen. Martin Flütsch erläutert, dass z.B. 
ehemalige Primarlehrerinnen, die sich aktuell um ihre Familien kümmern, für solche 
kurzfristigen Einsätze rekrutiert werden können. Auch unter den kommunalen Ergän-
zungsangeboten besteht ein Deutschzirkus und ein Dolmetscherdienst. Der 
Deutschzirkus ist ein zusätzliches Angebot für fremdsprachige Kinder. Auf diese Wei-
se können die fremdsprachigen Schüler/innen den Unterricht in der Regelklasse 
besser folgen. Der Dolmetscherdienst wird für Elterngespräche resp. Elternabende 
eingesetzt. Stephan Huber wirft die Frage nach den Blockzeiten auf. Gemäss Martin 
Flütsch liessen sich die Blockzeiten noch nicht zu 100% umsetzen. Die Schulleitungen 
sind aber bestrebt, dass zwischen 09.00 bis 11.00 Uhr alle Schüler/innen die Schule 
besuchen. Robert Ambühl ergänzt zum Thema kommunale Ergänzungsangebote, 
dass diese zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst angeboten und vom 
Kanton subventioniert werden. 
Nach den Erläuterungen des KBB (Kinder mit besonderen Bedürfnissen) bittet Fran-
ziska Radelow-Fopp um Auskunft nach der Anzahl Schüler/in, die diese entspre-
chende Förderung erhalten. Martin Flütsch antwortet, dass in der Oberstufe zurzeit 
20 Schüler/innen diese Lernanpassungen benötigen. In der Primarschule liegt die 
Zahl etwas höher, da u.a. die Logopädie und die Legasthenie dazukommen. Diese 
Therapien werden in der Oberstufe nicht mehr angeboten. Robert Ambühl ergänzt, 
dass der kantonale Durchschnitt in der Primarschule bei 10% der Schüler liegt, die 
Lernanpassungen benötigen. Auch in der Volksschule Davos kann von diesem 
Durchschnitt ausgegangen werden. Dino Brazerol wünscht ausführliche Informatio-
nen betreffend Schüler/innen, die kaum in der Stammklasse unterrichtet werden 
können. Martin Flütsch erklärt, dass Schüler/innen im niederschwelligen Bereich gut 
und gezielt in einer Stammklasse gefördert werden können. Für Schüler/innen mit 
verstärktem Förderbedarf besteht die Möglichkeit, dass diese durch zusätzliche Lek-
tionen, organisiert und bezahlt durch das Sonderschulheim Giuvaulta, Rothenbrun-
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nen, geschult werden. In der Volksschule Davos sind dies aktuell mindestes zwei 
Schüler. Robert Ambühl präzisiert, dass je nach Behinderung des Schülers eine Inte-
gration sinnvoll ist oder nicht. Dies sieht auch das Pilotprojekt vor. Martin Flütsch er-
wähnt aus der Praxis, dass in den unteren Klassen die Integration gut verläuft. In der 
Oberstufe ist dies schwieriger, da der Unterricht in Niveauklassen geführt wird und so 
die Klasse kaum zusammen bleibt. Vladimir Pilman fragt, was für Möglichkeiten be-
stehen, wenn es in der Oberstufe nicht klappt. Martin Flütsch erklärt, dass in diesem 
Fall weitere Lösungen gefunden werden müssen. Z.B. Schnuppertage in einem 
Heim. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist in solchen Situationen sehr zentral. Die 
Erfahrung zeigt, dass wenn die Eltern das Sonderheim in Giuvaulta kennenlernen, sie 
sich dann auch viel eher für diesen Weg entscheiden, um eine optimal Lösung für 
ihr Kind zu treffen. Dino Brazerol erkundigt sich nach den finanziellen Auswirkungen. 
Robert Ambühl zeigt auf, dass beim verstärkten Förderbedarf die IV resp. der Kan-
ton die Kosten übernehmen, ob im Heim oder vor Ort. Der NFA sieht vor, dass künf-
tig nur für diese Kinder die Kosten vom Kanton übernommen werden. Die Schü-
ler/innen im niederschwelligen Bereich soll zulasten der Gemeinde anfallen. 
Stephan Huber erkundigt sich nach dem 10. Schuljahr. Martin Flütsch antwortet, 
dass dies Repetenten in der Volksschule sind. Das 10. Schuljahr kann auch im Sinne 
eines Zusatzjahres absolviert werden. Dieses Zusatzangebot wird nach der obligato-
rischen Schulzeit von verschiedenen Instituten angeboten, aber nicht in der Volks-
schule. Bis vor ca. 5 Jahren hatte die Berufsschule dieses Zusatzangebot. Aus ver-
schiedenen Gründen musste dieses Angebot gestrichen werden. Ein 10. Schuljahr 
kann zur Vertiefung des Schulstoffes, zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Über-
brückung bis zum Lehrstellenantritt dienen, findet Franziska Radelow-Fopp. Robert 
Ambühl legt dar, dass die Mehrheit der Schüler/innen nicht aus dieser Motivation 
ein 10. Schuljahr besucht hatten. Dieser Zustand führte zu Schwierigkeiten in der Be-
rufsschule und hatte sicher auch zur Abschaffung beigetragen. Martin Flütsch kann 
erfreulich mitteilen, dass in Davos nur wenige Schüler/innen keine Lehrstelle finden. 
Hanspeter Ambühl fragt, wie man im Niveaumodell entgegenwirken kann, damit 
nicht so viele (gemäss Tabelle) ins tiefere Niveau wechseln müssen. Wo wären diese 
Schüler/innen, wenn es das Niveaumodell nicht gäbe? Martin Flütsch erläutert, dass 
die Klassen seit der Einführung des Niveaumodells deutlich homogener geworden 
sind. Früher wären Schüler/innen mit unzureichenden Leistungen in der Sekundar-
schule mitgezogen worden oder sie hätten gar einen Stufenwechsel in die Real-
schule vornehmen müssen. 
Martin Flütsch erläutet die Schülerzahlen der gesamten Volksschule und beantwor-
tet somit die Frage von Franziska Radelow-Fopp betreffend den Unterschnitter 
Schülerzahlen. Auf Wunsch der Sitzungsteilnehmer wird Martin Flütsch eine Statistik 
mit Anzahl Klassenzüge und den entsprechenden Schülerzahlen den Anwesenden 
zustellen. Robert Ambühl ergänzt in diesem Zusammenhang, dass die kantonalen 
Vorgaben resp. die Subventionierung  pro Klasse wie folgt aussehen: Realschule 15 
Schüler/innen pro Klasse, Sekundarschule 16 Schüler/innen pro Klasse, Primarschule 
18 Schüler/innen pro Klasse. Im Kindergarten gibt es keine Angaben für eine Richt-
grösse. Martin Flütsch ergänzt, dass der Kanton weitere Subventionen ausrichtet 
und zwar für  das Niveaumodell C mit rund Fr. 140'000.--, die Pauschalfinanzierung 
für das Pilotprojekt KBB mit Fr. 600'000.-- und die Schulleitungen mit Fr. 69'000.--. 
Robert Ambühl ergänzt, dass das Niveaumodell C nicht flächendeckend im Kanton 
unterrichtet wird, aber 80% der Oberstufenschüler/innen werden im Kanton Grau-
bünden in einem Niveaumodell unterrichtet. Ähnliche Durchschnittswerte sind auch 
bei der Integration. Nur noch wenige Gemeinden führen eine separativ geführte 
Kleinklasse. Dino Brazerol fragt nach den Auswirkungen des NFA. Robert Ambühl 
antwortet, dass diese Kosten bei Annahme des NFA zulasten der Gemeinde gehen. 
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Ethikunterricht: Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Lektion die Kirch-
gemeinde übernimmt und die zweite Lektion zulasten der Gemeinde geht. Dino 
Brazerol fragt nach den zusätzlichen Kosten für Frühenglisch. Martin Flütsch erläutert, 
dass diese im Budget 2010 berücksichtigt wurden und weist ein weiters Mal darauf 
hin, dass auch diese Weiterbildungskosten zulasten der Gemeinden gehen würden. 
Betreffend Frühenglisch sind die Anforderungen an die Primarlehrpersonen ausge-
wiesen. Wie es aber in der Oberstufe weitergeht, ob von den Oberstufenlehrperso-
nen ein Proficiency gefordert wird, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest. 
Dieser Entscheid würde weitere Kosten mit sich bringen. 
 
Stephan Huber dankt Martin Flütsch für die Ausführungen und die Präsentation der 
Volksschule Davos. Weiter wünscht Stephan Huber eine detaillierte Auflistung von 
den Zusatzangeboten und welche davon den kantonalen Vorgaben unterliegen. 
 
 
3. Globalbudget als Führungsinstrument 
Auf Seite 22 der Präsentation erläutert Martin Flütsch die erweiterten Möglichkeiten 
durch Globalbudget in der Volksschule. Stephan Huber dankt für diese Ausführun-
gen und öffnet die Diskussion betreffend Globalbudget in der Volksschule.  
Als ehemaliger Schulrat macht Hanspeter Ambühl darauf aufmerksam, dass auch in 
den letzten Jahren eine gute Schulentwicklung stattgefunden hat. Martin Flütsch 
erklärt, dass die Projekte, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben, vor allem 
von der strategischen Seite bestimmt wurden. Mit dem Globalbudget hätte die o-
perative Seite die Möglichkeit, individuelle Projekte und Konzepte auszurichten. 
Für Hanspeter Ambühl sowie für weitere Sitzungsteilnehmer sei es schwierig, sich ein 
Bild zu machen, was den kantonalen Vorgaben unterliegt und was die Gemeinde 
individuell bestimmen kann.  
 
Stephan Huber erläutert seine Ziele und Motivation, die er als Vorsitzender in der 
Vorberatungskommission zum Thema Globalbudget in der Volksschule einbringen 
will. Grundsätzlich sei er dem Globalbudget positiv eingestellt. Er findet aber, dass 
sich die Materie sehr komplex darstellt. Viele Faktoren, die den Sitzungsteilnehmern 
noch nicht bekannt sind, müssen zusammengetragen werden, um Klarheit über das 
Leistungspaket zu verschaffen. Was kann bewirkt werden mit dem Globalbudget? 
Was wird eingekauft mit dem Globalbudget? Welche Rolle nimmt die GPK ein und 
wie sind die Strukturen des GLR im Globalbudget zu definieren? Stephan Huber ist 
überzeugt, dass die Vorberatungskommission diese Fragen auf einen einheitlichen  
Nenner bringen kann, um für Eintritt oder Nichteintritt zu plädieren. 
 
Hanspeter Ambühl schliesst sich den Gedanken von Stephan Huber an. Weiter ist es 
Hanspeter Ambühl wichtig, dass die Transparenz der Finanzen gewährleistet wird. 
Als ehemaliger Schulrat habe er teilweise den Überblick bezüglich Finanzen verlo-
ren. Die letzten Jahre waren geprägt von Projekten und Schulentwicklungen, die si-
cherlich entsprechende Kosten verursacht haben. Zudem müsste auch das Schul-
gesetz unter die Lupe genommen werden. Das Globalbudget und die neuen Struk-
turen müssen im Kontext zum Schulgesetz stehen. Im Globalbudget sind die Liegen-
schaften geführt, auch da werden neu Strukturen benötigt. Hanspeter Ambühl ist 
überzeugt, dass die verursachten Kosten der vergangenen Jahre künftig nicht mehr 
in dieser Höhe von der Gemeinde übernommen werden können.  
 
Dino Brazerol vertritt den Standpunkt, dass durch das Globalbudget die Sparmass-
nahmen umgesetzt werden sollen. Gerne hätte Dino Brazerol eine Auflistung über 
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die Vor- und Nachteile, die das Globalbudget mit sich bringt. Er findet, dass noch  
wenig Wissen vorhanden ist. 
 
Vladimir Pilman stellt sich hinter die Aussagen von Hanspeter Ambühl. Als zentralen 
Punkt erachtet Vladimir Pilman die Verdeutlichung der Strukturen. Falls die Überprü-
fung eine Aufgabe der GPK ist, müsste der Schulrat zuhanden des GPK laufende 
Berichte zum laufenden Geschäftsjahr liefern. Der Leistungseinkauf ist für Aussenste-
hende sehr schwierig abzuschätzen, da die Quantifizierung der Aufgaben resp. wie 
viel kostet welche Leistung in Franken und Rappen nicht ausgewiesen wird. Da sich 
die ganze Thematik äusserst komplex (kantonale Vorgaben, Schulgesetz) darstellt, 
kann nicht abgemessen werden, welche Auswirkungen erfolgen, wenn bei be-
stimmten Posten gekürzt werde.  
 
Die Motivation von Franziska Radelow-Fopp ist die Klärung der finanziellen Situation 
im Bildungswesen. Das Globalbudget kennt Franziska Radelow-Fopp nur aus der 
Wirtschaft, welches ein in diesem Bereich als wirksames Führungsinstrument einge-
setzt wird. Aus diesen Gründen kann sich Franziska Radelow-Fopp zurzeit nicht wirk-
lich vorstellen, wie ein Globalbudget in einer Volksschule wirksam eingesetzt wer-
den kann. Franziska Radelow-Fopp bedauert, dass das Globalbudget diese Zusatz-
schlaufe (Vorberatungskommission) benötigt. Man hätte vor der GLR-Sitzung vom 
20.08.20009 entsprechend informiert werden sollen, um einen gemeinsamen Weg 
einzuschlagen. 
 
Robert Ambühl fasst zusammen, dass die Volksschule über einen hohen Standard 
verfügt. Diese Qualität hat auch seine Kosten. Ob diese Kosten resp. dieser hohe 
Standard und diese gute Qualität auch in Zukunft unverändert bleiben, hängt letzt-
lich von der Politik ab. Das Instrument Globalbudget kann ein gutes Führungsmittel 
sein, um die finanziellen Kosten im Griff zu halten. Durch die vielen Informationen, 
die das Globalbudget liefert, wird die Transparenz der Kosten geschaffen.  
Die Lehrergehälter des Kantons Graubünden liegen gesamtschweizerisch an zweit-
letzter Stelle. Die Gehälter der Davoser Lehrpersonen liegen im Mittelbereich. 
Es ist wichtig, eine Leistung zu erkennen, mit anderen Volksschulen zu vergleichen,  
bevor diese Leistung reduziert wird.  
 
Stephan Huber dankt den Anwesenden für die offene Diskussion und will das weite-
re Vorgehen sowie den Zeitplan festlegen. 
 
 
4. Weiters Vorgehen - Zeitplan 
Martin Flütsch macht darauf aufmerksam, dass jedes Departement am 01.12.2009 
dem KLR ein Programm bezüglich Sparmassnahmen einreichen muss und schlägt 
der Vorberatungskommission vor, die Erarbeitung dieser Sparmassnahmen abzu-
warten und diese als weitere Grundlage in das Globalbudget einfliessen zu lassen.  
Auch Robert Ambühl findet, dass dieser Massnahmenplan mit den Hauptthemen 
Lehrergehälter, Unterschnitter Schülerzahlen, schon einige Punkte im Globalbudget 
klären würden. Vladimir Pilman schliesst sich dieser Meinung an, dass dieser Mass-
nahmenplan (Verzichtsprogramm) einen Einfluss auf die Leistungsvereinbarung hat. 
Franziska Radelow-Fopp bedauert ein weiteres Mal, dass nicht schon im Vorfeld der 
GLR-Sitzung vom 20.08.2009 derartige Gespräche geführt worden sind. Robert Am-
bühl entschuldigt sich, er habe nicht absichtlich vor dem Einreichen des Traktan-
dums Globalbudget diese Gespräche nicht geführt. In den fünf Jahren KLR ist Ro-
bert Ambühl auch noch nie in einer Vorberatungskommission tätig gewesen. 
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Die Vorberatungskommission bespricht das weitere Vorgehen. 
 
Dino Brazerol findet, dass nun die Abstimmung bezüglich Eintreten oder Nichteintre-
ten stattfinden soll und dieses Ergebnis im Protokoll festgehalten werden muss.  
 
Stephan Huber findet, dass diese Grundsatzfrage nicht an der ersten Sitzung festge-
legt werden soll. Die erforderlichen Grundlagen seien für diese Abstimmung nicht 
vorhanden.  
 
Hanspeter Ambühl schliesst sich der Meinung von Stephan Huber an. Zuerst sollen  
die offenen Fragen besprochen werden, um sich tiefere Grundlagen zu verschaf-
fen. 
 
Vladimir Pilman spricht sich für ein möglich rasches Eintreten oder Nichteintreten aus 
und schlägt die nächste Sitzung als möglichen Termin vor. Die Detailfragen können 
zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. 
 
Robert Ambühl erinnert an das Verzichtsprogramm resp. Sparmassnahmen mit Ab-
gabefrist am 01.12.2009.  
 
Um 19.00 Uhr verlassen Robert Ambühl und Martin Flütsch die Sitzung. 
 
 
5. Varia 
Stephan Huber öffnet die Diskussion und wirft die Frage auf, welche Unterlagen 
noch benötigt werden, um zu einer einheitlichen Meinung und Übersicht zu gelan-
gen. 
 
Hanspeter Ambühl schlägt vor, dass die Mitglieder der Vorberatungskommission 
zentrale Punkte dem Vorsitzenden melden, welche für eine Meinungsbildung ele-
mentar sind. Die Gemeinde Schlieren ZH hat das Globalbudget im Bildungswesen 
abgeschafft. Es ist daher wichtig, dass Informationen zu dieser Abschaffung einge-
holt werden. 
 
Vladimir Pilman interessiert sich, wie hoch der administrative Aufwand für die Lehr-
personen ist, der durch das Globalbudget entsteht. Primär sollen sich die Lehrperso-
nen auf den pädagogischen Lehrauftrag  und nicht auf das Berichteschreiben aus-
richten.  
 
Alle Sitzungsteilnehmer wünschen eine Auflistung mit den Vor- und Nachteilen des 
Globalbudgets.  
 
Dino Brazerol erachtet das Globalbudget als sehr wichtig, weil man die Kosten ei-
nes Schülers pro Schulhaus transparent ermitteln kann. Das Globalbudget wird in 
einer Form Vollkostenrechnung geführt. Einen Einblick in diese Exceltabelle, in wel-
cher die Daten zusammengetragen werden, würde der Vorberatungskommission 
ein Bild dieser Vollkostenrechnung verschaffen. 
 
In einer späteren Phase (Detailkommission) müssten verschiedene Aufgaben ange-
packt werden: - Aufgaben des Schulrates, - Gesetzesrevision. 
 
Eine entsprechende Auslegeordnung in jedem Bereich erachten alle Anwesenden 
als sehr wichtig. 
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Stephan Huber schlägt vor, dass in den nächsten zwei Tagen die Bedürfnisse und 
Themen für die Meinungsfindung an ihn gerichtet werden müssen. 
 
Auf folgende Themen hat sich die Vorberatungskommission bereits geeinigt:  


- Abklärung Schlieren betreffend Abschaffung Globalbudget 
- Der administrative Aufwand für die Lehrpersonen 
- Einblick in die Exceltabelle (Vollkostenrechnung) 
- Statistik mit Anzahl Klassenzüge und den entsprechenden Schülerzahlen  
- Detaillierte Auflistung von den Zusatzangeboten und welche davon den 


kantonalen Vorgaben unterliegen 
- Auflistung über die Vor- und Nachteile, die das Globalbudget mit sich bringt 


 
 
 
 
Davos, 05.11.2009  Für das Protokoll: Pina Fischer 
 
 








    PROTOKOLL 
 


der 2. Sitzung der Vorberatungskommission „Globalbudget Bildung“ 
Dienstag, 17. November 2009, 18.00 – 19.40 Uhr 
Sitzungszimmer 11, Rathaus, 7270 Davos Platz   


Anwesende Huber Stephan (SVP)  Vorsitz 
Kommissionsmitglieder: Ambühl Hanspeter (FDP) 
 Brazerol Dino (CVP) 
 Radelow-Fopp Franziska (FDP) 
 Bernhard Hans (SVP) 
 Walser Stefan (SP)  
Anwesende Vertretung Ambühl Robert (Leiter Dep. II)  
Gemeinde: Flütsch Martin (Hauptschulleiter Volksschule)   
 
Entschuldigte   
Kommissionsmitglieder: Pilman Vladimir (FDP) 
 
Protokoll: Fischer Pina (Sekretariat Volksschule)     
 
Traktandenliste: 1. Begrüssung 
 2. Protokoll der Sitzung vom 02.11.2009 
 3. Diskussions- und Fragerunde im Zusammenhang zu 
  folgenden Fragen der Kommission: 
  a. Vor- und Nachteile des Globalbudgets aus der  
   Sicht des derzeitigen Schulsystems 
  b. Ihre persönlichen Ausführungen zu 
   Vor- und Nachteilen 
  c. Der aus dem Globalbudget resultierende  
   administrative Aufwand auf der Stufe 1. Lehrer 
  d. Gabrielle Allmendingers Power-Point-
Präsentation(en) 
   zum Thema Globalbudget 
 4. Kurzer Einblick in die bestehende Vollkostenrechung 
 5. Eintretensdebatte 
 6. Weiteres Vorgehen – Zeitplan 
 7. Termin und nächste Sitzung 
 8. Varia 
 
 
1. Begrüssung 
Der Vorsitzende, Stephan Huber, begrüsst die Anwesenden zur 2. Sitzung der Vorbe-
ratungskommission und bedankt sich für die verschiedenen Unterlagen, welche 
den Kommissionsmitgliedern im Vorfeld zugestellt wurden.  
Kurzfristig lässt sich Vladimir Pilman bei Stephan Huber für die heutige Sitzung ent-
schuldigen. 
Die Traktandenliste wird genehmigt. Robert Ambühl fragt nach dem Prozedere 
resp. der Anwesenheit bei Traktandum 5 „Eintretensdebatte“. Stephan Huber ant-
wortet, dass bei der Abstimmung betreffend Eintreten oder Nichteintreten nur die 
Kommissionsmitglieder anwesend sind. 
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2. Protokoll der Sitzung vom 02.11.2009 
Das Protokoll vom 02.11.2009 wird mit Dank an die Protokollführerin genehmigt.  
 
 
3. Diskussions- und Fragerunde im Zusammenhang zu folgenden  
 Fragen der Kommission: 
Stephan Huber weist auf die Punkte resp. Aufträge hin, welche am Schluss des Pro-
tokolls vom 02.11.2009 aufgeführt sind. Bis zu der heutigen Sitzung wurden den Mit-
gliedern der Vorberatungskommission alle Unterlagen zu diesen aufgeführten Punk-
ten zugestellt.  
Vor- und Nachteile des Globalbudgets (von Martin Flütsch, 10.11.2009) 
Die Sitzungsteilnehmer besprechen die Zusammenfassung, welche von Martin 
Flütsch erstellt und verschickt wurde. Hanspeter Ambühl stellt fest, dass diese Vor- 
und Nachteile aus Sicht des Spezialisten resp. aus Sicht der Volksschule erstellt wor-
den sind. Aus einem anderen Blickwinkel können diese Vor- und Nachteile auch 
entgegengesetzt betrachtet werden. Zudem findet Hanspeter Ambühl, dass der 
Auftrag des GLR lautete, das Globalbudget zu prüfen. Bis zum heutigen Zeitpunkt 
wurde schon viel Geld und Zeit für die Projektarbeit ausgegeben. Dino Brazerol ist 
der Ansicht, dass die Vorteile überwiegen und das Kostendach für die Erstellung des 
Globalbudgets nicht überschritten wurde. Franziska Radelow-Fopp hat Nachfor-
schungen bei auswärtigen Schulen angestellt und erfahren, dass das Globalbudget 
nur in einem gut funktionierenden Berieb Sinn macht. Franziska Radelow-Fopp fragt 
Martin Flütsch nach dem Wohlwollen der Lehrpersonen in Bezug auf das Global-
budget. Martin Flütsch ist zuversichtlich, dass die Mehrheit der Lehrpersonen gut zu-
sammen arbeitet und hat betreffend Globalbudget nur positive Äusserungen erfah-
ren. Robert Ambühl findet, dass es beim Globalbudget nicht um Problemlösungen 
geht. Das Globalbudget ist ein Instrument, welches Finanz- und Leistungsaspekte 
zusammenfasst. Leistungen werden nach Indikatoren gemessen. Das ist neu für 
Lehrpersonen. Die Tatsache, dass bei der Entwicklung des SERs (Schulentwicklungs- 
und Ressourcenplan) viele Lehrpersonen freiwillig mitgearbeitet haben, lässt darauf 
schliessen, dass die Lehrpersonen gegenüber dem Globalbudget positiv eingestellt 
sind. Franziska Radelow-Fopp fragt nach den Kompetenzen bei der Führung des 
Globalbudgets. Martin Flütsch antwortet, dass nur die Schulleiter Kompetenzen in fi-
nanziellen Belangen haben. Weiter fragt Franziska Radelow-Fopp nach dem admi-
nistrativen Aufwand und der Mehrbelastung für Lehrpersonen durch die Einführung 
des Globalbudgets. Sie höre immer wieder Aussagen von Lehrpersonen, die sich 
jetzt schon über einen grossen administrativen Aufwand im Lehrerberuf beklagen. 
Martin Flütsch ist überzeugt, dass für die Lehrpersonen kein zusätzlicher Mehrauf-
wand entsteht und die Belastung tragbar ist. Die Zusammenarbeit untereinander 
muss für einen reibungslosen Ablauf gewährleistet sein. Stefan Walser ist der Auffas-
sung, dass nicht nach der Chemie zwischen Personen gefragt werden soll. Wenn 
die strategische Ebene einen Entscheid fällt, soll dieser, wie in der Privatwirtschaft 
auch, ohne Rücksichtnahme auf persönliche Befindlichkeiten umgesetzt werden. 
 
Erweiterte Möglichkeiten durch Globalbudget 
Schule und Ökonomie - Eine neue Herausforderung (von Martin Flütsch, 02.11.09) 
Die Mitglieder der Vorberatungskommission diskutieren über die Überlegungen 
betreffend erweiterten Möglichkeiten durch ein Globalbudget. Martin Flütsch be-
antwortet einige Verständnisfragen und ergänzt, dass der Begriff wirtschaftlich nicht 
mit dem Begriff „billig“ zu „verwechseln“ sei. Die Volksschule muss nachhaltig sein. 
Auch Robert Ambühl pflichtet dieser Äusserung bei. Franziska Radelow-Fopp fragt, 
was passiere, wenn das gesprochene Geld (mit Globalbudget) nicht ausreiche. 
Martin Flütsch erklärt, dass in diesem Fall die Volksschule Schulden aufweist, welche 
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in den nächsten Jahren abgetragen werden müssen. Stephan Huber ergänzt, dass 
die Schulden sicher analysiert werden müssen (ob selbstverschuldet oder ob bei-
spielsweise Vorgaben vom Kanton umgesetzt wurden, welche unvorhergesehene 
Kosten verursacht haben). Dieser Unterschied musst gemacht werden. Ein allfälliges 
Defizit liegt im Verantwortungsbereich der Volksschule resp. der Schulleitung. Es ist 
vorgesehen, dass zweimal jährlich ein Bericht im Sinne eines Controllings abgege-
ben wird.  
 
Tabelle Klassengrösse  
Die Tabellen betreffend Klassengrössen und Kindergartenzahlen werden beraten 
und Fragen zum Schulhaus Monstein beantwortet. Die Vorgabe des Kantons sieht 
maximal 16 Schüler/innen für eine Gesamtschulklasse vor. Im Schulhaus Monstein 
besuchen zurzeit 24 Schüler/innen die Schule. Aus diesem Grund beträgt das Leh-
rerpensum 170 Stellenprozente. 
 
PowerPoint-Präsentation von Gabrielle Allmendinger 
Zu dieser Präsentation werden keine Fragen gestellt. 
 
Fall Schlieren 
Im Auftrag von Stephan Huber hat Pina Fischer in Schlieren nach Begründungen zur 
Abschaffung des Globalbudgets gesucht. Diese Unterlagen wurden den Sitzungs-
teilnehmern im Vorfeld zugestellt. Gemäss diesen Recherchen kann abgeleitet 
werden, dass das Globalbudget auf politischer und nicht auf der Verwaltungsebe-
ne gescheitert ist. Die Gemeinde Schlieren hat das Globalbudget während einer 
dreijährigen Pilotphase in verschiedenen Departementen eingeführt und ist wieder 
zur konventionellen Rechnungsführung zurückgekehrt. 
Stephan Huber und Dino Brazerol finden, dass in Davos der GLR das Projekt Global-
budet begleiten sollte. So kann sich der GLR ein Bild machen, wie die Pilotphase 
verläuft. Martin Flütsch ergänzt, dass das Globalbudget für die Volksschule auch 
Neuland ist und für alle eine Win-Win-Situation darstellen soll. Robert Ambühl erin-
nert, dass im Antrag festgelegt wurde, dass die herkömmliche Rechnungsführung 
im ersten Jahr ohnehin neben dem Globalbudget geführt wird. 
 
 
4. Kurzer Einblick in die bestehende Vollkostenrechnung 
Anhand von Beispielen erläutert Pina Fischer den Sitzungsteilnehmern die beste-
hende Situation im Bereich Rechnungswesen. Anschliessend stellt Martin Flütsch den 
Betriebsabrechungsbogen (BAB) vor, welcher mit Globalbudget geführt wird. An-
hand von definierten Schlüsseln werden die Kosten nach Kostenarten, Kostenträ-
gern und Kostenstellen (inkl. Gebäude resp. Mietkosten und Unterhalt) in diesen BAB 
eingetragen, damit die effektiven Kosten pro Schüler und pro Schulhaus ermittelt 
werden können. 
Franziska Radelow-Fopp stellt fest, dass in der Gemeinderechnung die Gehälter der 
Lehrpersonen ausgewiesen werden. Martin Flütsch erklärt, dass im BAB die Gehälter 
pro Schulhaus geführt werden, um die effektiven Kosten eines Schulhauses zu ermit-
teln. 
  
6. Weiteres Vorgehen (das Traktandum wird um 19.15 Uhr kurzfristig vorgezogen) 
Für Hanspeter Ambühl sind folgende drei Fragen für das weitere Vorgehen zentral: 
1. Wie sehen die gesetzlichen Grundlagen bei einer allfälligen Einführung aus? 
2. Falls der Leistungsauftrag nicht den Vorstellungen der Vorberatungskommission 


entspricht, wie weiter? 
3. Welche Strukturen (Schulrat, Schulleitungen) sind vorgesehen? 
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Alle Sitzungsteilnehmer sind sich einig, dass diese Punkte in der Detailberatung be-
sprochen werden sollen. 
Robert Ambühl wird angefragt, wie die anderen Departemente in Bezug auf das 
Globalbudget eingestellt seien. Robert Ambühl antwortet, dass die anderen Depar-
temente warten, um aus den Erfahrungen der Bildung profitieren zu können. 
Martin Flütsch ergänzt, dass das ganze Projekt vom Gemeindejuristen, Stephan 
Staub, begutachtet wurde und keine Gesetzesverstösse vorliegen. 
Ein Muster eines Leistungsauftrages wurde dem GLR anlässlich seiner Sitzung vom 
20. August 2009 vorgelegt. 
 
Stephan Huber bringt die Punkte von Vladimir Pilman ein. Dieser ist der Ansicht, dass 
der Leistungsauftrag unter Einbezug der Sparmassnahmen resp. des Verzichtspro-
gramms an der nächsten Sitzung vorgelegt werden soll. 
 
Dino Brazerol findet, dass klare Strukturen geschaffen werden müssen. Stefan Walser 
und Hanspeter Ambühl vertreten auch diese Meinung. Für ein effektives Controlling 
müssen die Aufgaben (Strukturen) klar geregelt sein (Welche Aufgaben unterliegen 
dem Schulrat, welche Aufgaben dem GLR und welche der GPK?). 
 
Der Schulrat ist eine kantonale Vorgabe. Die Schulleitungsstrukturen von Davos 
werden zurzeit bearbeitet. Unter Strukturen verstehen die Anwesenden die Aufga-
ben des GLR und der GPK betreffend Globalbudget-Controlling auf kommunaler 
Ebene. 
 
Bis zur nächsten Sitzung wird das Thema Strukturen vorbereitet. 
 
 
5. Eintrittsdebatte  
(19.30 Uhr verlassen die Herrn Ambühl und Flütsch das Sitzungszimmer) 
Die Anwesenden stimmen betreffend Eintreten oder Nichteintreten ab. Einstimmig 
wird Eintreten beschlossen. 
 
 
7. Termin nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung findet zwischen dem 04.12.09 bis 11.12.09 statt. 
 
 
 
 
 
Davos, 23.11.2009  Für das Protokoll: Pina Fischer 
 
 
 








    PROTOKOLL 
 


der 3. Sitzung der Vorberatungskommission „Globalbudget Bildung“ 
Mittwoch, 13. Januar 2010, 17.00 – 17.45 Uhr 


Sitzungszimmer 11, Rathaus, 7270 Davos Platz   
Anwesende Huber Stephan (SVP)  Vorsitz 
Kommissionsmitglieder: Ambühl Hanspeter (FDP) 
 Bernhard Hans (SVP) 
 Brazerol Dino (CVP) 
 Pilman Vladimir (FDP) 
 Radelow-Fopp Franziska (FDP) 
 Walser Stefan (SP) 
  
Anwesende Vertretung Statthalter Ambühl Robert (VorsteherDep. II)  
Gemeinde: Flütsch Martin (Hauptschulleiter Volksschule) 
 Dr. Staub Stephan (Rechtskonsulent) 
 Straub Michael (Landschreiber) 
   
Protokoll: Fischer Pina (Sekretariat Volksschule)     
 
Traktandenliste: 1. Begrüssung 
 2. Protokoll der Sitzung vom 17.11.2009 
 3. Rechtsgrundlage für den Bereich Schule im Allge-


meinen und für ein Globalbudget im Speziellen 
 4. Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen 
 6. Varia 
 
 
  
1. Begrüssung 
Der Vorsitzende, Stephan Huber, begrüsst die Anwesenden und stellt die Vollzählig-
keit der Vorberatungskommission fest. 
 
 
2. Protokoll der Sitzung vom 17.11.2009 
Das Protokoll vom 17.11.2009 wird mit Dank an die Protokollführerin genehmigt.  
 
 
3. Rechtsgrundlage für den Bereich Schule im Allgemeinen und für ein Globalbud-


get im Speziellen 
In den letzten zwei Sitzungen sind Fragen betreffend rechtlicher Situation und Kom-
patibilität des Globalbudgets mit dem Schulgesetz aufgetaucht. Aus diesen Grün-
den ist Dr. Stephan Staub, Rechtskonsulent Gemeinde Davos, anwesend. 
  
Gemäss Ausführungen von Stephan Staub muss bei einer Einführung des Global-
budgets keine Gesetzesanpassung vorgenommen werden, weil das Globalbudget 
in der Pilotphase parallel zur herkömmlichen Rechnung geführt wird. Das kommuna-
le Finanzhaushaltsgesetz sieht im Übrigen in den Art. 5a und 5b (DRB 21) bereits Re-
gelungen für die Einführung von Globalbudgets vor. Einer probeweisen Einführung 
des Globalbdugets steht aus rechtlichen Gründen nichts entgegen. 
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Zudem wird die Totalrevision des Volksschulgesetzes derzeit vom Kanton behandelt 
und soll im 2011 in Kraft treten. Aus diesen Gründen empfiehlt der Rechtskonsulent 
den Kommissionsmitgliedern abzuwarten, welche Anpassungen der Kanton am 
Volksschulgesetz vornimmt. Eine Revision des kommunalen Rechts im heutigen Zeit-
punkt könnte die Neuerung des Kantons nicht berücksichtigen, so dass 2011 bereits 
wieder eine Revision nötig werden dürfte.  
 
4. Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen (Fortsetzung der Detaillberatung) 
Martin Flütsch legt den Sitzungsteilnehmern die zahlreichen Veränderungen dar, 
welche die Volksschule in nächster Zeit erfahren wird: Die kommunalen Sparmass-
nahmen resp. das Verzichtsprogramm, der NFA und die kantonale Totalrevision des 
Volksschulgesetzes. Diese drei unbekannten Pakete lassen zurzeit keine seriösen 
Leistungen resp. Produkte definieren, die in einem Globalbudget mit effektiven Kos-
ten in Zusammenhang gebracht werden.  
 
Die Kommissionsmitglieder äussern sich einhellig, dass der Zeitpunkt für die Einfüh-
rung des Globalbudgets mit diesen drei vor der Türe stehenden Geschäften (Ver-
zichtsprogramm, NFA, Totalrevision des Schulgesetzes) ungünstig ist. Diese drei Ge-
schäfte beinhalten derart viele Unwägbarkeiten für die Schule, so dass die parallel 
dazu erfolgende Einführung des Globalbudgets mit so vielen Unbekannten verbun-
den wäre, dass dessen Erfolg in Frage gestellt wäre. 
 
Daher beantragt Vladimir Pilman, dem Grossen Landrat die Rückweisung  des Ge-
schäftes um 1 - 2 Jahre im Sinne der gewalteten Diskussion der Kommission zu bean-
tragen. 
 
 
Die Kommission stimmt dem Rückweisungsantrag im Sinne der vorstehenden Diskus-
sion einstimmig zu. 
 
 
5. Varia 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr erfolgen, stellt der Vorsitzende fest, dass die 
Arbeit der Vorberatungskommission damit abgeschlossen ist und das Geschäft so-
mit wieder dem Grossen Landrat vorgelegt werden kann. 
 
 
 
 
 
Davos, 19.01.2010  Für das Protokoll: Pina Fischer 
 
 
 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
26.01.2010 29.01.2010 10-1169  T1.9.2 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Erweiterung des Golfplatzes – 
Gewährung eines Beitrages aus dem Anlagefonds 


 
 
Ausgangslage 
 
Der Golfplatz Davos ist vor allem für den Sommertourismus von grosser Bedeutung. In den Jah-
ren 2001 bis 2009 hat der Golf Club Davos aus eigenen Mitteln über 4,7 Mio. Franken in den Un-
terhalt und den Ausbau der Golfinfrastruktur sowie in Optimierungen des traditionsreichen Davo-
ser Golfplatzes investiert. Dazu gehört auch der Maschinenpark für die aufwändige Platzpflege in 
alpiner Höhenlage von 1560 m ü. M. Da Davos in einer Distanz von nur rund einer Stunde Auto-
fahrt mit zahlreichen, teilweise neuen Golfplätzen in Konkurrenz steht, hatte der Golf Club Davos 
ein Konzept zur Attraktivitätssteigerung des Platzes mit moderater Erweiterung erstellt. Die At-
traktivitätssteigerung der heute 80-jährigen Davoser Golfanlage durch mässige Flächenerweite-
rung war nötig: Moderne 18-Loch-Plätze weisen grössere Flächen, längere und breitere Bahnen 
sowie eine Schlagzahl von über 70 auf. 
 
Mit nur gerade 1,8 Hektaren Zusatzland (Perimeter "Höfji", "Duchli Sagi" und "Bim Stäg") fiel die 
projektierte Erweiterung des Golfplatzes Davos flächenmässig moderat aus. Sie macht bloss 6 
Prozent der Golfplatz-Gesamtfläche aus. Trotzdem wertet sie die Davoser Golfanlage deutlich auf 
und machte sie für Golfer aller Spielstärken attraktiver. Auf Geländeverschiebungen und Draina-
gen wurde verzichtet. Die Davoser Stimmbürger stimmten am 1. Juni 2008 der unterbreiteten 
Umzonung mit 1'881 Ja zu 1'136 Nein zu. 
 
Fast ein Viertel der bestehenden Golfanlage wurde mit den anschliessenden Sanierungsmass-
nahmen, die gemäss Kostenvoranschlag einen Umfang von 1,15 Mio. Fr. betragen, im Verlauf 
des Sommerhalbjahres 2009 auf einen zeitgemässen und sportlich anspruchsvollen Ausbau-
Standard gehoben (u.a. Neubau von 2 Brücken, 6 Abschlagbereichen und 4 Greens). Die drei 
neuen Zonen blieben naturnah und grün. Die Konkurrenzfähigkeit des Golfplatzes Davos wurde 
anerkanntermassen verbessert. Der Platz wird in der ersten Hälfte des Jahres 2010 neu vermes-
sen und im Juli 2010 durch den Schweizerischen Golfverband spieltechnisch neu eingeschätzt. 
Die Eröffnung des erweiterten Golfplatzes kann voraussichtlich bei stark zugewachsener Gras-
narbe ab ca. August 2010 erwartet werden. 
 
 
Beitragsgesuch des Golf Club Davos und Beurteilung bzw. Antrag der Sportkommission 
 
Der Golf Club Davos stellte mit Schreiben vom 17. Juli 2009 aufgrund der vorgenommenen An-
strengungen zur Erweiterung des Golfplatzes ein Gesuch für einen A-fonds-perdu-Beitrag von Fr. 
150'000.– aus Mitteln des Anlagefonds. Alternativ könnte die angefragte Unterstützungsleistung 
gemäss Gesuchsschreiben des Golf Clubs Davos auch via ein zinsloses rückzahlbares Darlehen 
von Fr. 300'000.– auf einen Zeitraum von 30 Jahren erfolgen. 
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Die Sportkommission befasste sich anlässlich ihrer Sitzung vom 17. September 2009 mit dem 
Gesuch des Golf Clubs. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Beitrages 
nach den Bestimmungen des Ausgleichsfonds sind erfüllt. Der Anlagefonds wird für die Erstellung 
oder Instandhaltung von Sportanlagen verwendet, die im Interesse des Gastes liegen; der Fonds 
kann auch für die Verzinsung und die Amortisation solcher Anlagen herangezogen werden (Art. 
13 des Landschaftsgesetzes über die Förderung touristischer und sportlicher Veranstaltungen 
und Anlagen, DRB 24). Die vorgeschlagene Investition bzw. ein attraktives Golfangebot liegt im 
Interesse des Sommerferienortes Davos. 
 
Die Sportkommission stellt gemäss Art. 13b DRB 24 den Antrag an den Grossen Landrat, dem 
Golf Club Davos für die Erweiterung des Golfplatzes einen Beitrag von Fr. 50'000.– an die Zins-
kosten auszurichten. Dabei vertritt die Sportkommission die Auffassung, dass das Gesuch des 
Golf Clubs vor dem Hintergrund verschiedener Gegebenheiten beurteilt werden muss. Der Golf 
Club wurde bereits für den Bau des Golf-Werkhofes mit einem 20-jährigen zinslosen Darlehen 
über Fr. 100'000.– aus dem Anlagefonds unterstützt (Beschluss des Grossen Landrates vom 21. 
Februar 2008). Zudem profitiert der Golf Club von einem sehr günstigen Pachtzins der Gemein-
de. Da das Gesuch nach dem Baubeschluss eingereicht wurde, ist davon auszugehen, dass das 
Bauvorhaben auch ohne die Unterstützung aus dem Anlagefonds realisiert werden konnte. 
 
Aufgrund des volkswirtschaftlichen Nutzens der Erweiterung des Golfplatzes, seiner Bedeutung 
für die Entwicklung des Sommertourismus, der hohen finanziellen Eigenleistungen des Golf Clubs 
Davos sowie der notwendig gewordenen und tatsächlich erzielten Attraktivitätssteigerung des 
Platzes stellt die Sportkommission folgenden 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
 
Für die Erweiterung des Golfplatzes wird dem Golf Club Davos zulasten des Anlagefonds ein Bei-
trag von Fr. 50'000.– an die Zinskosten gewährt. 
 
 


  
 
 
Auflageakten 
- Golf Club Davos, Beitragsgesuch vom 17. Juli 2009 
- Sportkommission, Antragstellung an den Grossen Landrat vom 18. Dezember 2009 
- Golf Club Davos, Betriebsrechnung und Bilanz 2008 
- Golf Club Davos, Informationsbroschüre „Golf und Davos: seit 1929 ein Erfolgsgespann, Argu-


mente für eine moderate Erweiterung der Golfzone Davos“ vom Februar 2008 
- Golf Club Davos, Plan zum Projekt Golfplatzerweiterung vom 3. Juli 2008 
 
Kopie an 
- Sportkommission 
- Finanzverwaltung 
- Golf Club Davos 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
22.12.2009 23.12.2009 09-1083  F2.3.4 


 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Programm zur nachhaltigen Verbesserung der Gemeindefinanzen 
(Verzichtsprogramm des Kleinen Landrates) 


 
 
Ausgangslage 
 
Aufgrund der sich mittel- bis langfristig abzeichnenden Mindereinnahmen des Gemeindehaushal-
tes hat der Kleine Landrat am 22. September 2009 beschlossen, nachhaltige Sparmassnahmen 
unter dem Titel „Verzichtsprogramm“ einzuleiten. Der Grosse Landrat wurde über dieses Vorha-
ben bereits in den Botschaften zum Voranschlag 2010 (Protokoll-Nr. 09-761) und zum Finanzplan 
2011-2014 (Protokoll-Nr. 09-759) informiert. 
 
Ursprünglich wurde angestrebt, nachhaltige Einsparungen von jährlich bis zu 3 Mio. Franken zu 
erzielen. Dieser Betrag wurde unter der Annahme ermittelt, dass neben diesen Einsparungen 
auch zusätzliche Einnahmen von rund 3 Mio. Franken durch die Einführung einer Liegenschaf-
tensteuer erzielt werden können. Bekanntlich hat der Souverän an der Landschaftsabstimmung 
vom 29. November 2009 die Einführung einer Liegenschaftensteuer deutlich abgelehnt. Aufgrund 
dieser nicht realisierbaren Mehreinnahmen weitete der Kleine Landrat seine Bestrebungen im 
Rahmen des Verzichtsprogramms entsprechend aus. 
 
 
Massnahmen des Verzichtsprogramms 
 
Alle Departemente haben fristgerecht zahlreiche Massnahmen zur nachhaltigen Verbesserung 
der Gemeindefinanzen ausgearbeitet. Insgesamt handelt es sich um 141 Einzelmassnahmen mit 
einem Gesamtbetrag von mehr als 8 Mio. Franken. An der Klausursitzung vom 9. Dezember 2009 
setzte sich der Kleine Landrat mit sämtlichen Massnahmen im Detail auseinander. 
 
20 Massnahmen im Gesamtbetrag von rund 2,4 Mio. Franken (Wirkung ab Jahr 2011) werden 
wegen ihrer weitreichenden negativen Konsequenzen auf die Entwicklung der Landschaft Davos 
vom Kleinen Landrat nicht unterstützt. Somit umfasst das vom Kleinen Landrat beschlossene 
Verzichtsprogramm Massnahmen von total rund 5,6 Mio. Franken (Wirkung ab 2011). Darin ent-
halten sind personalbezogene Einsparungen von über 2,2 Mio. Franken. Im Einklang mit den vom 
Kleinen Landrat vorgegebenen Kriterien haben die Departemente auch mögliche Massnahmen 
für Mehreinnahmen beurteilt. Der Gesamtbetrag von 5,6 Mio. Franken beinhaltet daher auch 
Mehreinnahmen von rund 879'000 Franken. 
 
Nicht alle Massnahmen sind sofort, d.h. im Jahr 2010, umsetzbar. Zum Teil müssen Gesetze an-
gepasst und Verträge gekündigt werden. Zahlreiche Massnahmen greifen daher erst ab dem Jahr 
2011 vollumfänglich. Die finanzielle Wirkung der Massnahmen, die schon ab 2010 greifen, beläuft 
sich auf rund 1,2 Mio. Franken. 
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Die Aufteilung der Massnahmen auf die einzelnen Departemente geht aus der beiliegenden Ta-
belle „Gesamtübersicht“ hervor. Zusätzlich wurde pro Departement eine Übersicht der Massnah-
men erstellt. Die vom Kleinen Landrat unterstützten Massnahmen wurden aufgrund ihrer Tragwei-
te für die Bevölkerung in drei Kategorien eingeteilt: 1. ohne spürbare Auswirkungen; 2. leichte bis 
mittlere Auswirkungen; 3. grosse Auswirkungen. 
 
Jede einzelne Massnahme ist mit einem separaten Massnahmenblatt dokumentiert. Die vom 
Kleinen Landrat nicht unterstützten Massnahmen werden pro Departement zuletzt aufgeführt. 
Diese sind in der Nummerierung mit einem „P“ gekennzeichnet (oben rechts in den Massnah-
menblättern). Im Feld „Beurteilung Kleiner Landrat“ ist pro Massnahme begründet, ob und wes-
halb der Kleine Landrat von der Umsetzung einer Massnahme absieht. Kommt der Grosse Land-
rat in seiner Beratung zu einer anderen Beurteilung, kann er diese Massnahmen nochmals auf-
nehmen und deren Umsetzung beschliessen. 
 
Es wurde darauf geachtet, dass die Massnahmen mit Augenmass ausgearbeitet wurden. Mass-
nahmen, welche wichtige touristische Eckpfeiler gefährden würden (z.B. vollständige Streichung 
der Beiträge an den Sportfonds und an den Kulturfonds) und damit Davos als Ganzes nachhaltig 
Schaden zufügen würden, sind nicht im Verzichtsprogramm enthalten. Alle für den Tourismus 
bedeutenden Massnahmen wurden mit Reto Branschi, CEO der Davos Destinations-
Organisation, abgesprochen. 
 
Ohne Berücksichtigung der vorgesehenen Änderung der Verwendung der Handänderungssteuer 
(500'000 Franken) sind im Departement IV (Tiefbau) am wenigsten Massnahmen zu verzeichnen. 
Dies ist zurückzuführen auf den Umstand, dass in diesem Departement verschiedene Spezialfi-
nanzierungen (z.B. Wasser und Abwasser, Lawinen- und Bachverbauungen) enthalten sind. Da 
Spezialfinanzierungen selbsttragend sein müssen, sind sie nicht defizitwirksam, d.h. Einsparun-
gen in diesen Bereichen haben keinen Einfluss auf den Aufwandüberschuss der Gemeinde. Aus 
diesem Grund wurde in diesen Bereichen derzeit darauf verzichtet, Massnahmen auszuarbeiten. 
Wenn die Gebühren in Zukunft erhöht werden müssen (insbesondere im Hinblick auf die bevor-
stehenden Investitionen betreffend Wasser- und Abwasserleitungen), sind aber auch in diesen 
Bereichen vorgängig Sparmassnahmen zu erarbeiten. 
 
Vergleicht man den budgetierten Lohnaufwand über fünf Jahre, so zeigt sich, dass sich die teue-
rungsbereinigten Bruttolöhne exkl. Werkbetrieb relativ konstant entwickelt haben (Abweichungen 
zwischen -2,8 % und +1,9 % in den Jahren 2006 bis 2010). Auch die Anzahl der für das Jahr 
2010 budgetierten Stellen (ohne Werkbetrieb: 321 Personen) ist in etwa auf demselben Niveau 
wie in den Jahren 2006 und 2007 (317 bzw. 320 Personen). Umgerechnet auf Vollzeitstellen lässt 
sich feststellen, dass im Vergleichszeitraum ohne Werkbetrieb das Jahr 2010 die geringste An-
zahl aufweist (231 Vollzeitstellen). In den Vorjahren betrug der tiefste Wert 232,7 Stellen (2008), 
der höchste Wert 244,8 Stellen (2007). Durch die personalbezogenen Massnahmen des Ver-
zichtsprogramms wird sich der Lohnaufwand ab 2011 spürbar reduzieren. 
 
Beurteilt man die Kostenstruktur der Gemeinde Davos, so muss sie auch mit anderen Bündner 
Gemeinden verglichen werden. Das Amt für Raumentwicklung Graubünden hat eine Studie in 
Auftrag gegeben, welche die Kostenstruktur der Bündner Gemeinden analysiert. Der Schlussbe-
richt wurde im Juni 2009 vorgelegt (siehe Auflageakten). Der Vergleich basiert auf den kantona-
len Gemeindefinanzstatistiken der Jahre 2002 bis 2004. Ein ähnlicher Vergleich mit aktuelleren 
Daten besteht nicht. Um die Erkenntnisse übersichtlich zu präsentieren, wurde in der Studie der 
Aufwand der einzelnen Gemeinden in Klassen eingeteilt. Die nachfolgende Tabelle zeigt einen 
Auszug aus den Ergebnissen der Studie: 
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Seite Kennzahl Davos Chur Klosters St. Moritz Vaz/Obervaz 
(Lenzerheide) 


  Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 


34 Aufwand allgemeine Verwaltung 
pro Einwohner 


bis 
500 


1’001 
- 1’500 


501 
- 1’000 


501 
- 1’000 


501 
- 1’000 


36 Aufwand Umwelt- und Raumordnung 
pro Hektar 


bis 
5’000 


10’001 
- 20’000 


5’001 
- 10’000 


5’001 
- 10’000 


5’001 
- 10’000 


40/ 
74 


Betriebl. Gemeindestrassenunterhalt 
pro km 


50’001 
- 100’000 


über 
100’000 


über 
100’000 


über 
100’000 


25’001 
- 50’000 


51 Aufwand Ressorts gesamt 
pro Einwohner 


3’501 
- 5’000 


5’001 
- 7’500 


5’001 
- 7’500 


5’001 
- 7’500 


5’001 
- 7’500 


60 Aufwand Öffentliche Sicherheit 
pro Einwohner 


über 
451 


über 
451 


301 
- 450 


301 
- 450 


151 
- 300 


62 Bildungsaufwand 
pro Schüler 


10’001 
- 20’000 


20’001 
-30’000 


10’001 
- 20’000 


20’001 
-30’000 


10’001 
- 20’000 


64 Aufwand Kultur und Freizeit 
pro Einwohner 


251 
-500 


251 
-500 


251 
-500 


über 
500 


über 
500 


66 Aufwand Gesundheit 
pro Einwohner 


151 
- 300 


151 
- 300 


151 
- 300 


151 
- 300 


151 
- 300 


68 Aufwand Soziale Wohlfahrt 
pro Einwohner 


151 
- 300 


über 
600 


bis 
150 


bis 
150 


über 
600 


72 Verkehrsaufwand 
pro Hektar 


10’001 
- 20’000 


über 
20’000 


10’001 
- 20’000 


über 
20’000 


10’001 
- 20’000 


 
Quelle: Schlussbericht „Einflussfaktoren der Infrastrukturfolgekosten in Bündner Gemeinden“, Institut für Raumentwick-
lung IRAP, Rapperswil (Herausgeber), im Auftrag des Amts für Raumentwicklung Graubünden, Juni 2009 
 
Fazit: Die Gemeinde Davos zählt keineswegs zu den Gemeinden mit dem verhältnismässig 
grössten Aufwand. Chur, Klosters, St. Moritz und andere Gemeinden haben bei vielen Kriterien 
höhere Aufwendungen pro Einwohner bzw. pro Kilometer oder Hektar. Insbesondere bei der all-
gemeinen Verwaltung und bei der Umwelt- und Raumordnung weist Davos einen tieferen Auf-
wand auf. Auch der betriebliche Gemeindestrassenunterhalt fällt pro Kilometer geringer aus als 
beispielsweise in Chur, Klosters oder St. Moritz. Der relativ hohe Aufwand in Davos für öffentliche 
Sicherheit wurde in der Zwischenzeit, vor allem ab dem Jahr 2008, wesentlich reduziert. 
 
 
Wirkung des Verzichtsprogramms auf den Gemeindehaushalt 
 
Das Verzichtsprogramm geht mit einem Gesamtbetrag von über 5,6 Mio. Franken nun wesentlich 
weiter als ursprünglich geplant („bis zu 3 Mio. Franken“). Kann die finanzielle Wirkung dieser 
Massnahmen im vorgesehenen Umfang realisiert werden, fällt die Laufende Rechnung ab 2011 
dennoch nicht ausgeglichen aus, vor allem wenn das Grundstück für das Parkhaus Mitte aus poli-
tischen Gründen nicht verkauft sondern nur im Baurecht abgegeben werden kann. Ausgehend 
vom Finanzplan 2011 bis 2014 und vorbehältlich Änderungen des Verzichtsprogramms durch den 
Grossen Landrat beträgt das voraussichtliche Defizit im Jahr 2011 rund 2,8 Mio. Franken (inklusi-
ve Auswirkungen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Kanton und Gemeinden NFA). Wenn die NFA nicht auf das Jahr 2011 umgesetzt werden sollte, 
so beläuft sich der Aufwandüberschuss im Jahr 2011 auf 1,5 Mio. Franken. Trotz des vorliegen-
den weitreichenden Verzichtsprogramms kann die Finanzlage der Gemeinde voraussichtlich nicht 
vollständig ausgeglichen gestaltet werden. 
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Beratung durch den Grossen Landrat 
 
Bei zahlreichen Massnahmen des Verzichtsprogramms sind keine vom Grossen Landrat zu er-
lassenden Reglemente oder Gesetze anzupassen. Der Kleine Landrat hätte deshalb die alleinige 
Kompetenz, solche Massnahmen – einzeln betrachtet – zu beschliessen und umzusetzen. Die 
Gesamtheit der Massnahmen muss jedoch wegen ihrer Bedeutung für die künftige Entwicklung 
der Landschaft Davos Bestandteil der politischen Diskussion sein. Viele Massnahmen sind struk-
tureller Natur und haben mehrheitlich Auswirkungen auf die Bevölkerung (2011: rund 64 % der 
Massnahmen). Künftige Voranschläge der Gemeinde werden die im Verzichtsprogramm enthal-
tenen Massnahmen nachvollziehen und entsprechend geänderte Beträge vorsehen, welche 
dannzumal vom Grossem Landrat (als entscheidungskompetenten Organ für den Voranschlag) 
genehmigt werden müssen. Aus diesen Gründen werden sämtliche vom Kleinen Landrat be-
schlossenen Massnahmen des Verzichtsprogramms dem Grossen Landrat zur Zustimmung vor-
gelegt. 
 
 
Finanzpolitisch motivierte Vorstösse aus dem Grossen Landrat 
 
- Postulat Simi Valär betreffend Struktur-, Aufgaben und Kostenüberprüfung der Landschaft 


Davos Gemeinde vom 30. Juni 2009 
 
Die Postulanten fordern eine Auseinandersetzung des Kleinen Landrates über die Strukturen, 
Aufgaben und Kosten in der Gemeinde, unter Einbezug aller Bereiche. Weiter fordern die Postu-
lanten, dass der Kleine Landrat Vorschläge unterbreitet, wie der Gemeindehaushalt nachhaltig 
entlastet werden kann. Die Postulanten stellen sich vor, dass die zu erarbeitenden Vorschläge ei-
ne Entlastung des Gemeindehaushaltes von mindestens 1,5 Mio. Franken erzielen sollen. 
 
Der Kleine Landrat ist der Ansicht, dass die mit dem Verzichtsprogramm vorgelegten Arbeiten die 
Forderungen des Postulats Simi Valär betreffend Struktur-, Aufgaben und Kostenüberprüfung 
vollumfänglich erfüllen. Das Postulat soll deshalb überwiesen werden und – aufgrund der erfüllten 
Forderungen – gleichzeitig abgeschrieben werden. 
 
- Postulat Vladimir Pilman betreffend Verzichtsprogramm 2011 und Beitrag des Grossen und 


Kleinen Landrates vom 21. September 2009 
 
Die Postulanten fordern – aufgrund der breiten Auswirkungen des Verzichtsprogramms auf alle 
Bereiche der Gemeinde –, dass auch die politisch Verantwortlichen einen Beitrag an das Ver-
zichtsprogramm leisten. Dabei sollen als Zeichen der Solidarität und der Vorbildfunktion die Sit-
zungsgelder und Zulagen der Parlamentsmitglieder sowie alle anderen Kommissionsentschädi-
gungen um 10 Prozent gekürzt und die Mitglieder des Kleinen Landrates um eine Lohnklasse tie-
fer eingereiht werden. Die Umsetzung dieser Massnahmen soll im Verzichtsprogramm enthalten 
sein. 
 
Der Kleine Landrat hat in seiner Vorlage zum Verzichtsprogramm zwei Massnahmen aufgeführt, 
welche die Sitzungsgelder des Grossen Landrates sowie die Einstufung des Kleinen Landrates 
auf der Lohnskala beinhalten. Damit erfüllt der Kleine Landrat die Forderungen der Postulanten. 
Somit kann der Vorstoss einerseits überwiesen, andererseits auch gleichzeitig als erfüllt abge-
schrieben werden. 
 
- Postulat der FDP-Fraktion betreffend Strukturen des Davoser Schulwesens vom 16. August 


2005 
 
Die Postulanten forderten, die Aufwendungen für die Davoser Schulen hätten sich auf der Höhe 
eines vorgegebenen Kostendachs zu stabilisieren (Punkt 1 des Postulats). Das Postulat wurde 
vom Grossen Landrat am 27. Oktober 2005 überwiesen. An der Sitzung des Grossen Landrates 
vom 6. Juli 2006 wurde die ausführliche Beantwortung des Postulats vom Parlament mit 7 zu 6 
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Stimmen zurückgewiesen. Insbesondere der Punkt 1 des Postulats zu den Kosten im Davoser 
Schulwesen führte dazu, dass der Vorstoss nicht abgeschrieben wurde. Da das Postulat in den 
vergangenen drei Jahren nicht abgeschrieben wurde, gilt es somit als erledigt (DRB 10.3 Art. 39 
Abs. 2). 
 
Mit dem vorliegenden Verzichtsprogramm des Kleinen Landrates haben alle Departemente Spar-
massnahmen vorgelegt, um die erforderlichen namhaften Kostenreduktionen zu erzielen. Die im 
Verzichtsprogramm enthaltenen Massnahmen im Bereich Volksschule führen dazu, dass das An-
liegen des Postulats hinsichtlich der geforderten Plafonierung der Kosten auf dem Stand der Jah-
resrechnung 2004 vollumfänglich erfüllt wird. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat 
 
 
1. Das vom Kleinen Landrat ausgearbeitete Programm zur nachhaltigen Verbesserung der Ge-


meindefinanzen (Verzichtsprogramm) sei zu genehmigen. 
 
2. Das Postulat Simi Valär betreffend Struktur-, Aufgaben und Kostenüberprüfung der Land-


schaft Davos Gemeinde vom 30. Juni 2009 sei zu überweisen und aufgrund seiner Erfüllung 
gleichzeitig am Protokoll abzuschreiben. 


 
3. Das Postulat Vladimir Pilman betreffend Verzichtsprogramm 2011 und Beitrag des Grossen 


und Kleinen Landrates vom 21. September 2009 sei zu überweisen und aufgrund seiner Erfül-
lung gleichzeitig am Protokoll abzuschreiben. 


 
 


  
 
 
 
Beilagen 
- Gesamtübersicht Verzichtsprogramm 
- Massnahmen pro Departement 
- Berechnung voraussichtliches Defizit ab 2011 
 
Auflageakten 
- Detaillierte Unterlagen zu den Massnahmen im Bereich Volksschule 
- Kommentare zu den Bereichen IT, Grundbuchamt, Tiefbau/Forst 
- VBD-Zonenplan 
- Schlussbericht „Einflussfaktoren der Infrastrukturfolgekosten in Bündner Gemeinden“ 
- Mehrjahresvergleich Stellen und Bruttolöhne 
 
Kopie an 
- GPK 
- Finanzverwaltung 





